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Theil der ur¬
sprünglichen
Akte wider¬
rufen.

Zeit für Ab¬
haltung jühr-
licherWahlen
u . s. w.

Wann Zölle
mögen aufge¬
legt werden.

Neben ciftn-
bahn autori-
firt.

^o . 81.

Ein Anhang

Zu einer , den eilsten Tag im März , im Jahre des Herrn,
achtzehn hundert und sechs und zwanzig , passirten Akte,
betitelt : " Eine Akte , den Gouverneur zum Jncorpori-
ren der Lackawanna und Susquehanna Eisenbahn -Com¬
pagnie autorisirend ."

Abschnitt 1 . Sei es verfügt durch den Senat
und das Haus der Repräsentanten der Republik penn,
splvanien , in General Assembly versammelt , und es
wird durch die Autorität derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß so viel von der ursprünglichen Akte,
wozu dieses ein Anhang ist, als den Gebrauch besagter
Eisenbahn regulirt , widerrufen sein soll und es hierdurch
wird.

Abschnitt  2 . Daß die durch besagte Akte vorgeschrie¬
benen jährlichen Wahlen , auf den dritten Dienstag im Ja¬
nuar , eines jeden und jeglichen Jahres , hinfüro abgehal¬
ten werden , und daß alle , die jährlichen Wahlen betreffen¬
den , vorherigen Regelwidrigkeiten und Unterlassungen,
weder den Freibrief besagter Compagnie entkräften , noch
deren , kraft , desselben stattgehabte , Geschäftsverichtungen
ungültig machen sollen.

Abschnitt  3 . Daß nach Vollendung irgend einer
Section von zwei Meilen , auf der Hauptlime besagter Ei¬
senbahn , oder irgend einer damit verknüpften oder zu ver¬
knüpfenden Nebeneisenbahn , die durch den zwanzigsten Ab¬
schnitt besagter Akte festgesetzten Zoll - Ansätze aufgelegt
und eincollectirt werden mögen.

Abschnittst.  Daß der Präsident und die Verwalter
besagter Eisenbahn autorisirt sein sollen , von einem oder
dem andern angemessenen Punkte an der Hauptlinie be¬
sagter Eisenbahn , nach dem Lackawaren - Flusse , nahe
bei dessen Einengungsplätzen , eine Nebeneisenbahn herzu¬
stellen , und daß der besagte Präsident und die Verwalter
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ferner autorisirt sein sollen, für die Zwecke der Compagnie, Geld mag ge-von Zeit zu Zeit Geld , und zwar für solche Zeitperiodcn , *'" St werden,
und auf solche Bedingungen für dessen Sicherstellung und
Rückzahlung, als sie schicklich oder erforderlich erachten
mögen, als Anleihe aufzunehmen.

William Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt — Diesen sechs und zwanzigsten März,im Jahre des Herrn , achtzehn hundert und neun und drei,
ßig-

David R . Porter.

wo. 82.
Eine Akte,

Behufs Jncorporirung der " Dividing Ridge Eisenbahn-
Compagnie, " Vorkehrung treffend.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat
und das Haus der Repräsentanten der Republik penn-
sylvanien , in General Assembly versammelt , und eswird durch die Autorität Derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß »William H. Dillingham , Oliver
Allison, Jojhua Hartshorne , James Monaghan , Dr . Jo-
siah Ankrim, Elijah McCleneghan , JonathanPusey , James
Kelton , Samuel Irwin , John W . Cunninghaw , John
Carlile , John P . King, John Hutchinson, Mark A. Hodg-
son, Nob ' t M . Waugh , Geo . Kemble , Charles Parson,
William K . Correy, John Nivin , Evan Garrett , Samuel
Kimble, und Benjamin Eonard , von Ehester Caunty , und

Crm 'ssiencrs
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Charles Chauncey, DennisM' Creedy und JosephC. Gil-
pin, von der Stadt Philadelphia, zu Commissioners er¬
nannt sein sollen und es hierdurch werden, um die unter-
schiedlichen nachstehends hrerm erwähnten Dinge zu verrich-

L r nükf-' und zu vollbringen; sie, oder irgend einige Drei dersel-
qe . a ,cyas- nämlich eine hinreichende Anzahl angemessener

Bücher anschaffen, und ui jedwedem derselben eintragen
Untorschrel- wie folgt : " Wir , und jedweder von uns , deren Namen
Kmgs-Form. hierzu unterschrieben sind, versprechen an die Directorcn der

"Dividing Ridge Eisenbabn- Compagnie," für jeden un¬
sern bezüglichen Namen gegenübergesetzten, und vcn uns
respective unterschriebenen Stock-Antheil, die Summe vcn
fünfzig Thalern, nach solcher Art und Weise, in solchen
Verhältnißbeträgen, und zu solchen Zeiten, als die besag¬
ten Directoren, m Gemäßheit einer Akte, betitelt: "Eine
Akte, behufs Jncorporirung der Dividing Ridge Eisen¬
bahn-Compagnie," bestimmen und verordnen werden, zu
bezahlen. Urkundlich dessen unsere Unterschriften, den
Tag im , im Jahr unsers Herrn, ein tausend
acht hundert und Und sie sollen darauf in
einer oder mehr in dem Caunty Ehester herausgege¬
benen Zeitungen, wenigstens zwanzig Tage vorläufige
Nachricht von den Zeiten und den Orten ertheilen, wann
und wo einer oder der andere, oder mehrere der vorbesag«

Wer unter- ten Commissioners , aufwarten , und von allen lusttragen-
chrcib. mag. den Personen von gesetzmäßigem Alter, in besagten Bü¬

chern, welche zu dem vorbesagten Zwecke wenigstens sechs
Stunden an jedem gerichtlichen Tage, während des Zeit-

, paumes von drei Tagen, oder bis in den vorbesagten
Fünf tausend Zechern fünf tausend Antheile unterschrieben werden,
»nthnic. offen erhalten werden sollen, Unterschreibungen annehmen

wird oder werden: und wenn bei Ablauf von drei
Tagen in den vorbesagten Büchern nicht die vorbesagte
Antheilen- Anzahl unterschrieben ist, so soll es alsdann
dem Gutbefinden der besagten Commissioners anbeimge-
stellt sein, von Zeit zu Zeit sich zu vertagen, und die Bücher
anderswohin zu übertragen, bis die vorbesagte Gesammt-
Antheilen-Anzahl unterschrieben worden, von welcher Ver¬
tagung und Uebertragung die vorbesagten Commissioners
solch' öffentliche Nachricht, als der gelegentliche Fall ihrem

ßs auf jeden Ermessen nach erheischen mag, ertheilen sollen. Keine Un-
°'n- terschreibung aber soll rechtskräftig sein, es sei denn daß

» er ) n. hon der so unterschreibenden Person, zur Zeit ibrer Unter-
schreibung, an die besagten Commissioners, auf jedweden
Antheil die Summe von fünf Thalern, für den Gebrauch
der Compagnie, einbezahlt tperde.
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Abschnitt 2 . Sobald als zwei tausend oder mehr Wann Frei.
Antheile wirklich unterschrieben , und auf jeden Antheil brtefausgcgr.
fünf Thaler an besagte Commissioners einbezahlt woroen , w« r>en
so sollen die besagten Commissioners , oder eine Mehrheit '*^ '
derselben , dasselbe unter Eid oder Bekräftigung an den
Gouverneur dieser Republik bescheinigen , und auf Em¬
pfang solcher Bescheinigung , soll der Gouverneur , mittelst
unter seiner Unterschrift und dem Republik -Siegel ausge¬
stellter Patentbriefe , die Unterschreibe, -, und falls die U»- -palcntt-ri .'f.
terschreibuiig zur Zeit nicht vollzählig sein sollte , alsdann
auch Diejenigen , welche späterhin unterschreiben werden,
in eine , der That und dem Geselle nach , juristisa,e
und politische Gemeinschaft , unter dem Namen , Styl und
Titel : " Die Dividing Nidge Eiscnbahn -Evmpagiiie, " er - Styl-
richten und erheben , und unter demselben 'Namen sollen
die Unterschreiber beständige Rechtsfolge und alle mit
einer Corporation beiläufig verknüpften Privilegien , Ge¬
rechtsamen und Gesetzesbegünstignngen haben , und fähig
sein , bei allen Record - und anderweitigen Gerichtshöfen
zu belangen und belangt zu werden , zu verklagen und ver¬
klagt zu werden , und für sich und ihre Rcchtsfölger und As-
signies Ländereien , Grundstücke und andere Rcchtsbesitz - Privilegien,
thümer , und Erbübertragnngsrcchte , Güter , Mobilicn,
und aller - und jederlei Art oder Gattung liegenden , persön¬
lichen und vermischten Eigenthumes , anzukaufen , zu be¬
sitzen, innezuhaben , und zu ge- und uutznießen , und diesel¬
ben und dasselbe von Zeit zu Zeit zu verkaufen , zu verpfän¬
den , zu übertragen , zu veräußern , und anderweitige Ver¬
fügung darüber zu treffen , und von solchen Antheilen
der Nutzungen , als sie schicklich erachten mögen , Dividen¬
den zu veranstalten ; ingleichcn ein Memeinschaftssiegcl
anzufertigen und zu gebrauchen , und dasselbe nach Belieben
abzuändern oder zu erneuern , und überhaupt alle und jede
Angelegenheiten und Dinge zu besorgen , zu deren Besor¬
gung , behufs der Wohlfahrt der besagten Corporation und
der gehörigen Verwaltung und Anordnung von deren Ge¬
schäfts - und sonstigen Angelegenheiten , sie Gesetzesbefng-
niß haben werden . Mit V orbchalt,  Daß nichts hierin Vorbehalt.
Enthaltenes in der Art angesehen und ausgelegt werden
soll , als ob der besagten Corporation irgend einige Bank- Em ' tgeschasi
Privilegien , oder irgend einige andere Freiheiten , Privi-
legiert oder Gerechtsamen , außer solchen , als behufs Her¬
stellung und Unterhaltung der besagten Eisenbahn , sowie
zur Weiterbeförderung von Passagieren und zur Transpor-
tirung von Gütern , Handels - und Berkehrsartikeln auf
derselben , nöthig oder beiläufig damit verknüpft sein wer¬
den , dadurch verliehen worden.
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Wahl für
Präsident u.
Dircctorcn.

Nebengesetzc.

Vorbehalt.

Stimmcn-
Vcrhaltmß.

r . Vorbehalt.

Wer stimmen
«rag.

Abschnitt  3 . Behufs der Geschäftsverwaltung der
besagten Corporation , sollen ein Präsident und sieben Di¬
rektoren , mittelst in Person oder durch gehörig autorisirte
Stellvertreter , von den Stockhaltern besagter Compagnie
zu übergebender Stimmzettel , jährlich erwählt werden,
welche in ihrer bezüglichen Stellung ein Jahr , oder bis
andere Direkteren erwälstt worden , dienen , und Gewalt
haben sollen , solche, der Constitution und den Gesetzen der
Vereinigten Staaten und dieser Republik nicht widerstrei¬
tende , Nebengesctze , Regeln , Verordnungen und Reguli-
rungen , als zur gehörigen Geschäftsangelegenheiten - An¬
ordnung besagter Compagnie nöthig sein mögen , zu ver¬
fügen : MitVorbehalt,  Daß keine Personen , außer
Stockhalter , zu Direktoren erwählbar sein sollen , und daß
bei jeder solchen Wahl , und in allen andern Fällen , in
welchen die Stockhalter zu stimmen aufgefordert werden,
die Stimmen - Anzahl , wozu jedweder Stockhalter berech¬
tigt sein wird , mit der Anzahl von Antheilen , welche er
oder sie innehaben wird , in dem folgenden Verhältnisse
stehen soll, nämlich : für jedweden Antheil von nicht über
zwei Antheilen , zu Einer Stimme ; für jede zwei Antheile
über zwei und nicht über zehn , zu Einer Stimme ; für je¬
de vier Antheile über zehn und nicht über dreißig , zu Ei¬
ner Stimme ; für jede zehn Antheile über drerßig und
nicht über ein hundert , zu Einer Stimme ; allein kein An¬
theil oder eine Anzahl von Antheilen über ein hundert wie
vorbesagt , soll Befugniß zu irgend einem zusätzlicken
Stimmrechte ertheilen . Und ferner sollen in allen Er-
wählungsfällen für Präsident und Direktoren , diejenigen
acht Stockhalter , welche die höchste Stimmenzahl erhalten,
als gehörig erwählt erklärt werden : MitVorbehalt,
Daß der Präsident und eine Mehrheit der Direktoren Bür¬
ger dieser Republik sein und ihren Wohnort darin haben
sollen.

Abschnitt  4 . Kein Stock - Antheil soll Befugniß zu
einem Stimmrecht ertheilen , es sei denn daß derselbe von
der Person , in deren Namen er sich ergiebt , unbedingt und
bong, Käs , ( sonder Gefährde ) , in ihrem oder deren Ehe¬
frau Eigenrechte , oder zu ihrem oder Letzterer ausschließli¬
chen Nutzen und Vortheil , oder in ihrer oder Letzterer Ei¬
genschaft als Testamentsvollzieher oder Hinterlassenschafts¬
verwalter , Trustie oder Vormund , oder im Rechte und zum
Nutzen » . Vortheil einer oder der andern Geschäftsgenossen¬
schaft , Corporation oder sonstigen Rechtsgesellschaft , wozu
Erstere oder Letztere als Mitglied gehören mag , und nicht
in Anvertrammg zum Nutzen und Vortheil irgend einer
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andern Person , innegehabt wird — und kein mittelst Ueber-tragung innegehabter Antheil oder Antheile soll oder sollen Anthcilcn-Sttmmbefugniß ertheilen , es sei denn daß solche Ueber - Ucbertrag' agtragung wenigstens drei Monate vor Abhaltung derWahl erfolgt wäre , und kein Antheil oder Antheile solloder sollen bei irgend einer Wabl , oder bei irgend einerallgemeinen oder besondern Versammlung der besagtenCompagnie , Stimmbefugniß ertheilen , auf welchen oderauf welche irgend eine Frist - oder rückständige Zahlunglänger als zwanzig Tage vor der besagten Wahl oderVersammlung fällig und entrichtbar gewesen — und alleStimmen mittelst Bevollmächtigung sollen den , durch die, Bcoollmach-.den acht und zwanzigsten März , im Jahr ein tausend acht tlgung.hundert u . zwanzig , passirte Akte , betitelt : " Eine Akte , umBevollmächtigungen zu regulären, " verfügten Vorschriftenund Bedingungen , unterworfen sein :MitVorbehalt, Vorbehalt.Daß alle Bevollmächtigungsbriefe innerhalb sechzig Ta¬gen vor der Wahl , bei welcher dieselben übergeben werden,datirt sein sollen.
Abschnitt  5 . Die vorbesagten Commissioners , odereine Mehrheit derselben , sollen oder soll, sobald es nach Dircctorcn.Erlangung der besagten Patentbriefe thnnlich sein mag , Wahl.in den vorstehends hierin erwähnten Zeitungen , wenig¬stens fünfzehn Tage öffentliche Nachricht von der von ih¬nen anzuberaumenden Zeit und dem Orte ertheilen , wannund wo die Unterschreiber oder Stockhalter zu dem Zweckesich versammeln sollen , um nach den , in den vorstehendenAbschnitten enthaltenen Vorkehrungen , sieben Directorenzu erwählen ; und jährlich darnach , sollen die besagtenStockhalter , auf den ersten Montag im Januar , zu demZwecke sich versammeln , um , auf eine gleiche , von den zur Stockhalter¬betreffenden Zeit agirenden Directoren , in solchen Zeitun - Versamml 'nggen , als sie zweckdienlich erachten mögen , vorläufig zu er¬theilende Nachricht , Directoren wie vorbesagt , zu erwäh¬len : Mit Vorbehalt,  Daß , falls in Folge irgend Vorbehalt,einer Ursache , solche Wahl , zu der , bebufs derselben an¬beraumten Zeit , nicht sollte abgehalten werden , dieselbe zuirgend einer andern Zeit , auf , nach vorbesagter Art undWeise zuvor ertheilte Nachricht , abgehalten werden mag;und daß bis zu erfolgter Abhaltung solcher Wahl , dieDirectoren von dem vorhergehenden Jahre zu agiren fort - WahlverLb-fahren — und daß in Folge der Formwidrigkeit oderUnterbleibung solcher Wahlabhältung , dieser Freibrief sei- " ' ^ 'ne Gesetzeskraft nicht verlieren soll : Und mit dem fer- 2. Vorbehalt,neren Vorbehalte,  Daß in dem Falle irgend ei- Stcllencrle-ner , durch Ableben , Wegzug aus dem Staate , oder Aus- dlgungcn.
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tritt irgend einiger Directoren oder des zur betreffenden
Zeit agrrenden Präsidenten, eintretenden Erledigung, de¬
ren oder dessen Stelle durch die Directoren- Board, bis ei¬
lte Wahl stattgehabt, ausgefüllt werden soll.

Direct rcn- Abschnitt  6 . Die besagten Directoren sollen zu sol«
chen Zeiten und an solchen Orten, und nach solcher Art

' b' und Weise, als sie in der Folge durch Uebereinkunft fest,
setzen mögen, sich versammeln und zusammenberufen wer¬
den, bei welchen Versammlungen vier Directoren ein
Quorum zu Geschäftsverrichtungenbilden sollen, welche
in Abwesenheit des Präsidenten einen Präsidenten pro

Beamten, rsmporo ernennen mögen. Die besagten Directoren sollen
einen Secretär, einen Schatzmeister, und solche Ingenieure
und sonstige Beamten, als sie nöthig befinden mögen, er-

Dieichvcrgü- nennen , sollen deren Dienstvergütung bestimmen, und
trmg- mögen für die Vollbringung der denselben nach ihrer be¬

züglichen Stellung anvertrauten Pflichten angemessene
Bürgschaft verlangen; sie sollen Vollmacht besitzen, die

« Zeit/ die Art und Weise, sowie die Verhältnißbeträge,
theile als »er̂-wann , wie, und in welchen die Stockhalter die auf ihre
wirkt zu er. bezüglichen Antheile fälligen Gelder einbezahlen sollen,
klaren. festzusetzen und zu entscheiden, und den Antheil oder die

Antheile jeder, die Entrichtung irgend einer so eingefor¬
derten Fristzahlung verabsäumenden Person, zum Nutzen

Zölle zu reg», der Compagnie verwirkt zu erklären, Zöllen-Regulirung
liren, Leu- zu veranstalten , und mit irgend einer Person , Geschäfts-
tracte abzu- genossenschaft, oder politischen Gemeinschaft , von welcher

schließen, rc. Eigenschaft dieselbe auch immer fiin mag , solche Verträge,
Contracte und Stipuliruugen, als die Ausführung und
gehörige Verwaltung der Werke erheischen mögen, abzu¬
schließen; ingleichen, überhaupt, sämmtliche Geldeinnah¬
men und Ausgaben und sonstige Geschäftsangelegenhei¬
ten und Operationen der Compagnie, ihrer Oberaufsicht
und Leitung zu unterwerfen.

«sw-k E»ti Abschnitt ?. Die wie vorbesagt zuerst erwählten
sicate.' " "' Directoren, sollen an jedweden Stockhalter, für die von

ihm oder ihr bei der besagten Corporation unterschriebene
oder innegehabte Antheilen-Anzahl, ein von dem Präsiden¬
ten unterzeichnetes, von dem Schatzmeister mitnnterzeich»
netes, und mit ihrem Gemeinschaftssiegel besiegeltes, je¬
doch allen darauf fälligen oder fällig werdenden Zahlun¬
gen unterworfenes, Certiffcat ausstellen, welche Stock-

Utkcrtragkccr Eertificate in Person , oder durch Sachwalter , Testaments¬
vollzieher, Hmterkassenschastsverwalter, Vormünder oder



Won der Sitzung— 1838 - 39. 23?
Trusties , unter solchen Regulirungen , als durch die Neben --gesetze verfügt werden mögen , übertragbar sein sollen.

Abschnitt  8 . Wenn , nachdem in den vorbesagten Fristzahlun.öffentlichen Blättern , von der , für die behufs der Werk - gen.betreibung zu leistende Entrichtung irgend eines Ver¬hältnißbetrages oder einer Fristzahlnng des besagten Ca¬pital - Stocks , anberaumten Zeit und dem Orte , dreißigTage Nachricht ertheilt worden , irgend ein Stockbalter esverabsäumen sollte , solchen Verhältnißbetrag oder Frist¬zahlung , während des Zeitraumes von dreißig Tagen nachder so anberaumten Zeit , an dem hierzu bezeichneten Ortezu entrichten , so soll jeder solche Stockhalter , oder dessenAssignie , in Zusatz zu der so eingeforderten Fristzahlung,Nach Maßgabe von einem Prozent per Monat für denVerzug solcher Zahlung entrichten ; und im Fall dieselbe,nebst der hinzugefügten Geldbuße , während solches Zeit - Verwtrkung.raumes , daß die aufgelaufene Geldbuße den als Theil undauf Abschlag solcher Antheile zuvor einbezahlten Summengleich wird , ungezählt bleibt , so soll dieselbe an die besag¬te Compagnie verwirkt sein , und mag an irgend einigekauflustige Person oder Personen , für solchen Preis , alsfür dieselbe erlangt werden kann , verkauft werden , oderim Fall irgend ein Stockhalter ermangeln sollte , irgendeine solche Fristzahlung wie vorbesagt , zu leisten , so soll esder Willkühr des Präsidenten und der Verwalter anheim - Rechtsklaz -ngestellt sein , behufs deren Eintreibung , nebst der vvrbesag-fen Geldbuße , vor irgend einem Aldermann oder Frie¬densrichter , oder bei irgend einer mit Gerichtsbarkeitsbe«fugniß versehenen Court , eine Rechtsklage anhängig ma¬chen zu lassen : Mit Vorbehalt,  Daß kein Stöckhal - Vorbehalt,ter , sei derselbe ein ursprünglicher Untcrschreiber , oder ein Wer stimmenAssignie , bei irgend einer Wahl , oder bei irgend einer all - mag.gemeinen oder besondern Versammlung der besagten Com¬pagnie , Stimmbefugniß haben soll , auf dessen Antheiloder Antheile irgend eine Frist - oder rückständige Zahlunglänger als dreißig Tage vor der besagten Wahl oder Ver¬sammlung fällig und entrichtbar sein ' mag.

Abschnittst.  Bei jedweder jährlichen Versamm - Jährlicherlung der Stockhalter , sollen die Directoren von dem vor- Bericht,hergehenden , Jahre , einen vollständigen Bericht über dieGeschäftsanqclcgenheiten und Operationen der Com¬pagnie für solches Jahr , denselben vorlegen , und auf An - Srccial-wersunq von Seiten der Directoren , oder solcher Stöckhal - Versamm¬let , als em Viertheil des Capital -Stock -Betrages inneha - lungcn.
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ben , sollen Special - Versammlungen berufen werden , und

zwar auf gleiche Nachricht , wie die für Jabrcsversamm-

tunge » erforderliche , wobei überdies der Zweck der Ver¬

sammlung genau anzugeben ist ; keine Geschäfte aber sol¬

len bei solcher Specml - Versammlung verrichtet werben,

es sei denn daß eine solche Anzahl Stockhaltcr , deren Ein¬

lagen den Mehrbetrag des Gesummt - Capital - Stock ' s

bilden , in Person oder mittelst Bevollmächtigter derselben

beiwohnen.

Abschnitt  10 . Der Präsident und die Verwalter

2ahn .Reute der besagten Eisenbahn - Compagnie sollen Gewalt haben,

innerhalb des Caunty Ehester , solche Route für besagte

Eisenbahn , als sie behufs derselben dienlich erachten wer¬

den , anfangend an einem angemessenen Durchschneidungs-

punkte der Columbia und Philadelphia Eisenbahn , zwischen

dem Gap und Parkesburg , und von dort durch das Caun-

ty Ehester , in der Richtung von Cochranville , Jennerville,

New London , Cross Roads und Kimbleville , auf oder

nahe bei dem Gipfel des " Dividing Ridge, " zwischen

den tributbaren Wassern der Delaware und der Ehesapeake

Bucht , nach der Staatsgränze , in einer Richtung nach der

Wilmington und Susquehanna Eisenbahn , mit gehöriger

Berücksichtigung der Lage und Natur des Grundes und der

darauf befindlichen Gebäude , der Dienlichkeit für das Pub¬

likum , sowie des Interesses der Stockhalter , und zwar in

der Art , daß Privateigenthum den wenigsten Schaden er¬

leide , zu vermessen , niederzulegen , zu "bestimmen , zu be<

»eichen und festzusetzen : Mit Vorbehalt,  Daß die

^rch keiner- vesagte Eisenbahn durch keinerlei Begräbnißgrund , noch

lei Begrab- durch irgend ein Gebäude , dessen Werth über drei hundert

nißgrunblau. Thaler beträgt , angelegt werden soll , es sei denn daß die

fen, u. s. w. Einwilligung des bezüglichen Eiaenthümers zuvor erlangt

Breite. worden . Die besagte Bahn soll nicht mehr als drei Ru¬

then breit sein , und der besagte Präsident , die Verwalter

und Compagnie , sollen , binnen sechs Monaten nach veran-

stalteter Routebestimmung der besagten Eisenbahn , eine

genaue Vermessung der Linien der besagten Bahn bewerk-

sb-ÄoAm .a' stelligen lassen , von welcher Vermessung sie in der Sccre-

stubezudcvo-' tär's -Amtsstube dieses Staates einen Abriß oder Plan
«irrn. urkundlich deponiren lassen sollen , welcher Abriß oder

Plan , oder eine bescheinigte Copie davon , hinreichender

Beweis hinsichtlich der Laufrichtung der besagten Bahn

sein soll, welche alsdann eröffnet werden mag , und die da¬

durch erwachsenden Kosten sollen von der besagten Com-

2 . Vorbehalt , pagnie bestricken werden . Mit Vorbehalt , Daß die



Art und Weise einer Nerbinvungshcrstellung der besagten
Eisenbabn mit der Philadelphia und Columbia Eisenbahn,
in Uebereinstimmung mit den Anweisungen der Canäl-
Commisstoners , veranstaltet werden soll.

Abschnitt  11 . Es soll für den Präsidenten und - .
die Verwalter der besagten Eisenbahn - Compagnie und ^
ihre Agenten , sowie für alle , von und unter ihnen ange¬
stellte Personen , gesetzmäßig sein , zu dem in dieser Akte
beabsichtigten Zwecke, irgend einiges Land , welches sie, be¬
hufs Auslegung besagter Bahn , mgleichen zu dem Zwecke,
Nächsuchungen wegen , zur Erbauung besagter Bahn nö¬
thiger,Steine und Kieses , anzustellen und diese Materiali¬
en anzuschaffen , erforderlich erachtet werden , zu betreten;
keine Steine , Sand oder Kies aber , sollen oder soll von
irgend einem Lande , ohne Einwilligung von dessen Eigen¬
thümer , weggenommen werden , bis dasVergütungsverhält-
niß dafür bestimmt ist, welches Vergütungsverbältniß,
wenn die Parteien keine Uebereinkunft über dasselbe tref¬
fen können , nach der , als für die Vergütung wegen Lände-
reien , über welche die besagte Bahn angelegt werden mag,
nackstehends hierin vorgeschriebenen Art und Weise , be¬
stimmt werden soll.

Abschnitt  12 . Es soll und mag für die hierdurch
incorporirte Compagnie gesetzmäßig sein , auf die wie vor - Doppel- oder
besagt ausgelegte Route eine Doppel - oder Einzel -Gelei- ^mzel - Be¬
sen-Eisenbahn herzustellen , zu errichten oder anzulegen
und die besagte Compagnie wird ferner hierdurch autori-
sirt , zu solcher Eisenbabn alle Werke , Gebäude und Vor¬
richtungen , welche die besagte Compagnie , behufs Bewerk-
stelligung ihrer Jncorporationszwecke , dienlich erachten
mag , zu errichten , herzustellen und anzulegen , mgleichen MkgcnLänre.
für den Ankauf irgend einiger Ländercien oder Grundstücke , rcic» ankau-
welche , behufs Errichtung der besagten Eisenbahn , Werke , ün-
Vorrichtungen , und Gebäude , nöthig sein mögen , müderen
Eigner oder Eignern zu contrabiren und Uebereinkunft zu
treffen.

, . , , . . . . . . Wenn Loin-
Abschnitt 13. Wenn die besagte Compagnie mrt xagnie mit

dem Eigentkümer oder den Eigentbümern solches crfor - Landcigcnehü-
derlichen Landes , wegen des Ankaufes desselben keine Ue- »lern sich nicht
bereinkunft treffen kann , oder in Fällen , wo , in Folge ge- vereinigen
setzlicher Unfähigkeit , oder Abwesenheit irgend eines oder
mehrerer solcher Eigenthümer , keine solche Uebereinkunft Court Jury
oder Kaufsabschließung stattfinden kann , so soll die Com - zu ernennen.
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Won Pleas Court des betreffenden Caunty , auf zu dem
Ende , durch oder im Namen der einen oder der andern
der beiden Parteien,an sie ergangenes Ansuchen , und zwar
auf Unkosten und Rechnung besagter Compagnie , zwölf
sachverständige und unhetheiligte Personen besagten Eaun-
ty ' s ernennen und bestellen , und soll an den Scheriff des
besagten Caunty einen Befehl ergehen lassen , die besagten
zwölfPersonen inittelstVvrladungöbefehls aufzufordern,auf
dem Lande , welches so erforderlich ist, oder von welchem die
besagten Baumaterialien weggenommen werden sollen oder
mögen , auf einen in der Warrant zu bezeichnenden Tag , und
zwar nicht weniger als zehn , noch mehr als zwanzig Tage
darnach , eine Zusammenkunft zu veranstalten ; und der
Scheriff soll , auf Empfang des besagten Gcrichtsbefehles,
die besagten zwölf Personen sofort wie vorbesagt auffor¬
dern , und soll den bezüglichen Parteien wenigstens acht

Nachricht. Tage Nachricht ertheilen ; und der besagte Scheriff soll , zu
der Zeit und an dem Orte , wie in dem Befehle bezeichnet,
persönlich erscheinen , und wenn neun oder mehr von den
besagten Personen sich daselbst eittgcfundcn haben , so soll

- er , in dem Falle des so erforderlichen Landes , jedweder
^ b' derselben einen Eid oder eine Bekräftigung abnehmen , daß

"sie das behufs solcher Eisenbahn oder anderer Werke in
Vortheile u. Besitz genommene oder erforderliche Land, ingleichxn alle,
Nachtheilezu von dem Eigner oder den Eignern , in Folge der Erbauung
beruckstchtt- ver besagten Eisenbahn , und anderer Werke , erlittenen
b*" ' oder etwa zu erleidenden Verluste , mit gehöriger Berück¬

sichtigung der dem Eigner oder den Eignern desselben
erwachsenden Vortheile sowohl , als der den - oder dieselben
treffenden Nachtheile , nach ihrer besten Sachverständnis
und Beurtheilungskraft , gewissenhaft , billig und unpartei¬
isch, abschätzen wolle " , und in dem Falle von , zu dem vor-
besagten Zwecke in Besitz genommenen Baumaterialien,
"daß sie gewissenhaft , billig und unparteiisch , die so in Be-

Danmaterla. sitz genommenen Baumaterialien abschätzen, und das von
lien abzuscha-- her besagten Compagnie an den oder die besagten Eigen«
»en, ,e. thümer zu bezahlende Vergütungsverhältniß , mit gehöri¬

ger Berücksichtigung der aus der Erbauung solcher Eisen¬
bahn und anderer Werke , dem besagten Eigenthümer oder
den Eigenthümern erwachsenden Vortheile sowohl , als der
den « oder dieselben daraus treffenden Nachtheile , nach ihrer
besten Sachverständnis und Beurtheilungskraft bestimmen

Wrsichnsang. wolleworauf  die besagten Personen zur Besichtigung des
Landes , welches so erforderlich ist, oder von welchem solche
Baumaterialien weggenommen worden sein , oder noch wer¬
den möaen , je nachdem es der Fall mit sich bringen mag , so-



Bon der Sitzung— t838 - L9. 237

wie zur ürkundlichenZeugnißeintragung der bezüglichtnPar '-
teien schreiten sollen , und ihr Bescheid , von dem Scheriff , und
wenigstens sieben Mitgliedern der Jury , unterzeichnet , und
von demScheriff , innerhalb fünfTagen darnach , au den Pro-
tonotar des besagten Caunty , welcher denselben urkundlich
aufzubewahren hat , einberichtet werden soll ; u . der besagte
Scheriff und die andern Personen , sollen , zu den , fnr die
Vollziehung eines durch die Waisen -Court erlassenen Be¬
fehles,behufs derWerthverauschlagungvonLändereieneincs
ohne Testamentsabfassnna Verstorbenen , umerdeu Jntes-
tat -Gesetzen dieser Republik verwilligren Gebühren , für
ihre bezüglichen Dienste berechtigt sein : Mit Vorbe¬
halt,  Daß , wenn der gehörige Beamte besagter Com¬
pagnie , zu irgend einer Zeit bevor von irgend einer Per¬
son , welche in Folge der Erbauung besagter Eisenbahn
Schaden erlitten , nach der vorsrehcnds hierin verfügten
Art und Weise Ansuchung gemacht wird , solcher Person
eine Summe Geldes als Vollvergütung für ihre Verluste
anbietet , besagte Compagme für keine aus irgend einem
später erfolgenden Rechtsverfahren erwachsenden Unkosten
verbindlich sein soll , es sei denn daß solche Person einen
günstigern Bescheid erlange , als die von besagter Compag¬
nie zuvor geschehene Schadenersatz -Anbietung war : Mit
dem ferneren Vorbehalte,  Daß es der besag¬
ten Compagnie nicht gestattet sein soll, irgend einige Lan-
dereien in Besitz zu nehmen , oder aus solchen Ländereien
irgend einige Baumaterialien zu benutzen , es sei denn daß
sie für dieselben zuvor Zahlung , oder für solche Zahlung
angemessene Bürgschaft leiste.

Abschnitt 14 . Jedweder der beiden Parteien soll es
frei stehen , gegen irgend einen nach den Vorkehrungen des
vorstehenden Abschnittes ertheilten Bescheid , binnen zwan¬
zig Tagen nachdem derselbe wie vorbesagt einberichtet und
von dem Protonotar urkundlich aufbewahrt worden , Ein¬
wendungen vorzubringen ; welche Einwendungen von der
Common Pleas Court des betreffenden Caunty abgehört

> werden sollen , welche , je nachdem sie es gesetzmäßig und
billig befinden wird , den Bescheid entweder bestätigen oder
wieder aufheben mag ; und wenn binnen zwanzig Tagen
keine solche Einwendungen urkundlich deponirt werden,
oder wenn irgend ein Besckeid bestätigt wird , so soll als¬
dann der Bescheid als ein Rechtsspruch gegen die Partei,
gegen welche er ertheilt worden , Gesetzeskraft haben ; im
Fall aber irgend ein solcher Bescheid durch die Court wie¬
der aufgehoben wird , so soll , nach der zuvor bezeichnete«

Bericht.

Verschalt.

Schadcner-
satz-Anbict ' g.

2 . Vorbehalt.

Einwendun¬
gen mögen
binnen zwan¬
zig Tagen
vorgebracht
werden.
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Art und Weise , ein neuer Befehl an den Scheriff ergehen : .
Vorbehalt . MitVorbehalt,  Daß aufdas darauffolgende Rechts-

verfahren , wenn die einwendende Partei nicht einen gün«
stigern Bescheid erlangt , als der so angefochtene und durch
die Court wieder aufgehobene Bescheid lautete , solche Par¬
tei alle aus solchem darauffolgenden Rechtsverfahren er¬
wachsenden Unkosten bezahlen soll.

Abschnitt  15 . Die besagte Eisenbahn soll von der

Eisenbahn besagten Compagnie so erbaut werden , daß der freie Ge¬

naht Passage brauch oder die Paffn e irgendeines , dermalen ausgelegten,
irgend eines oder späterhin auszulegenden , Eanales oder öffentlichen

Canales oder Weges oder Wege , welcher oder welche dieselbe durcbkreu-

offcntlichen ^n oder in sie einlaufen mag oder mögen , keinen Abbruch

tamuan ^ c vder Eintrag dadurch erleide ; und an allen Orten , wo die
^ ' besagte Eisenbahn irgend einen öffentlichen Weg oder Ca-

nal d rcbkreuzen , oder mit demselben in irgend einer Weise
zusammenstoßen mag , soll es der besagten Compagnie
Pflicht sein , eine dauerhafte und hinlängliche Brücke,

Dammwege . Dammweg oder Dammwege , herzustellen oder herstellen

zu lassen , um alle auf solchem Canal oder öffentlichen
Wöge passirenden od . reisenden Personen in Stand zu setzen,
ilber oder unter bcchgtcrEiseiibahu zu passiren , welche Brücke
u . Dammweg , oder Dammwege , von der besagten Compag¬
nie hergestellt n . unterhalten werden soll oder sollen, » , deren
HinlanglichkeitdemGutachtendesWegmeistersod . derWeg-
meister des oder der betreffenden Taunschips anheimgestellt

Geldbuße aufwenden soll ; und wenn die besagte Compagnie sich weigert o-

Vcr 'samn 'g ; der es verabsäumt , solche Brücke , Dammweg oder Damm-

hcrzustellcn . ' Wege , herzustellen , oder dieselben , nachdem sie hergestellt
worden , in gehörigem Stande zu erhalten , so soll sie für je¬
den Tag , während welchem die Herstellung oder gehörige
Ausbesserung des - oder derselben verabsäumt oder verwei-

, gert wird , einer Geldbuße von fünf Thalern unterworfen
sein , welche , nebst Unkosten , durch die Wegmeister des be-

" " ^ ' treffenden Taunschip ' s , nach der nämlichen Art und Weise,
wie gleichbetragcnde Schulden auf dein Wege Rechtens
einzutreiben sind , zum Nutzen des Taunschip ' s eingetrieben
werden mag , und die besagte Compagnie soll außerdem
einer Rechtsklaae oder Rechtsklagen , auf gerichtliche Belan-
gnng durch irgend eine Person , welche dadurch beeinträchtigt

Proceß —wie Werden mag , unterworfen sein ; und die Gericbtsproceß -Ue-

übergeben . au irgend einen Beamten oder Agenten besagter

Compagnie , soll eben so gültig und rechtskräftig sein, als
wenn sie an deren Präsidenten stattgehabt hätte.



Don der Sitzung— 1838 - 39. 239

Abschnitt 16 . Für die Bequemlichkeit aller , Land , Dammwcg-
durch welches die besagte Eisenbahn laufen mag oder wird , L nwi-
eignenden oder besitzenden Personen , und um solchen Pew scnryumcr.
sonen bei Durchkreuzung oder Passirung demselben, Nach¬
theile zu ersparen , soll es der besagten Eompagnie , auf an
sie erhangenes Ansuchen , obliegen , einen dauerbascen und
hinlänglichen Dammweg oder Dammwege , an anen Orten,
wo der - oder dieselben nöthig sein mag oder mögen , her¬
zustellen oder herstellen zu lassen , um den oder die Inha¬
ber besagter Ländereien in Stand zu setzen, mit Wägen,
Karren und Ackerbaugeräthschasten , je nachdem es der
gelegentliche Fall erheischen mag , über oder unter dersel¬
ben durchzukreuzen oder zu passiren : Mit Vorbehalt,  Vorbehalt.
Daß die besagte Eompagnie in keinem Falle verpflichtet sein Wicht mehr
soll , durch jedwede Bauerei oder Lotte Landes , für die Be - Äaunnwca
quemlichkeit irgend einer , Land , durch w lches die besagte A "dlrwe
Eisenbahn laufen mag oder wird , eignenden oder besitzen- Bauerei.
den Person , mehr als einen solchen Dammweg herzustel¬
len oder herstellen zu lassen , und daß der besagte Damm - Won Com-
wcg oder die Dammwege , nachdem derselbe oder dieselben
so hergestellt worden , von besagter Compagnie unter - und
in gehörigem Stande er -halten werden soll oder sollen,
und wenn besagte Compagnie sich weigert oder es vernach¬
lässigt , solchen Dammweg oder solche Dammwege herzu¬
stellen , oder nachdem derselbe oder dieselben hergestellt wor¬
den , ibii od. sie in gehörigem Stande zu erhalten , so soll die Geldbuße bei
besagte Compagnie unterworfen sei» , irgend einer dadurch VcrabsLum'K
beeinträchtigten Person , alle von solcher Person in Folge ,
solcher Verweigerung oder Vernachlässigung erlittenen
Verluste zu bezahlen , welche vor irgend einem Friedens¬
richter , oder bei irgend einer mit Rechtserkenntniß darü¬
ber versehenen Court , eingeklagt und eingetrieben werden
mögen ; und die Proceß - Uebergabe an irgend einen Be¬
amten oder Agenten besagter Compagnie , soll eben so gül¬
tig und rechtskräftig sein , als wenn solche Uebergabe an
deren Präsidenten geschehen wäre : Mit Vorbehalt,  2. Vorbehalt.
Daß diese Akte nicht dahin ausgelegt werden soll, daß
Landeigenthümer , deren Grundstücke die besagte Eisenbahn
durchschneidet , dadurch verhindert würden , eine Brücke
oder Dammweg , oder Dnrcbkreuznngsplatz , in Ueberein¬
stimmung mit "solchen , als von der besagten Compagnie
üblicherweise hergestellt werden , über oder unter besagter
Eisenbahn zu erbauen.

Abschnitt  17 . Auf Vollendung irgend eines Thei¬
les der besagten Eisenbahn , oder irgend einer Ausdehnung
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Auf Dollen - eines Bahngeleises , welcher oder welche nicht unter
düng von zehn Meilen beträgt , soll dieselbe als eine öffentliche Land-

5^̂ liraße , für den Transport von Passagiere », Haudelsgr«
m' auluschcir' kern , und Verkehrsartlkelu , unter sotcherReguliruug,als die

^ Verwalter vorschreiben werden , angesehen , sein ; und es
ZUt . soll und mag fnr die besagte Compagnie gesetzmäßig sein

solche Summe oder Summen Geldes für Zölle einzufor¬
dern und einzunehmen , als sie von Zeit zu Zeit billig er-

Dorbchalt . achten wird ; Mit Vorbehalt,  Daß die Zölle auf
besagter Straße in keinem Falle weniger per Meile sein
sollen , als es die für Passagiere , oder für die nämliche
Gattung Eigenthums , aufder Philadelphia und Columbia
Eisenbahn auferlegten , per Meile sind , mit Ausnahme
des Kalkstein - Artikels , auf welchen der Zoll zu irgend
einer von der besagten Compagnie schicklich erachtetenSum-
me herabgesetzt werden mag . Und es soll für den Prä-

Rc -mllrim '. stdenten und die Verwalter besagter Compagnie ferner ge¬
gen. ' setzmäßig sein , die für Personen - und Handelsartikeln-

Transport auf der besagten Eisenbahn zu gebrauchende
Fuhrwerken -, Wägen -, und Fahrzeugen -Gattung , vorzu¬
schreiben , und hinsichtlich der Wägen - und Fuhrwerken-
Durchfahrt auf der besagten Bahn , solche Regulirungen,
als ihnen für das Interesse des Publikums , und der die¬
selben gebrauchenden Personen , am förderlichsten erschei¬
nen mögen , festzusetzen.

Abschnitt  18 Wenn irgend ein Eigenthümer
Ä -lv. aber Treiber irgend eines Karrens , Fuhrwerkes , Wa-

Lu^ sistgcsttztgens oder Fahrzeuges aufder besagten Eisenbahn , an ir¬
gend einem zur Einnahme von Zöllen bestimmten Orte
vorbeipassirt , ohne Zahlung derselben zu leisten , in der
Absicht , die besagte Compagnie zu betrügen , so soll der
oder die so Uebcrtretende , öder sollen die so Uebertreten«
den , für jede solche Gesetzesübertretung , für den Gebrauch
besagter Compagnie die Summe von zwanzig Thalern be-

Wie cinzn- zahlen , welche , nebst Proceß - Unkosten , mittelst Schuld-
tretben. klage , vor irgend einem Friedensrichter , nach gleicher Art

und Weise , und unterworfen denselben Regeln und Regu-
lirungen , wie Schulden unter ein kundert Thalern einge¬
klagt und eingetrieben werden mögen , einzuklagen und ein¬
zutreiben sein soll.

Dividenden. Abschnitt  19 . Dividenden von solchem Nutznngen-
Betrage der Compagnie , als den Directoren räthliel , er¬
scheinen werden , sollen wenigstens zweimal jährlich erklärt
und an die Stockhalter , oder ihre gesetzlichen Stellvrrtre
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ter , auf Verlangen , zu irgend einer Zeit nach Verlauf vonzehn Tagen darnach , ausbezahlt werden ; dieselben sollen Ertrag b«.aber in feinem Falle den Belauf der von der Compagnie schrankt,wirklich erworbenen reinen Nutzungen übersteigen, so daßder Capital - Stock dadurch nie geschmälert werde ; undwenn die besagten Directoren irgend einige, den Capital-
Stock der besagten Compagnie schmälernde, Dividenden Verbindlich,veranstalten , so sollen diejenigen von ihnen , welche dazu k-itcnder Dt.einwilligen , der besagten Compagnie für den so vertheilten rcctorcn.Stockbetrag , in ihrer individuellen Eigenschaft, verbindlichsein ; und jedweder bei solcher Dividend - Erklärung an¬wesende Director , soll als zu derselben einwilligend er¬kannt werden , es sei denn daß er in das Board - Protokollseinen Protest sofort eintrage , und bei solcher Dividend - ' °Erkärung den Stockhaltern öffentliche Nachricht davonertheile.

Abschnitt  20 . Sobald als wirkliche Geschäfte ih-
ren Anfang genommen haben, und bei Ablauf jedes Iah - A ^ cch.res darnach , soll ein, den Gesammtbetrag ihres in dre liefern. 'Compagnie - Fonds wirklich einbezablten Capitales , dieim Laufe des Jahres ausgegebenen Summen , die wäh¬rend demselben Zeitraume erwachsenen Zölle und ander¬weitigen Nutzungen , ingleicken den Betrag der in jed¬wedem Jahre erklärten Dividenden oder erlittenen Ver¬luste, je nachdem der Fall es gerade mit sich bringenmag,ausweisender Compagnie -Rechnungen -Auszug , an die -Gesetzgebung eingesendet werden , welcher Rechnungen-Auszug durch den Eid oder die Bekräftigung des zur be- ° ^treffenden Zeit agirenden Präsidenten der Compagnie be¬glaubigt sein soll, und besagte Compagnie soll auf alle , Lax«auf Dt.sechs Prozent auf den wirklich einbezahften Capital -Stock «wenden,übersteigenden Dividenden , eine Tare von acht Prozentjährlich in den Republik -Schatz einbezahlen.

Abschnitt  21 . Kein Rechtsproceß oder Rechtsklage . - . .wegen irgend einiger unter dieser Akte verwirkten Geldbu - -̂ -yuprocci,ßen, soll von irgend einer Person oder Personen anbängig 'gemacht oder eingeleitetwerden ,es sei denn daß dieAnhängigsmachung solches Rechtsprocesses oder Klage/m Laufe EinesJahres nächst nachdem die betreffende Gesetzesübertretungbegangen worden, oder der Klagegrund erwachsen ist, statt¬habe, und der Verklagte oder die Verklagten in solchem
Rechtsprocesse, mag oder mögen den allgemeinen Klage¬grund zu seiner oder ihrer Vertheidigung anführen , unddiese Akte und die besondere Angelegenheit als Beweis31
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vorbringen , daß dieselbe in Gemäßheit und kraft Autori¬

tär dieser Akte geschah.

Abschnitt22.  Wenn irgend eine Person die Eisen-

nd E>ahn , eder irgend einen Tbcil derselben , oder irgend ein

Personen , ^ dazu gehörendes , von der besagten Compagnie , in Gemäß-

Schadcncrsatz bett dieser Akte , zu errichtendes Werk , Gebäude , oder Vor«

zu lotste« , richtung , vorsätzlich und wissentlich zerbricht , beschädigt,

oder zerstört , oder die freie Passage längs der besagten

Eisenbahn in irgend einer Werfe hemmt , so soll der oder

die so Uebertretende , oder sollen die so Uebertretenden , an

die besagte Compagnie den dreifachen Betrag des da¬

durch erlittenen wirklichen Schadens bezahlen , welcher,

nebst Proceßkosten , bei irgend einer mit geköriger Rechts¬

erkenntniß darüber versehenen Court , mittelst Schuldkla¬

ge, im Namen und zum Nutzen der Compagnie , einzuklagen l

und einzutreiben fern soll . ^

Abschnitt  23 . Die Compagnie soll keinerlei Person

Retenttsc » . oder Personen , welche der oder die Eigenthümer von , an

tahno«. die besagte Eisenbahn gränzenden , oder an dieselbe stoßen¬

den , Ländereien ist oder sind , verhindern , von ikreu besag¬

ten Länderelen aus , solche Nebeneiscnbabnen , als die be¬

sagte Person oder Personen , behufs des Transportes von

Handelsgütern , Steinen , Bauholz , Ackerbauer -zeugnissen,

ooer Kohlen auf der besagten Eisenbahn , nötbig eraei ten

mag oder mögen , herzustellen , und dieselben mit der besag¬

ten Eisenbahn in Verbindung zu setzen.

^ . Abschnitt24.  Wenn die besagte Compagnie nicht

Lollmdunae '. binnen des Zeitraumes von drei Jahren die Erbauung

i«tk. ° besagter Eisenbahn beginnt , und nicht im kaufe von sechs

Jahren nach Passirung dieser Akte dieselbe vollendet , so

soll alsdann der Freibrief null und nichtig sein.

Abschnitt  25 . Im Fall die Stockbalter , behufs

Antheilen . Vollendung der besagten Eisenbahn , oder Herstellung ei-

^ nes andern Bahngeleises , eine Vermehrung des Eapital-

Stock ' s nöthig erachten sollten , so mag es für den besagten

Präsidenten , die Verwalter und Compagnie , gesetzmäßig

sein , die Antheilen » Anzahl , bei einer regelmäßigen oder

zu dem Ende berufenen besondern Versammlung , in der

Art zu vermehren , daß deren Gesammtbelauf nickt acht

Tausend übersteige , sowie die Gelder für so unterschrie¬

bene Antheils nach gleicher Art und Weise , und unter

.gleichenBuße», als für dieursprüngliche Unterschreibrmg



Bon der Sitzung — 1838 - 39. 242

vorstehends hierin verfügt ist und sind , oder ihre Neben-
gesetzt verfügen werden , einzufordern und einzunehmen.

Abschnitts.  Falls besagte Compagnie von irgend
einem der hierdurch verliehenen Privilegien einen gesetz-
widrigen oder unstatthaften Gebrauch machen sollte , so ° '
mag die Gesetzgebung alle und jede , besagter Compagnie
hierdurch ertbeilten , Rechte und Privilegien , zurücknehmen ; GcsihMimg
und die Gesetzgebung behält sich ferner das Recht vor , zu rc'gulircn,
die hierdurch autorisirten Zölle herabzusetzen und zu regu - und das An-
liren , und die besagte Eisenbahn , zu irgend einer Zeit nach kaufsrccht
fünfzehn Jahren von Pafsirung dieser Akte an , mittelst *" " ^
an die besagte Compagnie zu leistender Bezablung einer
Summe Geldes , welche , in Verbindung mit dem eingenom«
menen Zöllen betrage , den Erbauungs - und llnterbal-
tungskosten besagter Eisenbahn gleich sein wird , nebst Ent«
richtung eines jährlichen Zinseiibelaufeö von acht Prozent
darauf ) anzukaufen.

Wm . Hopkins,

Sprecher des Hauses der Reprasentanten-

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt —Den sechs und zwanzigsten März,
im Jahre des Herrn , achtzehn hundert und neun und drei¬
ßig.

David R . Porter,
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wo. 83.

Eine Akte,

Gewisse Staats - und Landstraßen,in den Caunties Luzerne,
Somerset , Monroe und Northampton , betreffend.

» Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat

und das Haus der Repräsentanten der Republik penn¬

sylvanien , in General Ajsembly versammelt,und es
wird durch die Autorität derselben hierdurch zum

Gesetz gemacht , Daß so viel von der , den dritten Mai,

Derwilligung Ein tausend acht hundert und zwei und dreißig , passirten

Wca . rare in Akte, betitelt : " Eine Akte, gewisse Staatsstraßen betref-

Northmore- send , und gewisse Crieks zu öffentlichen Wasserstraßen er¬

kund und Ea. klärend , und für andere Zwecke," als die Verwendung

ton , Luzerne von Weg -Taren in den Taunschips Northmoreland und

Launty, wj. Eaton , im Caunty Luzerne , betrifft , widerrufen sein soll,

verrufen. and es hierdurch wird , und daß die, für oder in Folge von,

auf gewisse unangebaute , zu den Besitzthümern von Matthi¬

as Hollenbacku . Edward Tilghman letzthin gehörende , Län-

dereien in den besagten Taunschips , von dem Schatzmeister

des besagten Caunty dermalen innegehabten Gelder , auf

von den Commissiouers des besagten Caunty ausgestellte

Anweisungen , an die bezüglichen zur Zeit agirenden Weg¬

meister besagten Taunschip ' s , behufs Verwendung unter

den Vorkehrungen des in solchen Fallen verfügten Allge-

meingesetzes , bezahlt werden sollen.

Abschnitt  2 . Daß Benjamin Kimmcl , Alerandet j

Straße von H - Pbstson , Esquire , Jacob Kimmel , ( Sägmüller ) Peter

Stoystown Mowry , Philip Aoder , von Somerset Caunty , zu Com-

nach Berlin , missioners ernannt sein sollen , und es hierdurch werden,

SomcrsctLo . um von Stoystown , Somerset Caunty , ( zur Fortführung

auszulegen, her an jenem Orte endigenden Staatsstraße, ) über die

nächste und angemessenste Route nach Berlin , in besagtem

Caunty , eine Staatsstraße zu besichtigen , auszulegen und

zu bezeichnen , und daß sie, bei Vollziehung besagter Pflicht,

Befugnis haben sollen , in Zusatz zu der üblichen Arbeiter-
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zahl , einen Vermesser , zu solchem Gehalte , als sie billig Aermcsscr.
erachten mögen , anzustellen.

Abschnitt  3 . Daß es den obbenannten CoMmissio-
ners , oder einer Mehrheit derselben , nachdem sie vor einem , ,
Friedensrichter einen Eid oder eine feierliche Bekräftigung
abgelegt haben , die durch diese Akte ihnen auferlegten Mich - deren '
ten mit Unparteilichkeit und Gewissenhaftigkeit vollziehen Pflichten,
zu wollen , obliegen soll, den Grund , über welchen dre von
rhnen auszulegende und genau zu erforschende Straße
laufen mag , sorgfältig zu besichtigen , und dieselbe so nahe
zu einer geraden Linie , zwischen den vorbesagten Punkten,
als die Naturbeschaffeükeit des Grundes und Bodens , und
sonstige wichtige Umstände , es gestatten werden , und zwar
m solcher Art und Weise , daß die scheitelrechte Abweichung Winkel " ^
von einer wagerechten Linie , an keinem Punkte über fünf
Grade betrage , ausgenommen allein an den Durchkreu¬
zungsplätzen von Hohlwegen und Strömen , wo vermit¬
telst mäßigen Ausfällens und Brückenschlagens , die Ab¬
neigung der Straße innerhalb jener Granzbcstimmung
aufgehalten werden mag , auszulegen.

Abschnitt  4 . Daß es der Commissioners Pflicht
sein soll , die durch ihre Uebereinkunft bestimmte Route für zu be«
die von ihnen ausgelegte , oder wie vorbcsagt sorgfältig er-
forschte Straße , nach solcher Art und Weise auf dem
Grunde zn bezeichnen , daß die Wegmeister in Stand
gesetzt werden , dieselbe ohne Schwierigkeit zu finden , und
zu dem Zwecke der Vollziehung der in dieser Akte auferleg¬
ten Pflichten , sind die Commissioners hierdurch autorisirt,
zwei Kettenträger , einen ArtMann , und einen Stabträger , Kcttenträgcr.
zu einem nicht über einen Thaler betragenden Tagsgehal - Selr.
te , anzustellen.

Abschnitt  5 . Daß es der Commissioners Pflicht
sein soll, von der besagten Routebcstimmulig einen richti-
gen und genauen Abriß zu entwerfen , und die Richtun¬
gen und Entfernungen , von Punkt zu Punkt , je nachdem
dieselben vorkommen , die durchschnittenen Staats - oder
Privatanlagen , die Durchkrcnzungsplätze von Taunschip-
Linien , Wegen und Wassern , nebst solch' andern Dingen , Zn Staats-
als zur Erläuterung dienen mögen , darin zu bezeichnen , stcrctärs und
wovon eine Copie in der Staatssekretärs - Amtsstube , an A ? ^ u"sc" >
oder vor dem zehnten nächsten Januar , und eine Copie in Amtsstube
der Schreibers -Amtsstube der Vierteljährlichen Sitzungen - urkundlich zu
Court des Cauntv , durch welches die besagte Straße lau - dex-nircn.
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ftn mag , an dem vorbesagtenTage , oder so viel früher als
thunlich , urkundlich deponirt werden , und eine Bezeich¬
nungsurkunde davon sein soll , und von der Zeit an soll die
besagte Straße , zu allen Absichten und Zwecken , eine öffent¬
liche Landstraße sein , und soll in allen Rücksichten eröffnet

und in Ausbesserung erhalten werden , wie kraft Befehles
der Vierteljährlichen Sitzungen -Courten der unterschied¬
lichen Caunties dieser Republik ausgelegte Straßen zu er¬

öffnen und in Ausbesserung zu erhalten sind.

Tom'sstoners Abschnitt  6 . Daß die Dienstvergütung der Com-
Dicnstrergu- missioners , für jedweden und jeglichen kraft dieser Akte

nothwendiger Weise verwendeten Tag , ein Thaler und

Wie bezahlt, fünfzig Cents sein soll , und daß die Rechnungen der
besagten Commissioners für ihre eigene Bezahlung , sowie
für die Bezahlung der vorbesagten Gehülfen , von den
Commissioners des Caunty , durch welches die besagte
Straße laufen mag , geordnet und bewilligt , und , auf nach
der üblichen Art und Weise ausgestellte Warrants , im

Verhältniß zu der Länge der Straße in solchem Caunty,
von dem Schatzmeister desselben bezahlt werden sollen.

Abschnitt ? . Daß die besagten Commissioners , an

Dersamm« ^n , Anfangsplatze , auf der zuvor erwähnten von ihnen

dcr Lommis. auszulegenden Straße , am ersten Montage im nächsten
sioncrs. Juni , oder früher , je nachdem es für sie am schicklichsten

sein mag , zu dem Zwecke sich versammeln soflen , um die
Routebestimmung für die Straße , sobald als thunlich , zu

Stcllcncrlc - vollenden , und daß , falls durch den Austritt irgend eines

pigungcn, wie derselben , oder in Folge irgend einer andern Ursache , eine
besitzt. Stellenerledigung oder Stellenerledigungen eintritt oder

eintreten , die Vierteljährlichen -Sitzungen Court des Caun¬
ty , in welchem solche Erledigung oder Erledigungen eintritt
oder eintreten , hierdurch autorisirt ist, die Erledigung oder
Erledigungen mittelst einer angemessenen Ernennung oder
Ernennungen auszufüllen.

Abschnitt  8 . Daß es der besagten Commisssoners

Empfang - Pflicht sein soll , von irgend einer und jeder , längs der

scheine. von ihnen auszulegenden Straße Ländereien eignenden

Person oder Personen , für irgend eine Schadenersatz - An¬
forderung Empfangscheine oder Quittungen unter der
Bedingung sich ausstellen zu lassen , und dieselben in der
Commissioners - Amtsstube des betreffenden Caunty ur¬
kundlich zu deponiren , daß solche Straße durch solcher
Person oder Personen Land laufen soll.
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Abschnitt 9 . Daß so viel von der , von Easton Staatsstraße
nach Milford führenden , und zwischen Dill ' s Fähre nnd '' °tzE <üton
der Monroc Eaunty -Liuie gelegenen Strafe , alo durch diel '?^ ,
Straße von Howell ' s Mühlen , über Ltrvuoöburg uub ^ ^,^ '̂ .̂
W >nte f^avcn , nach der Lusquebanna m d Lecha Turn-
pcikstraße , nahe bei Lonyngham , abgeäneert ober ersetzt
worden ^ widerrufen sein soll , und es hierdurch wird , und
daß die, zur Ersetzung der wie vorbesagt erledigten , so
ausgelegte Straße , als ein Theil der von Easton nach
Milford führenden Straße angesehen sein soll.

Abschnitt  10 . Daß der oder die Eigner irgend ei¬
nes in den Caunties Northampton und Monroc gelegene- Schadenersatz
nen Landes , durch welches irgend eine Staatsstraße,
mittelst von der Gesetzgebung verwilligter Fonds , vor
diesem eröffnet und gehörig unterhalten worden sein , oder
nach diesem eröffnet und gehörig unterhalten werden mag,
autorisirt sein mag , und daß er , oder sie, hierdurch auto-
risirt ist oder sind , bei der Vierteljährlichen Sitznngen-
Court besagten Eaunty ' s , sein oder ihr Gesuch einzurei¬
chen , und daß die durch den siebenten , achten , neunten
und drei und fünfzigsten Abschnitt der , den dreizehnten
Juni , ein tausend acht hundert und sechs und dreißig,
passirten Akte , betitelt : " Eine Akte , Wege , Landstraßen
und Brücken betreffend, " vorgeschriebene Verfahrungs-
weise , für den gegenwärtigen Fall hierdurch vorgeschrie¬
ben ist.

Wm . Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,

Sprecher des SenatS.

Genehmig  t— Diesen sechs und zwanzigsten Tag im
März , im Jahre des Herrn , achtzehn hundert und neun
und dreißig.

David R . Porter.
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Corrcrations
Mitglieder.

Versicherte
Personen
Corpornt 'nS-
Mitglieder z
sein.

Dtrectoren.

^o . 8L

Eine Akte,

Behufs Jncorporirung der Eric Caunty Gegenseitigen
Versicherungs - Compagnie.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat
middasHaus der Repräsentanten derRepublikpenn-
sylvanien , in General Assembly versainnielt , und es
wird durch die Autoritär Derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß John A . Tracy , William Kelly,
Peter Pierce , Julius W . Hitchcock, James Williams,
Smith Jackson , Samuel Low , Conrad Brown , fun ., B°
B . Vincent , Bester Town , Jabez Wight , David G . Webber
und Stephen Skinner , und alle sonstigen Personen , welche,
nach der hierin vorgeschriebenen Art und Weise , in der
Folge ikrer Gesellschaftsverbindung sich anschließen mögen,
unter dem Namen : " Die Erie Caunty Gegenseitige Ver-
sicherungs -Compagme, " eine Corporation zu dem Zwecke
bilden sollen , um ihre bezüglichen Wohngebäude , Waaren¬
lager und Kaufläden , Schaps und sonstige Gebäude,
.hausgeräthscbaften , Handelsgüter und sonstiges Eigen¬
thum , gegen Feuerverlust oder Feuerschaden zu versichern.

Abschnitt  2 . Alle , mit der besagten Corporation in
derFolge Versicherungs -Contracte abschließendenPersonen,
ingleicben deren Erben und Testamentsvollzieher , Hinter-
laflenschaftsvcrwalter . und Assignies , welche ihre Versick-
erungs -Contracte mit besagter Corporation , nach der nach-
stekends hierin verfügten Art und Weise , in Kraft forter-
halten , sollen , während der Zeitperiode , für welche sie durch
besagte Compagnie versichert bleiben , und nicht länger,
hierdurch Mitglieder derselben werden.

Abschnitt  3 . Die Geschäftsangelegenbeiten besag¬
ter Compagnie sollen durch eine , aus dreizehn , nach der
nachstehends hierin verfügten Art und Weise , zu erwäh¬
lenden oder zu ernennenden , Mitgliedern bestehende , Di-
rectoren -Board verwaltet werden ; alle in besagter Board
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erfolgenden Stellenerledignngcn , sollen durch die übrigen Etcllnicric.Direetoren,fnr den übrigen Theil des Jahres , für welches ^ gurgm.sie crwäbll worden , oder bis zu einer neuen Wal l, aus-gef l .ir werden , und eine Mehrten der Ecsammtzabl , solle .n Quoi ilin zu Geschäftsverriaaungen aus machen . Dieln dem elften Abschnitte dieser Akte benannten Personen,smlen die ersten Direewren sei», und die GeschafrSange-
legenheiken besagter Corporation sollen , an solchem Orte in Gcschästsl- ,der Borongh Erbe , im Eaunty Erie , als eine Mehrhcst der , cal in Er » ,bei irgend einer regelmäßigen Board - Versammlung an¬
wesenden,Tirectorcn bezeichnen wird , rerrichtet und besorgtwerden , und besagte Board soll,währendEincs Jahres nachPassirung dieser Akte , und bis Andere an ibrc Stelle er¬wählt worden , im Amte verbleiben , welche Direkteren-Board darnach jährlich , zu solcher Zeit , und an solchemOrte in der vorbesagtcn Vorough Eric , als die Corporationin ihren Nebengeseoen bestimmen wird , erwählt , und vonwelcher Wahl , in wenigstens Einer der in besagtem Caun - Nachricht-ty herausgegebenen öffentlichen Zeitungen , und zwar we¬nigstens dreißig Tage unmittelbar vor solcher Wahlabhal-tung , öffentliche Nachricht ertheilt werden soll . SolcheWahl soll, unter Aufsicht von drei , vor jeder Wahl durchdie Lirectoren zu ernennende », Mitgliedern , welche nicht Wk abgchal-Directoren sind , abgehalten werden , und solche Wahl sollmittelst Stimmzetteln , und durch eine Mehrzahl der als¬dann anwesenden Mitglieder , oder ihrer Bevollmächtigten,in derAot veranstaltet werde », daß jedwedes Mitglied , für Stimmen,jede , bei besagter Corporation zu dessen Gunsten rrrsichcr - Verhältnis.tcn,Dnndert Thaler , bis zu dem Betrage von Ein TausendThalern , zu Einer Stimme berechtigt sein soll.

Abschnitt  4 . Die besagten Direkteren sollen Ge - samten,walt haben , einen Präsidenten , einen Sccretär , und einen Mrschrci.Schatzmeister , welche , nach ihrer unterschiedlichen Amtsbc- tungcii.zsehung , eine , von besagter Directorcn -Board , oder von ei¬ner Mehrheit derselbe », zu genehmigende , u . für die gewis¬senhafte Vollziehung ihrer bezüglichen Anvertrauungen undPflichten bedingte , Nerschreibnng mit Sicherheit, ' überge¬ben sollen , zu erwählen oder zu ernennen . Und die besagte
Board soll ein Buch oder Binder besorgen , worin alle Ec - sf
schäfcsverrichtungen und Operationen der besagten Dircc - schämn -/.toren -Board genau und leserlich rinzutragcn sind , und wo¬von ein , durch den , zur betreffenden Zeit agirenden , Präsi¬denten beglaubigtes , und durch den betreffenden Secretär
Mltunterzeichnetes , Lremplar oder Ercmvlare , als gcsetz-ifläßrge Bcweisurkunde oder Beweisurkunden , ü« Betreff

32
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Dcrstchc.
rungs- Fusse.

Dcrsprcch«
unzLnetc—
rok bezahlt.

Feucrverlust-
wie gereckt.

Depositen^
wie zurücker¬
stattet.

Depositen-
Darleihen.

Licns aufver
sichcrtcg Ei¬
genthum.

der Gcschäftsverrichtungcn besagter Direktoren - Board,

gegen die besagte Corporation , angesehen sein soll.

Abschnitt  5 . Die Direkteren sollen , durch ihre Ne-

bengesetze , die Vcrsicherungs - Fuße auf die verschiedenen

Eigenthums -Classen , ingleichen die für irgend eine Ver-

sicherungsabschließung zu hinterlegende Summe , so genau

als thuulich , bestimmen , und sollen ferner die zu versi¬

chernde Summe festsetzen.

Abschnitt  6 . Jede Person , welche , mittelst Verst-

chcrunMewerkstelligung bei besagter Corporation , ein Mit¬

glied derselben wird , soll, bevor sie ihre Polize empfängt,

chresLersprcchungs -Judgment -Notc , für solch' eine Summe

Geldes , als die 'Direkteren bestimmen werden , in der Art

hinterlegen , daß ein , nicht über zehn Prozent betragender,

Theil besagter Note , sogleich bezahlt werden , und der Ue-

berrest besagter Tepositnote thcilweise , oder im Ganzen , zu

irgend einer Zeit , wann die Direktoren dasselbe zur Deck¬

ung von Feuerverlust , und solcher beiläufig erwachsenden

Ausgaben , als zur Geschäftenverrichtung besagter Cor¬

poration nöthig sein werden , erforderlich erachten mögen,

zahlbar sein soll, und daß bei Verlauf der Versichernngs-

zeit , die besagte Note , oder solcher Theil von deren Betrag,

als , nach Abzug sämmtlicher , während jenes Zeitraumes

erwachsenen , Ausgaben , unentrichtet bleibt , an deren Aus¬

steller auf - und zurückgegeben werden soll , und daß es für

besagte Compagnie gesetzmäßig sein soll , solchen Antheil

ihrer zur Verfügung vorräthigen Gelder , als für besagter

Corporation Zwecke nicht unmittelbar erforderlich sein

wird , gegen gehörige Versicherung , mittelst Dcrscbreibung
und Pfandbriefes , aus liegendes , den Doppclwerth der

ausgeliehenen Summe betragendes , und von allen Lasten

befreites , Eigenthum , für einen , nicht über zwei Jahre be¬

tragenden , Zeitraum , gegen halbjährlich zu entrichtende

Zinsen , und auf die Bedingung , daß in Ermangelung sol¬

cher Zinsenzahlnng . die Aanptsumme sowohl , als die"Zin¬

sen selbst , unverzüglich fällig und eincollectirbar sein sol¬

len , auszuleihen.

Abschnitt  7 . Und besagte Compagnie soll ein Lien,

in der Natur eines Judgment , haben , wodurch das Recht

gerichtlicher Untersuchung auf alles besagte Eigenthum
der versicherten Person , zu dem Betrage von deren Depo-

sttnote , oder von solchem Theile derselben , als unbezahlt

sein mag , si> lange aufgehoben sein soll , bis der Betrag
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solcher Rote , nebst den Zinsen u . Erecutions -Unkosten , falls
irgend einiger , nach den Verfügungen dieser Akte, bezahltoder entrichtet werden : Mit Vorbehalt,  Daß besag - Vorbehalt,te Compagnie , in der Protonotar ' s -Amtsstude des Eaun - Wie gcricht.ty , in welchem solches Grundeigenthum gelegen ist, eine lnh drxonirt.
Bezeichnuligsnrknndc , entba .tendden Rainen des versicher¬
ten Znoividnums , eine Beschreibung desEigenthumcs , eine
Angabe des unbezahlten Betrages der Dcpositnote , sowie
des Zeitraumes , für welchen die Versicherung abgeschlos¬sen werden , deponiren soll , und der Protonotar , in dessen
Amtsstube diese Urkunde deponirtwird , ist bicrdnrch ange¬
wiesen , dieselbe , ohne Tare oder Gebühr , sofort in sein Judg-
ment - Docket ausführlich einzutragen , und nachdem die - ^ g^
selbe so eingetragen worden , so soll sie, in allen Rücksich- ment angcs«.ten , als ein , auf Bekenntniß kraft einer Vollmachts -War - he» zu stm.
rant eingetragenes , Jndgment erachtet und angesehen sein,
und Erecution dafür mag , zu irgend einer Zeit , für so viel,
als kraft der Verfügungen dieser Akte fällig und cinforder-
bar sein mag , erlangt werden , allein das vsien davon soll,
mit der Zeit , wann solche Bezeichnungsurkunde in der
Protonotar ' s - Amtsstube urkundlich aufbewahrt wird , sei¬
nen Anfang nehmen : Mit dem ferneren Dorbe - z,  Vorbehalt,halte,  Daß solch' ein Lien nicht so ausgelegt werden
soll , daß solche, wie vorbesagt versicherte , Person , der
Privilegien eines Grundeigenthümers dadurch beraubtwürde.

Abschnitt  8 . Wenn durch diese Corporation ver - Don Dcrsi-sichertes Eigenthum , mittelst Verkaufsabschließung , oderchcrungs -Ei-
gnderweitig , veräußert wird , so soll die Versicherunqs - genthums.Polize deshalb ihre Rechtskraft verlieren , und an die
rectoren besagterCompagnie , behufs deren Vernichtung , zu- ««szu-rückgegeben werden , und auf solche Zurückgebung , soll die °
versichertePerson,  zum Empfange ihrer Depositum
ten , mit einer , von dem Präsidenten und dem Secretärc der
Verwalter - Board unterzeichneten , Order , wodurch der
Protonotar , in dessen Amtsstube eine Rezeichnungsurkunde
besagter Noten , nach der vorstebends hierin verfügten Art
und Weise,eingetragen worden sein mag , angewiesen wird,
die Bezahlungsbescheinignng für deren Betrag einzutragen,
berechtigt sein : MitVorbehalt , Daß die versicherte  Vorbehalt.Person  zuvor ihren Verhältnißantheil an der,vor solcher Versicherte
Zurückgabe erwachsenen , Verlusten - u . Ausgaben -Bilanz,im ,Mcn -Vcr - 'Fall irgend einer , entrichten soll, diejenige Person aber , an hättnißan.welche die Versicherungs -Polize abgetreten oder vermrßert , theil z. zay,.und überschrieben worden , mag , auf , binnen dreißig Tage»
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nächst nach solcher Veräußerung , an die Directoren gerich¬
tetes , und von denselben genekmigtes Ansuchen , und unter
der Bedingung , daß sie für selchen Antheil der Deposit-
oder Präminm -Rore , als unbezahlt bleiben wird , gehörige,
dem Gutachten besagter Directoren anbeimgesrcllie , Burg-
schaft leiste , dieselbe , zu ihrem eigenen gehörige » Autzen
und Vortheil , sich rcursiciren und bestätigen lasen , und
durch selche Mr ficirung , und Bestätigung soll lie Partei,
von welcher sollte Bürgschaftsleistung he»rnhrr , auf atze
Rechte und Privilegien Anspruch Habs », und a . en Ver¬
bindlichkeiten unterworfen sein , aus tttt' lckc die uispnun-
lihe Partei unter dieser Akte Anspruch hatte , und welchen
sie unter bei selben unterworfen war.

Corporation Abschnitt  s . Besagte Korporation mag , behufs Ve¬
nus Rcchts- kragseintreibung besagter Depositiwteii , oder wegen irgend
Processe bc- einer , die Geschäftsangelegcnbetten besagter Cerporatien
treiben. betreffenden , Rechtssache , gegen irgend eines ihrer Mit¬

glieder , oder bebnfü besagter Corporation schnldigerEelteb,
oder wegen,deren Corpo atioüs -Eigenthnme , Büchern oder

Papieren , zugefügten Schadens , eder wecen rcrnrstchtcr
Aeuerzerstöning irgend eines von ihr versicherten Eigen-
tbumcs . Und wogen keiner andern Rechtssache , gegen ir-

Was für Ei '. gend eine Person , Processe vor Gericht betreiben ; besagte
genthumCor-, Corporation soll aber kein Eigenthum innehaben , solches

poratton innc ausgenommen , welches zur Betreibung iiwcr Corpora-
haben mag. tionö -Geschäftsangolegenbcitcn : » bedingt erforderlich still

mag , und alles , zu dem Zwecke von Schuldcn -Eintrcibung
oder Sichcrstellung , von besagter Compagnie angckauf e
Grundeigentbum , soll an diese Republik hcimfallcn , es sei
denn daß dasselbe binnen fünf , auf solchen Ankauf nächst¬
folgender , Jahre , verkauft und Verfügung darüber ge¬
troffen , und aus dem Besitz - und Cigenthumsrechte besag¬
ter Corporation doim ssls übertragen worden ; inaleicbcn

Vl.-chtsxreccs. mögen , gegen besagte Corporation , von irgend einem Mit-
se gcgcn C°r- glsede derselben , wegen Fencrvcrluste eder Feuerschaden,

poratlo ». )ur Fall die bezügliche Bezahlung für die - oder denselben
länger als drei Monate nachdem der Compagnie von sol¬
chem Verluste oder Schaden gehörige An -e>ge gemacht wer¬
den , vorenthalten werden sollte , Reclttsprccefst betrieben

— werden ; und kein , nicht in stirer individuellen Eigenschaft

stin mögen, betberligtes , Mitglied , soll auf den Grund von dessen Mit-
gliedeseigenschaft bei besagter Corporaticn , in irgend einer
solchen Rechtssache , wie der vörkesagten , zur Zengnifable-
gung unbefugt sein ; und Gerichtsbefehlen - Uebcrgebung
an irgend einen der besagten Directoren , soll als eine voll¬
kommen rechtskräftige Ueberaebung erachtet sein.
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Abschnitt  10 . Die Directorcn sollen , auf an sie Wie Scha.
geschobene Anzeige von irgendeinem , an , durch besagte
Corporation versichertem , Zigenthum , erlittenen Fenerver - ^ Ä " "b ^
verlast oder Feuerschaden , und nach , durch sie veranstalte¬
ten Ansmittelnng von dessen Betrage , öder nach irgend
einem , in besagter Art und Weise , a,e,-u' » besagte Compagnie
ertneitten , e, l» st oder Schaden betreffenden , Nellnssprn-
che, tue von den nn crschieelirl 'en Mitglredrui derselben , als
illre llezigliben Beelniltniüantl ' etleiibekrone sollt es vier-
latesooer  Sü -aeen ' , zu entrichtenden Summen , beftim,
nie i uns sestse.z-eii, » uo dieselben , je nachdem sie er sinck-
lich erachten mögen , oder nach s leb er Art und Weise , als
durch ihre Nebengesetze vorgeschrieben worden , znr öffent¬
lichen Kenntniß bringen ; und die durch jedwedes Mitglied
zu entrichtende Summe , jöll allezeit im Vcrllältniß zu dem
ursprünglichen Betrage von dessen Deposit -Notc oder No¬
ten stellen , und soll, binnen dreißig Tagen nächst nach Ver¬
öffentlichung besagter Anzeige , an den Schatzmeister einbc-
zalllt werden ; und falls irgend ein Mitglied es verabsän-
men oder sich weigern sollte , die , als dessen Verllältnißan - ,w „smitgli -.
tlleilsbetrag des vorbesagten Verlustes oder Schadens , illm dcr-Versinr-
anferlcgte Summe , wällrcnd des Zeitraumes von dreißig lichkcit.
Tagen nach Veröffentlichung bcsagterAnzeige , zu entrichten,
so mögen , in solchem Falle , die Direkteren , den Kesammt --
bctrag von dessen Deposit -Note oder Noten , nebst Proceß¬
unkosten , einklagen n . eintreiben , odersie mögen , wie in dem
sechsten Abschnitte dieser Akte verfügt , für den Gesammt-
betrag Zrccntion erlangen , und der so eingetriebene Betrag
soll in besagter Corporation Schal ; verbleiben , und der
Deckung von solches gesetzwidrig verfallrenden Mitgliedes
Verllälstnißgntlleil , an frichcr eingetretenen , oder sväterllirr
erwachsenden , Verlusten und Ausgaben , unterworfen sein,
und der Ueberschnß , falls irgend "welcher verbleiben sollte,
soll , auf zu dem Ende nach dreißig Tagen von Ablauf des
Termines an , fnr welchen Versicherung abgeschlossen war,
gemachte Forderung , an die betlleiligtc Person , von wel¬
cher derselbe eingetrieben wurde , zurückerstattet werden.

A b schnitt  11 . Falls die znr Verfügung vorrätlli - Wenn zur
gen Fonds , und der Depositnotcn -Hetraa , zur Deckung des Verfügung
durch irgend eine Fenerzcrstörnng oder Fenerzcrstörnngen "errütyigc
erwachsenden Verlustes , unzulänglich sein sollten , sosollen,si °'' "
in solchem Falle , die durch .besagte Comvagnie versicherten " "^ ^ '
Schadenleidenden , eine verhältnißmäßige , den denselben
respedüök versicherten Summen entsprechende , Divi¬
dende , von dem Gesammtbetrage besagten Deposits , und
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inZusatz zu derselben , eine,sämmtlichenMitgliedern besagter
Compagnie , nach denselbenPrinzipien , welche deren bezügli¬
chen Depositnoten -Beträge rcgulirten , aufzulegende , allein
nichtEmenThaler auf jede,denselben respective versicherten,
Hundert Thaler , übersteigende Summe , als Vergütung §
für ibrc bezüglichen Verluste empfangen , und keinem Mit-
gliede soll die Verbindlichkeit obliegen , für irgend einen
durch Feuer erwachsenen Verlust , zu irgend einer und

welcher Zeit , in Ansatz zu dessen Dcpoütnote , mcbr als
Einen Thaler aus jede , bei besagter Compagnie versichere >
ten,Hundert Thaler , noch mehr als jenen Betrag fnr irgend
solch' einen , nach Embezahlnng und Verwendung von des l
sen besagtem Notenbetrage , erwachsenen Verlust , zu entrich¬
ten , sondern irgend ein Mitglied mag , auf Abbezahlnng des
Gesammtbetrages von dessen Deposit - Note , und auf
Rücküberantwortung von dessen Vcrsicherungs - Polize be¬
vor irgend eine späterhin statthabende Verwendung oder
Verlustfall erwachsen , aus besagter Compagnie entlassen
werden.

Polize, wie Abschnitt 12 . Keine Versichcrungs - Polize soll durch
ausgegeben, besagte Compagnie ausgegeben werden , bis Ansuchuug

um Versicherungsabschließung , zu dem Betrage von we¬
nigstens Fünf und Zwanzig Tausend Thalern , gemacht
worden.

Versiehe- Abschnitt  13 . Keine Versicherung soll durch besagte
rungs-Zeitbe- Compagnie , für eine längere Zeitperiode , als zehn Jahre,
schränkung. abgeschlossen werden.

Abschnitt  14 . Diese Akte soll unmittelbar nach de-

Gcfttzgcbung ren Passirung in Wirksamkeit treten , und soll für den
mag als Zeitraum von zwanzig Jahren in Kraft fortbestehen , allein >
rechtsungül- die Gesetzgebung dieser Republik mag deren Vorkehrungen,
tig crklärcn . zu irgend einer Zeit , Abänderungen , Modificirungen , oder

gänzlicher Widerrufung , unterwerfen.

William Hopkins,

Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmig  t— Diesen sechs und zwanzigsten März , im
Jahre des Herrn , achtzehn hundert und neun und dreißig.

David R . Porter.



Won der Sitzung — 1838 - 39. 255

No. 85.

Eine Akte,

Behufs Widerrufung des sieben und siebenzigstcn , acht
und siebenzigsten , neun und siebenzigsten , achtzigsten,
ein und achtzigsten , und zwei und achtzigsten Abschnittes
einer , den dreißigsten Lag im März , ein tausend acht
hundert und acht ui>d dreißig , passirten Akte , betitelt:
"Eine Akte , den Gouverneur , zum Jncorporiren der
Franklin und Einteilten Turnpcikstraßen - Compagnie , »
ermächtigend , und für sonstige Zwecke, " sowie für an¬
derweitige Zwecke.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt Lurch den Senat
Und Das iHaus der Repräsentanten der Republik
pennsylvainen , in General Assembly versammelt,
und es wird durch die Autorität derselben hierdurch A^ Ee «-
zum Gesetz gemacht , Daß der sieben und siebenzigste , Widcrru.
acht und siebenzigste , neun und siebenzigste , achtzigste , einfung.
und achtzigste , und zwei und achtzigste Abschnitt der , den
dreißigsten Tag im März , ein tausend acht hundert und
acht und dreißig , passirten Akte , betitelt : " Eine Akte , den
Gouverneur , zur Jncorporirung der Franklin und Emlen - „
ton Turnpeikstraßen - Compagnie , autorisirend , und für ^ rq nach
ändere Zwecke, " wodurch die Auslegung einer , von der
Borough Orwigsburg , in dem Caunty Schuylkill , Samuel Staatsstra.
Aost ' s Wirthshause , M ' Keansburg , und Daniel Wea - xcn-Auslc.
ver ' s Mühle vorüber , von dort zur Durchschneidung der
Staatsstraße nahe bei George Reagan ' s Eisenwerken , in
Albany Taunschip , Berks Caunty , führenden Staatsstra - '
sie, widerrufen sein soll, und es hierdurch ist . Und daß
William Bock, Abraham Albright , und Peter Kline , die , Scm 'fllcncrg
durch besagten sieben u . siebenzigsten Abschnitt besagterAkte , zu bezahlen,
behufs Besichtigung , Auslegung und Bezeichnung besagter - - 5 w-
Staatsstraße , ernannten Commissioners , berechtigt sein
sollen , ihre bezügliche Tagesvergütungs -Derwilligung , laut
der durch besagten acht und siebenzigsten Abschnitt besagter
Akte getroffenen Verfügung , von den Commissioners der
bezüglichen Caunties in Empfang zu nehmen , welchen Letz-
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teren hierdurch Ermächtigung und Anweisung ertheilt wird,
dieselbe , nebst allen selchen , durch die besagten Eennnissio-
ners , kraft und in Felge der , durct , den besagten >ey ' benann¬
ten Abschnitt besagter Äktc , denselben entlegenen Antoriläk,
etwa eingegangenen Ausgaben und Verbindlici keilen , aus
den Fonds der besagten Eanmics auszubezahlen.

Eheschci. Abschnitt  2 . Daß der , zwischen William Hause und
rung/erklä . Nachel G . Hause , dessen Ehefrau , Beide een der Stadt
rung, zwischen Philadelphia , abgeschlossene Ebccoutract , als rechtsungül-
Wul . Hause tig und völlig ancheheben erklärt sein soll, und es hierdurch
und R ^ ' ccca, lvird , und daß die Bctheiligten , des besagtenEentractes , so-
dcffen Ehe- wch allen daraus entspringenden Rcchtspflichten , n . acsctzli-
srau . chx„ Obliegenheiten , eben so vollkommen , rcchtswirksam u.

unbedingt , als obste nie in ehelicher Verbindung mit ein¬
ander gestanden hätten , enthoben und entledigt sein sollen,

Vorbehalt , und es hierdurch werden . Mit Vorbehalt,  Daß nichts
in dieser Verfügung Enthaltenes so ausgelegt werden soll,
daß die auS besagtem Ehevcrbande entsprungenen Kinder
ihrer gesetzmäßigen Vorrechte dadurch verlustig gingen.

William Hopkins,

Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,

Sprecher des Senats.

Genehmig  t — Diesen sechs und zwanzigsten März , im
Jahre des Herrn , achtzehn hundert und neun und dreißig.

Pavid R . Porter.
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U «r. 86.

Eine Akte,

Um die Borough Harrisburg mit Wasser zu versehen.

Abschnitt 1 . Sei es verfügt durch den Senatund dasHausderRepräsentanten der Republik penn-
sylvanien , in General Assembly versammelt , und eswird Durch die Autorität derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß die Corporation der Borough Har - Corporationrisburg , in dem Caunty Dauphin , unter ihrem Präsidenten ermächtigt,und ihrem Stadtrathe , autorisirt und ermächtigt sein soll , Wafferlci-
und es hierdurch wird , einen hinlänglichen Frischwasser - galtenvorrath , für den Gebrauch von deren Bürgern , auf der
besagten Borough Kosten , in die besagte Borough einzu¬leiten.

Abschnitt  2 . Daß , behufs Verwirklichung der durch Werke zuden vorstehenden Abschnitt getroffenen Verfügungen , der errichten,besagte Präsident und der Stadtrath , für alle , zum Empvr-
treiben eines hinlänglichen Vorrathes frischen und reinen
Wassers , und zu dessen Einleiten in die besagte Borough
Harrisburg , erforderlichen oder zweckdienlichen Werke undMaschinerie , an irgend einem , zwischen derPine -Straße , in
besagter Borough , und dem Ursprünge der sogenannten
Miller ' s Ripples , in dem Taunschip Susquehanna , andes Susquehanna - Flusses Ufer , zu bestimmenden Punk¬
te , Vorsorge treffen , dieselben herstellen , und in gehöri¬
gem Stande erhalten sollen ; und daß , zu dem Zwecke
der Erschaffung einer Wasserkraft , längs des besagten
Flußufers , es denselben gestattet sein soll , längs besagten
Uftrs , zwischen den vorbezeichneten Punkten , mittelst Er¬
richtung einer , nicht über dreißig Rutken von niedrigemWassermerkzeichen sich erstreckenden , Mauer und einer Einen Canal
Eindeichung in dem Flusse , einen Canal herzurichten : herzustellen. ^
Veit Vorbehalt,  Daß derselbe der stromabwärts ge- Vorbehalt,henden Schiffahrt auf besagtem Flusse , keine Hemmnisse
bereiten soll ; und daß der vorbesagte Präsident und der
Stadtrath , die , behufs Emportreibung des Wassers und33
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Michtcn dcs dessen Ausleerung auf die in der Nähe des öffentlichen

Grundes und Bodens gelegenen Hochgründe , erforderli-

Startratlics ^ bN, entweder mit Wasser -, oder mit Dampfkraft auszu-

^ rüstenden,Gebäude und Maschinerie , in gehörigem Stande

erkalten , ingleichen für alle , zur Aufnahme des von iknen

so indieBorough einzuleitenden Wasservorrathes , nöthigen

Cistcrnen und Behälter , Vorsorge treffen , dieselben er¬

richten , und in gehörigem Stande erkalten sollen ; und

zu dem Ende , wird denselben hierdurch weitere Autorität

und Befugniß ertheilt , in Eigenperson , oder mittelst ihrer

Bevollmächtigten , Kunstverständigen , Ingenieure , u .Werk - j

Mögen Liln . teilte , mit ihren Werkzeugen , Instrumenten , Karren , Last-

dcrelen bc- ^ tigen , und andern Fuhrwerken , und Zug -, oder Lastthic-

^ ren , von Zeit zu Zeit , und zu allen Folgezeiten , solche Län-

dereien und Einfriedigungen , und öffentliche oder Privat-

Wege , oder Landstraßen , als nöthig sein mögen , zu dem l

Zwecke zu betreten , um Aus - und Abqrabungen in den¬

selben zu veranstalten , und durch dieselben Wasserröhren

niederzulegen , und letztere herauszunehmen , abzuändern,

und auszubessern , unter der Bedingung , daß sie Pri-

vateigenthum wenigstmöglichen Schaden zufügen , und

Schadenersatzdem Eigenthümer oder den Eigenthümern desselben , in

der nachstehends hierin verfügten Art und Weise , Vergü¬

tung leisten.

Gewalten des Abschnitt 3 . Der besagte Präsident und der Stadt-

Präsidenten rath der Borough Harrisburg , und ihre Amtsfolger , ihre

und des Oberaufseher , Ingenieure , und Werkleute , mögen , mit

Stadtrathe «, ihren Werkzeugen , Instrumenten , Karren , Lastwägen , und

andern Fuhrwerken , und Zug -, oder Lasttbieren , irgend

einige , zwischen den Wasserwerken an dem Ufer des Sus-

quehanna -Ftusses , und den durch diese Akte zur Erban-

Gräden her. "Ng autoristrtett Wasserbehältern , gelegene Länderelen,

zustellen und Stadtstraßen , Länes , Alleys , oder Landstraßen , betreten,

Wafferröh . und Gräben zu dem Zwecke Herrichten , um von besagten

ren niederzu- Wasserwerken aus nach dem besagten Wasserbehälter

regen . oder den Wasserbehältern , Röhren niederzulegen , und rnn

Rohren , behufs Wasserleitens durch besagte Ländereien , von

Zeit zu Zeit , und zu allen Folgezeiten , niederzulegen , sowie,

nöthigen Falles , zu dem Zwecke, besagte Röhren , so oft als

dasselbe erforderlich sein mag , herauszunehmen , auszubes¬

sern , und von neuem niederzulegen ; ingleichen , Steine,

Erde , Sand , oder andere , zur Herstellung besagter Wasser¬

behälter , oder behufs der gehörigen Niederlegung der be¬

sagten Röhren , nöthige Baumaterialien , in Besitz zu neh¬

men und tvegzuführen.



Abschnitt 4 . Der Präsident und der Stadtrath , MSgen LLn»
sollen , behufs zu erleichternder Bewerkstellig »!^ des vorbe - dcrnci: an¬
sagten Zweckes , in ihrer Corporations -Eigcnschaft , Gewalt
yaben , und dieselben sind hierdurch autorisirt und ermäch¬
tigt , irgend einige , bei Erbauung besagter Wasserwerke,
Eisternen , Wasserbehälter , oder behufs Röhren - Niederle-
gung , oder zu dem Zwecke, Steine , Sand , Kies , oder Er¬
de, anzuschaffen , immer nur erforderlichen Ländereien,
anzukaufen , und dieselben als Freieigenthum , oder für ir¬
gend ein geringeres Eigenthum zu besitzen, wobei ihnen
volle Gewalt zustehen 'soll, dieselben , oder irgend einen
Theil oder Theile davon , nach ihrem willkührlichen Gut¬
achten und Belieben , zu übertragen , zu verhandeln , zu
verkaufen , zu veräußern , zu überschreiben , und anderweiti¬
ge Verfügung darüber zu treffen.

Abschnitt  5 . Falls die Parteien , in Betreff der , an Schadenrcr-
den oder die Eigenthümer irgend solch' einiger Ländereicn , gükung an
Einfriedigungen , öffentlicher , oder Privat -Wege , oder Land - iandc-gcn.
straßen , zu leistende Vergütung , keine Uebereinkunft tref - thümer.
fen können , so soll und mag es für die eine oder die andere
der beiden Parteien , gesetzmäßig sein , bei der Common .
Pleas Court besagten Cannty ' s ihr Gesuch einzureichen,
und den Thatsachenbestand genau darin anzugeben , inglei-
chen die Court darin zu ersuchen , behufs Besichtigung der Court,Besich-
Ländereien und Grundstücke, !und Werthveranschlaguna der - tiger zu er-
selben , oder Schadenersatz -Abschätzung , schickliche Personen nennen,
zu ernennen ; worauf die Court Drei sachverständige und
unbetheiligte Personen von dem Caunty Dauphin ernen¬
nen soll, welchen Letztem , nachdem sie zuvor einen Eid
oder eine feierliche Bekräftigung abgelegt haben , die Pflicht
obliegen soll , die Ländereien und Grundstücke , sowie die
Eigenthumsbenachtheiligungen , welche Gegenstand von
Beschwerden geworden , zu besichtigen , und über die zuge - ^richten
fügten Verluste , oder den Werth besagter Ländereien , an
die nächste Common Pleas Court Bericht zu erstatten , auf
welche Berichterstattung , nach der nämlichen Art und Wei - zudgment
se, wie in andern Schuldklagesachen , Judgment eingetra - auf Bericht,
gen werden , und Erecution ergehen soll . Nichtsdestowe¬
niger , falls die eine oder die andere der beiden Parteien , Einwcndun-
oder alle beiden Parteien , sich beeinträchtigt halten sollte sch "Aen
oder sollten , soll der - oder denselben respective , dasPrivile-
gium zustehen , zu irgend einer Zeit , während der ersten werden.
Sitzungen - Woche der Court , Einwendungen gegen besag¬
ten Bericht , ingleichen den Rechtsanspruch auf einen Feh - F -hler-Be-
ler - Befehl , urkundlich einzutragen , für welche Dienst - still-
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Besichtig» .
Bezahlung.

Derordnun«
gen und
Nebengesetze.

Mit Geldbu.
sien zu bete.
gen.

Wasser , und
Werten -Be-
schädigung,
Mr bestraft.

leistungen die Beflchtiger zu einem Thaler per Tag , und die
Court -Beamten zu den nämlichen Gebühren , als für ähn¬

liches Gerichtsverfahren in andern Rechtssachen üblich

sind , um , in allen Fällen , von der Partei , gegen welche der

Bericht lautet , bezahlt zu werden , berechtigt sein sollen.

Abschnitt  6 . Der besagte , in Stadtrath versam¬

melte , Präsident und der Rath der Borough Harrisbürg , >
sollen volle Gewalt und Autorität haben , alle Gesetze und !

Verordnungen zu vassircn , zu verfügen , und zu erlassen,
um sie in den Stand zu setzen, den besagten Wasserbedarf,
in allen Richtungen , durch die Borough zu leiten , sowie
Wasserrohren (U ^ ärants, ) oder Wasserstöcke ichirs -? 1uZs,)
wo sie dieselben nur immer erforderlich erachten mögen,

herzurichten , ingleichen die für den Gebrauch des besagten
Wasservorrathes den Bürgern auszulegenden , gleichförmi¬
gen Preisen -Fuße , zu bestimmen und festzusetzen , ferner die
Wasserwerke , Cisternen , Behälter , Pfeifen , Stöcke und

Röhren , vor Beschädigung oder Zerstörung zu schützen,
und überhaupt , alle , zur vollständigen und vollkommenen
Verwirklichung der kraft dieser Akte beabsichtigten Zwecke,

erforderlichen und nöthigen Angelegenheiten und Dinge , /

zu besorgen . >

Abschnitt ? . Falls irgend einige Person oder Per¬

sonen irgend einen Schutt oder sonstigen Unrath , oder
irgend eine in Fäulniß übergegangene , Gesundheitgefähr-
dende , oder Ekel verursachende Substanz , aus irgend einer

Färberei , Brennerei , Brauerei , oder Gerberei , vorsätzlich
wegnehmen , wegleiten , wegführen , oder wegschaffen , oder
denselben oder dieselbe mit ihrer Erlaubniß daraus weg¬

nehmen , wegleiten , wegführen , oder wegschaffen lassen,
oder das Wasser aus dem Scheuerhofe , oder aus dem

Stalle , oder aus irgend einem Manufacturgebäude , in

den , von dem Präsidenten und dem Stadtrathe der Bo¬

rough Harrisburg , behufs Wassereinleitens in besagte

Borough , zu erbauenden Canal , ableiten , od. in den Canal
oder Ursprung der Wasserwerke , oder in irgeüd einen oder '

mehre , durch die besagte Corporation der besagten Borough l
Harrisburg , zu errichtende Wasserbehälter , irgend einest '

Unrath werfen , stoßen , oder vorsätzlich hinein fallen las- !

sen , oder in besagten Canal , Wassergraben , Behälter oder j

die Behälter , zu dem Zwecke, um sich darin zu erfrischen,
oder zu baden , gehen , oder in den oder dieselben irgend ein
Thier locken, werfen , treiben , oder führen , oder irgend

einen Theil der , durch die besagte Corporation , in Gemäße
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heitder , kraft dieser Akte verliehenen , Gewalteit,zu errich¬
tenden oder anzukaufenden Gebäude , Maschinerie , oder
sonstigen Werke , durch Hauen oder Schneiden verunstalten,
oder ihn verstümmeln , oder auf irgend eine andere Art und
Weise , beschädigen sollte oder sollten , so soll jede so ge- „ , ,
setzwidrig handelnde Person , oder sollen jede so gesetz- EM.
widrig handelnden Personen , eine , dem Gutachten des be¬
treffenden Friedensrichters anbcimgcstellte , und durch ir¬
gend eine , vor irgend einem Alderman oder Friedensrich¬
ter der Borough ^ arrisburg , eine Klage dcsbalb anstellen¬
de, Person - nach der nämlichen Art und Weise , wie Schul¬
den unter Ein Hundert Thaler , auf dem ^ cge Rechtens
einzutreiben sind , mit Proceßkosten eintreibbare , nicht we¬
niger als Fünf , noch wehr als Fünfzig Thaler , betra¬
gende Summe , und zwar in der Art verwirken und bc- .
zahlen , daß die Eine Hälfte der besagten Geldbuße zum
Nutzen der . Klage anstellenden Person , und die Andere
Hälfte für den Borough - Schatz bestimmt sein soll ; und
in allen Rechtsprocessen für Geldstrafen oder Bußen
unter dieser Akte , soll die , Anzeige machende , oder Klage
anstellende Person , ihres Interesses an der Geldstrafe, „§chcnri:
oder Buße unbeschadet , zu Zeugnißablegung Befugniß Person zu
haben ; und falls irgend einige , die Verfügungen dieses Zcugnitzable.
Abschnittes so übertretende Person oder Personen , es 2»ng befugt,
vernachlässigen oder sich weigern sollte oder sollten , den
Betrag , für welchen Rechtsspruch , wie vorbesagt , gegen
dieselbe oder dieselben erkannt worden sein mag - zu ent¬
richten , und keine Güter oder Mobilien vorfindlich sind,
auf welche derselbe auf dem Erecutionswege erlangt
werden könnte , so soll jede so gesetzwidrig verfahrende
Person , oder sollen jede so gesetzwidrig verfahrenden Per¬
sonen , in das Dauphin - Caunty Gefängniß , für eine,
dem Gutachten des , den besagten Rechtsanspruch erken¬
nenden , Friedensrichters oder Aldermannes,anheimgestellt - . .
te , nicht weniger als Vier und Zwanzig Stunden , noch
mehr als Sechzig Tage , begreifende Zeitperiode , zur Haft
eingebracht werden.

Abschnitt  8 . Keine , kraft dieser Akte getroffene
Verfügung , soll so angesehen sein , daß , bei Wasseteinlei- Dampfkraft
tung m die Borough Harrisburg , der Gebrauch von
Dampfgewalt verboten werde : MitVorbehalt,  Daß Vorbehalt,
nach dem Gutachten des Präsidenten und des Stadtra¬
thes der Borough Harrisburg , der Gebrauch letzterer
Kraft vor dem von Wasserkraft den Vorzug verdienen
-werde.
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eines Dain
nies in der
Susquchan
na , befugt-

Höhe.

Corporation , Abschnitt  9 . Falls es der Corporation der Borough
z. Errichtung Harrisburg dienlich erscheinen sollte , eine Wasserkraft zu

erschaffen , nicht allein behufs Waffereinleitens in die Bo¬
rough Harrisburg , sondern behufs Erschaffens weiterer
Kraft zu Manufakturzwecken , so soll es derselben gestattet
sein , an irgend einem Punkte von der Borough Harris¬
burg an , nach dem Ursprünge von Miller ' s Ripples , in
dem Taunschip Susquchanna , einen , nicht über vier Fuß
sechs Zoll in der Höbe betragenden , und mit hinlänglichen
Abzugsschleußen , um für allerlei kleinere Fahrzeuge die

ßcn ^ " stromabwärts gehende Besckiffuug des Flusses , auf dessen
östlicher und westlicher Seite , zu gestatten , auszurüstenden
Damm , in und queerüber den Susquehanna -Fluß , zu er¬
bauen Und zu errichten , und ihren Canal , nöthigen Falles,
von besagtem Damme an bis zur untern Stadtgräuze der
Borough Harrisburg , mittelst , in solchen Ausdehnungen
herzustellender , Mauer und Eindeichung , daß behufs Was-
ser -Einlassens und Einleitens in die Borough , ingleichen zu
Mauufakturzweckcn , eine Ausflußanlage von hinreichen¬
dem Umfange dadurch gebildet und hergerichtet werde,
auszudehnen : Mit Vorbehalt,  Daß der besagte
Damm nach solcher Art und Weise erbaut weiden soll,
daß die auf besagtem Flusse stromabwärts gehende Schif¬
fahrt , dadurch in keiner Hinsicht Eintrag oder Abbruch er¬
leide , und daß die besagte Borough , für alle , in Folge be¬
sagter Dammerrichtung , besagten Fluß für Schiffahrts¬
zwecke benutzenden Personen , etwa erwachsenden Verluste,

2 Vorbehalt Vergütung leiste : Mit dem fernerenVorbehal-
^ ' te,  Daß die erlittenen Verluste oder Beeinträchtigungen,

nicht durch die Fahrloflgkeit oder die verkehrte Maßregeln-
erareifung der , das Fahrzeug eignenden , oder mit dessen
Obhut beauftragten , Person , herbeigeführt worden.

Vorbehalt.

Der Schif¬
fahrt keinen
Abbruch zu
bereiten

Ucbcrschuß- Abschnitts ). Die Corporation der Borough Har-
waffer — risburg , mag , nach Errichtung des vorbesagten Dam-

Verfigung mes , und nach Erbauung des Canales , alles Ueberfchuß-
übcr, Wasser für Mühlen , Sägemühlen , oder irgend ein anderes

Maschinenwerk , an solchen Punkten längs des Ufers der
Susquehanna , kals zwischen der untern Stadtgränze der
Borough Harrisburg und Miller ' s Ripples gelegen sind,
zur Verfügung solcher Personen , als sie schicklich erachten

Vorbehalt , mag , stellen : Mit Vorbehalt,  Daß die Verkaufsab-

MaNcrwer " schüeßung für solche Wasserkraft , den , zu dem Zwecke, die
tm keinen Borough mit reinem Frischwasser zu versehen , zu errich-
Abbruch zu tenden Borough - Wasserwerken , in keinerlei Hinsicht
verursachen, noch in irgend einer Art und Weise Abbruch bereite;
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und dem besagten Präsidenten und dem Stadtrathe , und
ihren Amtsfolgern , in ihrer Corporationseigenschaft,wird
hierdurch weitere Bcfugniß verliehen , alle und jede , zur
vollständigen Verwirklichung des , dem neunten und zehn¬
ten Abschnitte dieser Akte zu Grunde liegenden , Zweckes
und Absicht, nöthige Amtsverrichtung , und zwar in Betreff
der etwaigen Eigenthums - und Baumatcrialien -Wegnab-
me , unter den nämlichen Einschränkungen und Reguli-
rungen , als wofür in den vorbesagten Abschnitten Verfü¬
gung getroffen , vorzunehmen , und der Präsident und der
Stadtrath , wenn in Rath versammelt , sollen volle Gewalt
haben , alle , behufs irgend einiger zweckdienlichen Reguli-
rungen der Wasserwerke , oder sonstiger Maschinerie inner - Gewalt zu
halb des Stadtbezirkes der Borough , nöthigen Gesetze und Verordnm »-
Verordnungen , unter dem Bedinge zu passiren , daß weder
der Gesundheitszustand der Bürger , noch öffentliches odcr ^ '^ '
Privat -Eigenthum , ausgenommen nach der vorstehcnds
hierin bezeichneten oder verfügten Art und Weise , durch
irgend eine von ihnen zu treffende Maßregel Eintrag
erleide.

Abschnitt  11 . Dem besagten Präsidenten und dem Autorität
Stadtrathe der Borough Harrisburg , in ihrer Corpora - Gclr zu '
lionseigenschaft , wird hierdürch Autorität und Ermächti - borgen,
gung ertheilt , behufs vollständiger Verwirklichung der die- '
ser Akte zu Grunde liegenden Zwecke, irgend eine,nicht über
Ein Hundert Tausend Thaler betragende , Summe Geldes,
im Namen , und auf das Treuwort , den Credit , und die Ver¬
bindlichkeit der besagten Borough Harrisburg , als Anleihe
aufzunehmen , sowie , solche Tare oder Taren , als zur Ent¬
richtung der , auf solche Anleihe erwachsenden , Zinsen , er¬
forderlich sein mag oder mögen , von Zeit zu Zeit aufzu¬
legen und zu beschützen, und die Hauptsumme , zu solcher ^ g ^
Zeit , und nach solcher Art und Weise , als mit den Bedin - ten-Ertrag.
aungen , auf welche dieselbe aufgenommen worden , in Ue¬
bereinstimmung sein mögen , auszulösen ; und die der Bo¬
rough Harrisburg aus Wasserremen erwachsenden Ein¬
künfte , nebst den für den Wasserkraft - Verkauf etwa ein¬
zunehmenden Beträgen , sollen in den Borough - Schatz zu
dem Zwecke einbezahlt werden , um für ' s Erste zur Ent¬
richtung der , auf das , kraft dieser Akte geborgte , Geld , er¬
wachsenden Zinsen , und alsdann , zur allmahligen Abtra¬
gung der Hauptsumme , bis die ganze Schuld getilgt ist,
verwendet zu werden.

Abschnitt 12. Der Präsident und der Stadtrath der
Borough Harrisburg, sollen in Zukunft eine, nicht über
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Taxe, wie Einen Cent auf den Thaler , in irgend einem und jedem
^"üulcgcn«. Jyhre , betragende , und der, behufs Caunty - Abgaben- und
zu bkiaiutzen. Auflagenerhebung , veranstalteten Werthveranschlagung

tarbaren Eigenthumes , entsprechende Borough -Tare , auf
alles tarbare Eigenthum besagter Borough , auflegen und
beschützen; und so viel von dem sechsten Abschnitte der,

Akten Theil den ersten Tag im Februar , achtzehn hundert und acht,
widerrufen, passirten Assembly-Arte, wodurch die Borough Harrisburg

mcorporirt ist, soll sein und ist hierdurch widerrufen.

Wni . Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

G e n e h mig t —- Den sechs und zwanzigsten März,
achtzehn hundert und neun und dreißig.

David R . Porter.

wo. 87.

Ein Anhang

Zu einer Akte, wodurch der Präsident , die Verwalter , und
die Compagnie , der Lancaster , Elizabethtown und

' Middletown Turnpeikstraße , mcorporirt sind.

Abschnitt  I . Sei es verfügt durch den Senat
und das Haus der Repräsentanten der Republik penn»
fylvanien , in General Aflemblp versaininelt , und es
rvlrd durch die Autorität derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß die Lancaster , Elizabethtown und

Ithrl . Wahl Middletown Turnpeikstraßen - Compagnie , mit Autori¬
tät bekleidet sein soll, ihre jährliche Wahl für Präsident,
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Verwalter - Board , und Schatzmeister , auf den ersten
Montag im Januar , in jedwedem , nach diesem folgenden
Jahre , abzuhalten : Unbeschadet desVorbehal-  Dorkhalt.
tes,  Daß die besagte Compagnie Befugniß besitzen soll , .
im Jahr unsers Herrn , ein tausend acht hundert und neun
und dreißig , ihre Wahl für Präsident , Verwalter - Board
und Schatzmeister , zu der durch ' s Gesetz gegenwärtig vor¬
geschriebenen Zeit abzubalten , und daß besagte Beamten,
bis zur nächsten jährlichen Wahl darnach , oder bis sie
durch besagte Compagnie ihrer bezüglichen Stellen ander - Widerxu.
weitig auf gesetzmäßigem Wege entsetzt worden , in ihren fungs -Tl- u.
respectiven Aemtern verbleiben sollen , und daß so viel von
der Akte , wozu dieses ein Anhang ist, als den hierdurch
getroffenen Verfügungen zuwiderläuft , widerrufen sein
soll , und es hierdurch wird.

William Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt —Den siebenund zwanzigsten März,
achtzehn hundert und neun und dreißig.

David R . Porter.

wo . 88.

Eine Akte,

Behufs Veränderung der Zeit für Abhaltung des August-
Srtzungs - Termines der Gerichtshöfe , in dem Cauntv
Wayne , und für andere Zwecke.

^l ^ schnitt  1 . Sei es verfügt Durch den Senat
und Vag Haus der Repräsentanten der Republik penn-
sylvamen , in General Assembly versammelt , und es
WrrS durch die Autorität derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß der Sitzungs -Termin der GerichtS-

34
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GcrtchtshL. Höfe im Caunty Wayne , welcher gegenwärtig am dritten

fe»-Athal - Montage im August seinen Anfang nimmt , dabin verän-

^rÄr °rt' bcrr seür soll , und es hicrdurcl , m , daß derselbe in und für
^ ' besagtes Caunty Wayne , am zweiten Montage , nact , tem

August - Sitzungs - Termine in dem Caunty Pike , seinen

Anfang nehmen und abgehalten werden soll , und daß alle,

EilN-erich- bereits eingegangenen , oder etwa noch einzugehenden , an
ben April -, oder August - Sitzungs - Termin besagten Caun-

Zusichcrun. ty 's einberichtbaren . gerichtlichen Zusicherungen , auf den

gcn, ausge . zweiten Montag nach dem August - Sitzungs - Termine in

dchm. dem Caunty Pike , ausgedehnt und einbenchtbar gemacht
sein sollen , und es hierdurch sind.

Abschnitt  2 . Daß so viel von der , den siebenten

Tag im Mai , im Jahre des Herrn , ein tausend acht hun¬

dert und zwei und dreißig , passirten Akte , als den Gou-

HEsdale u. verueur zum Jncorporiren einer Compagnie , behufs Her-

Turnpett ««Nullung einer Turnpeikstraße von Hvnesdale , nachdem

«-uem betraf- Delaware -Flusse , an oder nahe bei der Mündung der
tigt . Großen Egumunk Criek , in Wayne Caunty , autorisirt , von

Dvllcndungg. neuem bekräftigt und wiederverfügt sein soll , und es hier-

zeit ausge- durch ist, und daß der besagten Compagnie die weitere

dehnt. Zeitperivde von Fünf Jahren , behufs Besinnung des
Werkes , und von zehn Jahren , behufs Vollendung der

besagten Turnpeikstraße , von Passirung dieser Akte an,

irgend einer in der besagten Akte enthaltenen gegentheili-

gen Verfügung ungeachtet , hierdurch bewilligt wird.

Cdm'M- rrers Abschnitt  8 . Daß Homer Brooks , und Thomas
S . Holmes, hierdurch zu Eowmissivners ernannt sind, um
anstatt der weggezogenen Thomas T . Hayes , und Alexan¬
der Calder , die Verfügungen der besagten Akte in Wirk¬

samkeit treten zu lassen.

In Betracht , Daß Vorstellung gemacht worden , daß

die Gründ - Jury von Uork Caunty , im November , ein

tausend acht hundert u . vier u . dreißig , eine , aus den Caun-

Linlettung. ty Fonds zu schöpfende, Verwilligung von Ein Tausend Thä¬

lern,hehufsErrichtungeinerBrücke über dieConewagoCriek,
anempfahl : Daß , auf den Treugrund dieser Anempfeh¬

lung , einige Individuen des besagten Caunty , die obige

Summe von George Aughinbaugh auf dem Anleihenwege
aufnahmen , und ihre Schuldverschreibung für dieselbe aus¬

stellten , und das besagte Geld in der Errichtung der be¬

sagten Brücke verwendet wurde , und die Commissioners

besagten Caunty ' s , sich m Rückzahlung an den besagten
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George Aughinbaugh , ohne eine zu dem Ende verfügte
Assembly - Akte, nicht rechtfertigungsfähig erachten:

Deshalb , sei es verfügt,

Abschnitt  4 . Daß die Commissioners von Jork C" u' ssirnr<s
Caunty , antoristrt sein sollen , zu ermitteln , ob die bc- Äl-M ».
sagte , von George Aughinbaugh geborgte , Summe von ^ ugh .»
Ein Tausend Thalern , zum Nutzen des Caunty , und dczshlrn.
kraft irgend eines , mit den Commissioners desselben zu
dem Ende abgeschlossenen , Vertrages oder Rechtsten»
tractes , erlangt , und in der Errichtung der besagten Brü¬
cke verwendet wurde , und daß , im Fall dieselbe so geborgt
und verwendet worden , und ihrem Gutachten zufolge deren
Rückerstattung dem Caunty nach Recht und Billigkeit ob¬
liegt , sie autorisirt sein sollen , auf den Schatzmeister von
Jork Caunty , für die Bezahlung besagter Summe , mit
gesetzmäßigen Zinsen , wenn unter allen Umständen , das
Caunty Aork nach Recht und Billigkeit zur Entrichtung

von Zinsen auf dieselbe verpflichtet ist, eine Order aus¬
zustellen.

Wm. Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt — Den sieben und zwanzigsten Tag im
März, im Jahre des Herrn, achtzehn hundert und neun
«nd dreißig.

David R . Porter.
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Ldmlnistra.
tionsbriefen-
VestLtigung.

Waise«.
Lourts-Der
sahrungswci
ft bestätigt.

Uo. 89.

Eine Akte,

Den Verkauf der liegenden Hinterlassenschaft des verstor¬benen Abraham Bare, letzthin von Ehester Caunty, au-torisirend.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senatund das Haus der Repräsentanten der Republikpennsylvanien, in General Assembly versammelt,und es wird durch die Autorität derselben hierdurch
zum Gesetz gemacht, Daß die durch den Registrirer vonLetztwillenu. s. w., des Caunty Ehester, am achtzehntenApril, im Jahre des Herrn, ein tausend acht hundert und
sieben und dreißig, an Abraham R. Bare, und DavidStrunk, geschehene Ertheilung von Administrationsbriefen,für die zur Hinterlassenschaft des verstorbenen AbrahamBare, letzthin von dem Taunschip Coventry, in besagtemCaunty, gehörenden Güter und Mobilien, Rechte undAusstände, als zu allen Absichten und Zwecken, von wel¬cher Art dieselben auch immer sein mögen, eben so rechts¬gültig und gesetzeskräftig, als ob der besagte AbrahamBare ohne Testament verstorben wäre, erklärt sein sollen,und es hierdurch sind.

Abschnitt  2 . Daß die in der Waisen-Court besag¬ten Caunty's Ehester, in Betreffder Theilung und Werth¬
veranschlagung der liegenden Hinterlassenschaft des besag¬ten Abraham Bare, stattgehabte Verfahrungsweise, in-gleichen die durch die besagte Court erlassenen, besagte
Hinterlassenschaft angehenden und betreffenden, unter¬
schiedlichen Befehle, Verfahrungsregeln und Beschlüsse,als zu allen Absichten und Zwecken, von welcher Art die¬
selben auch nur immer sein mögen, eben so rechtsgül¬tig und gefetzeskrästig, als ob der besagte Abraham Bareohne Testament verstorben wäre, erklärt sein sollen, undes hierdurch sind.
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Abschnitt  3 . Daß die obenerwähnten Abraham R . Verkauf
Bare , und David ' Strunk , oder der Eine oder der Andere scndcr Hm.
von Beiden im Verabsäumungs -, oder Weigerungsfälle
des Andern , oder im Todes -, Verabsäumungs -, oder
Weigerungsfälle Beider , ein , in Gemäßheit der Verfügun¬
gen des vier und vierzigsten Abschnittes einer , den vier
und zwanzigsten Februar , im Jahre des Herrn , ein tau¬
send acht hundert und vier und dreißig , passirten Akte,
betitelt : " Eine Akte , Testamentsvollzieher und Hinterlas-
senschaftsverwalter betreffend, " durch die besagte Eourr
zu ernennender Trustie , autorisirt und ermächtigt sein sollen
oder soll , und es hierdurch sind oder ist, besagte liegende
Hinterlassenschaft , auf die , in dem , den sechsten November,
im Jähre des Herrn , ein tausend acht hundert und sieben
und dreißig , in der besagten Waisen -Coürt erlassenen Be¬
fehl und Verordnung , verzeichneten Vorschriften und Be¬
dingungen , zu solcher Zeit , als dieselben oder derselbe dien¬
lich erachten mögen oder mag , auf dem Wege öffentlicher
Versteigerung zu verkaufen , und auf Bestätigung sol¬
ches Verkaufes durch die Court , an den Ankäufer einen
rechtsgültigen und genügenden Uebertragnngs - Kaufbrief , Kaufbrief
als Freieigentstum , dafür abzuschließen : Mit Vorbe - Vorbehalt,
halt,  Daß , falls vor Nachrichtsertheilung von der Ver¬
steigerung besagter liegender Hinterlassenschaft , eine Sitz¬
ung der Waisen -Court besagten Camtty ' s füllte abgehalten
werden , die besagte Versteigerung , an solchem Tage , als
besagte Court anberaumen 'wird , statthaben soll : Und, - . ,
mit dem ferneren Vorbehalte,  Daß der Tag " Ehalt,
für das Halten solcher Versteigerung , außer wenn durch
besagte Court wie vorbesagt anberaumt , binnen Dreißig
Tagen nach solcher Sitzung der besagten Court eintreten
soll.

A b sch N itt 4 . Daß der Erlös aus dör liegenden und Dcrkauftcr-
persönlichen Hinterlassenschaft des besagten Abraham lötcs.Ver.
Bare , nach der nämlichen Art und Weise , als ob derselbe üMung.
ohne Hinterlassung eines Testaments verstorben wäre , Sich -rhetts-
vertheilt werden soll, und daß die Sicherheitsleistung , die üistung.
Anzeigen , und alle sonstigen Angelegenheiten und Dinge,
in Betreff des Verkaufes und der Vertheilung besagter,
liegender sowohl , als persönlicher , Hinterlassenschaft , in-
glerchen der Sicherstellung der Antheile oder Anspruchs¬
verhältnisse der Wittwe und anderer , kraft dieser Akte zur
Vertkeuung derselben berechtigter , Personen , in jeder VcrthMmg.
Rücksicht , außer insoweit hierin anderweitig verfügt , in
Gemäßsten der Vorkehrungen der unterschiedlichen , den
Verkauf und die Vertheilung von Hinterlassenschaften ohne
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Testament Verstorbener betreffenden , Gesetze dieser Re-

Borbehalt . publik , regulirt werden sollen : MitVorbehalt,  Daß,

falls der Verkauf der besagten liegenden Hinterlassenschaft,
vor Abhaltung einer Sitzung der besagten Waisen - Court

stattbaben sollte , die , durch den drei und dreißigsten Ab-

«sn schnitt einer , den neun und zwanzigsten März , ein tausend

Gcnchmi- acht hundert und zwei und dreißig , passirten Akte, betitelt:
gung . "Eine Akte , Waisen - Courten betreffend, " vorgeschriebene

Sicherheit , wenn von Einem der Richter besagter 2 ourt

genehmigt , als hinlänglich genehmigt angesehen sein soll.

Abschnitt  5 . Daß , sollten Thomas Beechly , David

Antheile , wie Strunk , oder der besagte Abraham R . Bare , od . die besagte

Überzuzählen . Beechly , oder Anna Strunk , im Fall die Letzteren,

oder die Eine oder die Andere derselben , ihre besagten

Ehegatten überleben sollten oder sollte , dem Gutachten
der Court zur Betragsbestimmung anheimgestellte Sicher¬
heit leisten , daß der Belauf der besagten Antheile oder

gesetzmäßigen Ansprüche , den dazu berechtigten Kindern,
nach ihrer bezüglichen Eltern Ableben , ausgezahlt werden

soll , alsdann die besagten Antheile , oder gesetzmäßigen An-

Anthkilo , wie spräche , an solche Eltern übergezählt werden mögen . Und,

zu verleihen , falls irgend einige besagter Eltern unfähig sein oder sich

weigern sollten , Sicherheit wie vorbesagt zu leisten , so

mögen die besagten Antheile , oder gesetzmäßigen Anspruchs-
beträae , solchen Trusties , als die Court zu dem Ende ge¬

nehmigen wird , zur Verwaltung übertragen werden , wo¬
bei jedoch den Eltern , während ihrer natürlichen Lebens¬

zeit , die daraus erwachsenden Zinsen vorbehalten sein

sollen.

Bedingung «. Abschnitt  6 . Daß der Gesammtantheilenbetrag des

weift Anthci '- aus der liegenden Hinterlassenschaft des besagten verstor-

len -Zahlung . denen Abraham Bare erwachsenden Erlöfts , worauf,

falls der besagte Abraham Bare ohne Hinterlassung eines

Letztwillens verstorben wäre , Abraham R . Bare , Mary

Beechly , und Anna Strunk , respective , würden Ansprüche

gehabt haben , denselben nicht unbedingt ausgezahlt wer-

W r IU den soll , sondern daß der Werth der Antheile oder Be¬

stimme » tragsansprüche der minderjährigen Kinder der besagten
Abraham R . Bare , Mary Beechly , und Anna Strunk,

unter dem Letztwillen des besagten verstorbenen Abraham
Bare , durch Auditoren , oder anderweitig , je nachdem die

besagte Court schicklich erachten und verfügen wird , ermit¬

telt , und von den Antheilen wie vorbesagt ihrer bezügli-

WorteM . chen Eltern abgezogen werden soll . Mit Vorbehalt,
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Daß es für die besagte Court gesetzmäßig sein mag, Wei¬
sung zu ertheilen, aus welchen von den Zahlungen(un¬
ter der Verordnung und Entscheidung besagter Court vom
sechsten November, im Jahre des Herrn, achtzehn hundert
und sieben und dreißig) des Ankaufgcldes für besagte lie¬
gende Hinterlassenschaft, die Antheile oder gesetzmäßigen
Änspruchsbeträge besagter Kinder abgezogen werden sol¬len.

William Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt —Den sieben und zwanzigsten März/
achtzehn hundert und neun und dreißig.

David R . Porter.

IVo. 90.

Eine Akte,

Den Commisssoners des Caunty Philadelphia Ermächti¬
gung verleihend, einen gewissen Theil der Broad-Stra-
ße, m besagtem Caunty, auf gewisse Bedingungen zu er¬weitern, avzuebnen und mit Abzugsgewölben (Oulverts)
zu versehen, und für andere Zwecke.

In Betracht, Daß die Eigenthumsinhaberan derBroad-
Strafie, zwischen der Nordgränzlinievon Spring Garden,
und der Camac- Straße in Penn Taunschip, den Wunsch Lini-nuns.hegen, die Anlage besagter Straße auf eine Weise zu^
verbessern und zu verschönern, welche berechnet ist, sowohl
die Bequemlichkeit der durch dieselbe passirenden Gemein¬
heit überhaupt wesentlich zu fördern,als der großen Haupt-
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?luf Scha»
dcncrsitz«
Entlassiln ^S-
schein durch
Eigenthums-
jnhadcr,

Tom'sfloners
die Broad-
straffe zu
erweitern.

Aezulirung,
betreffend,

Gewisse
Pflichten
auftrlegl.

stndt des Staates zur Zierde zu gereichen ; und da ihr
löbliches Vorhaben , ohne gehörige legislative Autorisirung,
nicht den eigentlichen , demselben zu Grunde liegenden , Ab¬
sichten gemäß , zu bewerkstelligen ist : Deshalb,

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat
und das ^ aus Der Repräsentanten der R .cpub1ik
Pennsplvanien , in General Assembly versammelt?
und es wird durch die Autorität derselben hierdurch
zum Gesetz gemacht , Daß , sobald als den Commissioners
des Cannty Philadelphia , zum Nutzen besagten Caunty ' s,
von den Eigenthumsinhabern an der Broad -Straße , zwi¬
schen der nördlichen Gränzlinie von Spring Garden , und
der Eamac -Straße , in Penn Taunschip , in besagtem Caun-
tp , für solchen Theil ihrer Ländereien an jedweder Seite
besagter Straße , als nöthig und erforderlich sein wird , um
dieselbe zu der vollständigen Breite von Ein Hundert und
Dreizehn Fuß , wie in dem allgemeinen , in besagtem Taun¬
schip derzeitausgeführten oder im Fortschreiten begriffenen,
Bermeffungsplane , niedergelegt , herzustellen , eine vollkom¬
mene und genügende , mit allen gesetzlich vorgeschriebenen
Formen versehene , Schadenersatz - Entlassungs - und Los-
sprechungsurkunde,ausgefertigt und behändigt worden , und
besagte Eigenthümer sich weiter verbindlich gemacht haben,
die Anlage besagter Straße , den nachstehends hierin ge¬
troffenen Verfügungen gemäß , zu verbessern , alsdann den
besagten Commissioners , kraft besagter Entlassungsbe¬
scheinigung und der vorbesagten Verbindlichkeitsübernah¬
me , hierdurch Autorität , Ermächtigung und Weisung er¬
theilt ist , die besagte Straße , innerkalb der vorbezeichneten
Gränzenbestimmung , sofort abgraben und abebnen , und
mit den nöthigen Abzugsgewölben queer über dieselbe aus¬
rüsten zu lassen , in Uebereinstimmung mit dem vorbesagten
allgemeinen Vermessungsplane , sowie mit einer Auf - und
Absteigungen -, und Wasser -Durchgängen -Regulirung ( zu
deren Festsetzung und Niederlegung behufs besagter Stra¬
ße , für die vorbesagte Nordgränzlinie von Spring Garden,
bis zu deren Durchschneidungspunkte mit der Germantown
und Norristown Eisenbahn , die Vermesser besagten Taun-
schip' s hierdurch autorisirt sind ) , welche besagte , nach vor-
besagter Art und Weise festzusetzende und niederzulegende
Regulirung , so weit als besagte Straße innerhalb der vor¬
bezeichneten Gränzenbestimmung betrifft , hierdurch für
alle Zeit bestätigt ist, mit dem Bedinge , nichtsdestoweniger,
daß die vorbesagten Commissioners besagte Straße nicht
wie vorbesagt abgraben , abebnen oder mit Abzuasgewöle
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ben ausrüsten sollen, es sei denn daß die vorbesagten Ei¬
genthümer, in Zusatz zu der dem vorbesagten Caunty aus¬
gestellten Entlassungsbescheinigung, sich ferner verpflichten,
die Seitengänge innerhalb der vorbesagten Gränzen un¬
verzüglich mit Einfaffungssteinen und Kiesbedeckung ver¬
sehen zu lassen, und Zierbäume längs derselben anzupflan¬
zen,ingleichen wenigstens Dreißig Huß in der Breite längs Dreißig Fuß
der Mitte besagter Straße innerhalb der vorbesagten zu McAd«-.
Gränzen gehörigM'Adamisiren zu lassen, nach solcher "den-
Art und Weise, als eine Mehrheit besagter Eigenthümer
und Commissioners durch gegenseitige Uebereinkunft be¬
stimmen wird. MitVorb ehalt,  Daß der dem Caun-Vorbehalt,
ty Philadelphia daraus erwachsende Gesammtkostenbetrag, Ksstcn-Be-
nicht Zwölf Tausend Thaler übersteigen soll. Und mit schrästtung.
dem ferneren Vorbehalte,  Daß , falls in der2.Vorbehalt.
Folge längs besagter Straße innerhalb der vorbezeichneten Im Fall
Gränzenbestimmung, irgend eine Eisenbahn sollte autorisirt Eisenbahn
und erbaut werden, der Gesammtkostenbetragfür das erbaut»»-
Abebnen und M'Adamisiren der Dreißig Fuß in der^ " '°̂ '
Breite wie vorbesagt, von der Partei oder den Parteien,
für deren Gebrauch die besagte Eisenbahn erbaut werden
mag, an die Partei oder Parteien, auf deren Kosten die
besagte Abebnung undM'Adamisirmrg zu Stande gebracht
wurden, zurückerstattet werden soll.

Abschnitt  2 . Daß die Inhaber von, an die Wharf-Vorderseite
Straße, im Districte Southwark, wie die besagte Straße der Docks an
in der, den siebenten April, ein tausend acht hundert und^ ^Sharf-neun, passirten Akte, betitelt: " Eine Akte, behufs Aus-
deynung der Breite der Wharf-Straße und Regulirung der auszurüsten'.
Breite der Werften innerhalb des Distriktes Southwark,"
niedergelegt ist, frontirendem Eigenthume, nachdem ihnen
durch die Commissioners des Distriktes Southwark gehörige
Anzeige gemacht worden, binnen Sechzig Tagen von Ueber-
gebrmg besagter Anzeige an, die Vorderseiten ihrer Docks, Kosten ein
nach der in der vorbesagten Akte bezeichneten Art und^en sii».
Weise, ausrüsten sollen, sind daß, falls die besagten Ei-
genthumsinhaber sich weigern oder es verabsäumen sollten, Com'ssioncrs
die Vorderseiten ihrer Docks so auszurüsten, dasselbe durch geschieht,
die Commissioners des besagten Distriktes geschehen soll,
und daß die dadurch verursachten Kosten und Ausgaben,
nebst den auf dieselben erwachsenden gesetzmäßigen Zinsen,
bis zu deren völliger Entrichtung und Abtragung, hierdurch
als ern Lien auf solches Eigenthum erklärt sind. Com'ssiomrs

Abschnitt  3 . Daß die Commissioners- Board des Bewilligung
Distriktes Southwark,volle Gewalt und Autorität habendLcklottcu
soll, bei Beschätznng der Kosten behufs Niederlegung von̂ '"^ '

35
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Wasserleitungsröhren, auf alle Ecklotten eine Bewilligung
für ein Drittheil ihrer Frontenlänge zu machen, wobei sie
die Bewilligung allezeit und allein auf die Straße, Weg,
Läne oder Alley, woran besagte Lotte die längste Fronte
haben wird, zu machen hat, im Fall aber beide Fronten
von gleichen Ausdehnungen sein sollten, so soll alsdann
die Bewilligung auf diejenige Straße, in welcher die Röh¬
ren zuletzt gelegt worden, gemacht werden, in keinem Falle
aber soll die Bewilligung auf irgend eine Ecklotte über

Mbren- Fünfzig Fuß betragen, und die Kosten für so bewilligte
Koücn, wie Röhren sollen nach der nämlichen Art und Weise , wie
Gestritten, an den Kreuznngsplätzen niedergelegte Wasserstöcke und

Röhren dermalen bezahlt werden, aufzubringen und zu
Vorbehielt, bestreiten sein . Mit dem jedesmaligen Vor¬

behalte,  Daß wenn auf einer Ecklotte zwei oder mehr
Grundstücke errichtet sind, blos eine, einem Drittheile des
Eckgrundstückes und des dazu gehörenden Hofes gleiche,
Bewilligung gemacht, und der Ueberrest mit emem gleichen
Verhältnißbetrage für die Auflage, behufs der Röhren-
Niederlegung, wie anderes Eigenthum an der besagten
Straße, Weg, Läne, oder Alley, beschützt werden soll.

« «wisse, den Abschnitt  4 . Daß von , und nach Passirung dieserStädten Akte, der zwanzigste, ein und zwanzigste, zwei und zwan-
Lancaster u. zigste , und drei und zwanzigste Abschnitt einer , den sech-
Philadelphia zehnten Tag im April , im Jahre des Herrn , ein taufend
ertheilte Ge- ttän hundert und acht und dreißig , passirten , den Behörden
Co Ehester der Städte Lancaster und Philadelphia gewisse Gewalten
ausgedehnt, ertheilenden , und zu sonstigen Zwecken verfugten Akte,nach der nämlichen Art und Weise, als ob dieselben in

vollständiger Ausdehnung hierin verfügt wären, als für daS
Caunty Ehester in voller Kraft und Wirksamkeit bestehend
erklärt sein sollen, und es hierdurch werden.

Widerrufung Abschnitt  5 . Daß Soviel von der , Wege und Land¬
straßen betreffenden Assembly- Akte, als mit den unter¬
schiedlichen im vierten Abschnitte dieser Akte angeführten
Abschnitten unvereinbar ist, so weit dieselbe das besagte
Caunty Ehester betrifft, hierdurch widerrufen ist.

William Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmig  t—Den sieben und zwanzigsten März, im
Jahre des Herrn, achtzehn hundert und neun und dreißig-

v David R . Porter.
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wo . 91.

Eine Akte,

Behufs Jncorporirung der Stroudsburg Bibliotheks¬
Compagnie.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch Yen Senat
und das Haus der Repräsentanten derRepublik penn-
sylvanien , in General Assemblv versammelt,und eswird durch die Autorität derselben hierdurch - um
Gesetz gemacht , Daß die Stroudsburg Bibliotheks -Com-
pagnie , in dem Caunty Monroe , in eine , der That undIncerpenrt.
dem Gesetze nach , politische und juristische Gemeinschaft,
unter dem Namen , Styl und Titel : " Die Stroudsburg Styl-
Bibliotheks -Compagnie, " hierdurch errichtet ist, und unter
dem nämlichen Namen beständige Rechtsfolge haben , und
fähig sein soll, bei allen Rechts -Eourten , und anderwärts,
zu belangen, « , belangt zu werden, « , auf gesetzlichem u . can-
celleigerrchtsartigem Wege , befugt und ermächtigt sein soll , Gewalt ««.,
entweder kraft Ueberschreibung , Schenkung , Erbübertra-
gung , oder Pacht - oder Miethcontract, ' irgend ein , nicht
über Fünf Hundert Thaler an Werth betragendes , Land
oder liegendes Eigenthum , zu dem Zwecke darauf zu be¬
werkstelligender Errichtung eines angemessenen Gebäudes
oder unterschiedlicher solcher Gebäude , für besagte Com¬pagnie , anzunehmen und innezuhaben , ingleichen zum
Nutzen besagter Bibliothek , irgend einige Güter und
Mobilien , oder irgend einige Summe oder Summen Gel¬
des , kraft Schenkung , Ueberschreibung , Handelsübertra¬
gung , Verkaufes , Letztwillens , Erblasses , oder Erbver-
mächtnisses , von irgend einiger , zu deren oder dessen Ver¬
anstaltung oder Abschließung befugten , Person oder Perso¬
nen , wer dieselbe oder dieselben auch nur immer sein mag
«vermögen , anzunehmen und innezuhaben , u . das - od . die-
selbe,oder dieselben , zum Nutzen der besagten Bibliothek , zu
überschreiben , zu verhandeln , und zu veräußern , und über¬
haupt alle und jede Angelegenheiten und Dinge , zu deren
Besorgung sie, behufs der Wohlfahrt und gehörigen Ge-
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Vorbehalt.

Mitglieder.

Beamten.

Wie erwählt-

FpNdS.

Von Ncbcn-
Setctze» .

Vorbehalt.

fthäftsverwaltung derselben , Gesetzesbefugniß haben wird,
zu besorgen und zu verrichten : MitVorbehalt,  Daß
das liegende und persönliche Eigenthum , sowie alle zur
Verfügung vorräthigen Gelder , in dessen oder deren Besitz
die besagte Compagnie zu irgend einer Zeit sich befinden
mag , sobald als angemessener Weise geschehen kann , in

Büchern für besagte Bibliothek angelegt werden sollen.

Abschnjtt  2 . Daß diese Bibliotheks -Compagnie , aus
allen solchen Personen , als dermalen Mitglieder sind , oder,
den Nebengesetzen besagter Compagnie gemäß , als solche
späterhin mögen aufgenommen werden , bestehen soll.

Abschnitt  3 . Daß die Beamten der besagten Bibli¬
otheks -Compagnie , aus Einem Präsidenten , Einem Bice-
Präsidenten , Fünf Trustics , Drei Auditoren , Einem Bib¬
liothekare , Einem Schatzmeister , und Einem Secretäre,
bestehen sollen . Die , besagten Beamten obliegenden
Pflichten , sollen in den Nebengesetzen besagter Compagnie
besonders aufgezählt werden.

Abschnitt  4 . Daß die durch diese Akte aufgezählten
Beamten , mit Ausnahme des Secretäres , bei einer allge¬
meinen Versammlung der besagten Bibliotheks - Compag¬
nie , auf den ersten Samstag im Januar , jährlich, , vermit¬
telst Stimmzetteln , erwählt werden sollen , um während
des Zeitraumes von Einem Jähre , oder bis ihre Nachfolger
erwählt worden , in ihren bezüglichen Aemtern zu verblei¬
ben , und daß der Secretär durch den Präsidenten ernannt
werden soll.

Abschnitt  5 . Daß die Fonds dieser Compagnie
Mittelst Stock , und auf dem Fristzahlungenwege aufge¬
bracht , und behufs Ankaufes von Büchern , sowie des für
die Bibliothek erforderlichen Apparates , ausschließlich ver¬
wendet werden sollen.

Abschnitt  6 . Daß die Compagnie Gewalt besitzen
soll, bei irgend einer allgemeinen Versammlung , solche
Nebengesetze , als behufs ihrer zweckmäßigerern Regnli-
rung nöthig erachtet werden mögen , zu verfügen ^ Mit
Vorbehalt,  Daß solche Gesetze , der Constitution
und den Gesetzen dieses Staates , oder der Vereinigten
Staaten , nicht zuwider laufen , oder mit der - und densel¬
ben nicht unvereinbar sein sollen.
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Abschnitt  7 . Daß die Gesetzgebung sich das Recht Widern,,
vorbehält , diesen Freibrief , zu irgend einer späterhin ein - fungs -Clau.
tretenden Zeit , Abänderungen , Verbesserungen , oder ganz-
sicher Widerrufung , zu unterwerfen.

William Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten-

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmig  t— Diesen sieben und zwanzigsten März , im
Jahre des Herrn , achtzehn hundert und neun und dreißig.

David R . Porter-

wo. 92.

Eine Akte,

Behufs Namensveränderung der " Marion - Riflemen,"
in " George Washington Artillery, " und für aridere
Zwecke.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat
und das Haus der Repräsentanten der Republik penn-
sylvanien , in General Assembly versammelt , und es
wird durch die Autorität derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß von und nach Passirung dieser Ak¬
te , die , dem Ersten Batallione Cumberland - Freiwilligen Marion
zugeordneten , " Marion Rislemen, " statt dessen , die Riflemen
"George - Washington - Artillery, " benannt sein sollen,— Name
mit dem Bedinge , daß alle , unter dem bisherigen Namen
"Marion - Riflemen " verrichteten , Compagnie - Acte,
durch diese Verfügung in keinerlei Weise berührt fein
sollen.
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Fahnenträ . Abschnitt  2 . Daß die besagte Compagnie hierdurch
üutorisirt ist, nach der nämlichen Art und Weise , wie für
die Lrwählung anderer Bestallten Offnere von Freiwil¬
ligen - Compagnien , gesetzlich vorgeschrieben ist, einen Fah¬
nenträger zn erwählen , und daß derselbe , in solcher Eigen¬
schaft , aufBelehnung mit einer Bestallung durch den Gou¬
verneur dieses Staates , Anspruch haben soll.

General - Abschnitt  3 . Daß dem General - Adjutanten die
Adjutant , Pflicht obliegen soll , Drei Feldstücke , jedwedes von vier
Feldstücke zu Pfund Caliber , nebst allem dazu gehörigen Apparate u . voll-
iicfcrn. ständigen Ausrüstungen , für den Gebrauch der " Washing-
Brigade - tön Artillery, " zu liefern ; und daß dein Brigabe -Jnspector

der Ersten Brigade , Elfter Division , Pennsylvanischer
ostiH ' Miliz , die Pflicht obliegen soll , die besagten Feldstücke und

Ausrüstungen zu beziehen , und dieselben an die vorbesagte
Kosten, ttit Compagnie abzuliefern , und daß die dadurch erwachsen-
hestritten. den Kosten aus dem Staatsschätze bestricken , und an dem

besagten Brigade - Jnspector , auf Abschließung von dessen
Rechnung , ausgezahlt werden sollen.

smciere Abschnitt  4 . Daß die Bestallten Offnere , für die.
^ ' bezüglichen , kiii der besagten Washington - Artillery von

ihnen bekleideten Stellen , von dem Gouverneur der Re¬
publik mit Bestallungen beliehen werden sollen.

Dauphin Abbschnitt 5 . Daß die unter dem Namen " Dau-
Grcps — phin Greys, " in der Borough Harrisburg , und dem Caun-
gcwiffr ty Dauphin , organisirte und bekannte Freiwilligen -Com-
Priviltgicn . pagnie , der Obliegenheit , in Verbindung mit irgend einem

Miliz - RegiMentö oder Batallione Militärpflicht zu lei¬
sten , enthoben , in sonstigen Rücksichten aber den Milizge-
setzenverfügungen unterworfen bleiben soll.

-lackten NiSc Abschnittst.  Daß von und nach Passirung dieser
Rangers gc- Akte , die " Jackson Rifle Rangers, " vom Vier und Drei-
wisse Privilt - ßigsten Regimente , Erster Brigade , Siebenter Division,
gicn verliehen Pennsylvanischer Miliz , in dem Caunty Monroe , vom

Paradiren , oder Ererciren mit irgend einem Miliz - Regi¬
mente oder Batallione , ausgenommen nach willkührlichem
Gutbefinden der Mitglieder besagter Compagnie , befreit

Vorbehalt , sein sollen : Mit Vorbehalt,  Daß die obbenannte
Compagnie , in ihrer Compagnie - Eigenschaft , die gehöri¬
ge , durch ' s Gesetz vorgeschriebene , Anzahl von Lagen,
ausrücken soll.
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Abschnitt 7. Daß von und nach Passirung dieser7.CompagnieAkte, die Siebente Compagnie, Ersten Bataillones, EinHundert und Zwei und Vierzigsten Regimentes, und Zehn- " ,ter Divisio», Pennsylvanischer Miliz, in der Folge in der WashingtonStadt New-Washington, im Cauuty Clearfield, zn demzu paradirc».Zwecke sich versammeln mag, um die durch die Milizgesetzedieser Republik ihr auferlegten Pflichten zu vollbringen,und daß Soviel von besagten Gesetzen, als die besagte Sie-ŝ ,̂ " "f ,beute Compagnie der Obliegenheit unterwirft, behufsMilitärpflichtleistung, an irgend einem andern Orte sichzu versammeln, widerrufen sein soll, und es hierdurch ist.
Abschnitt 8. Daß von und nach Passirung dieserP«ryH«r-Akte, die"Perry Homers," eine Frciwilligen-Eompagnie,»ets—gewiss,in dem Cauuty Perry, vorn Paradiren oder Ererciren mitPnrilcgimirgend einem Miliz-Regiment oder Batallion, außer nach a»,dem Willkührsgutbefinden der Mitglieder besagter Com¬pagnie, befreit sein, in allen andern Rücksichten aberden Milizgesetzenverfügungen dieser Republik unterworfenbleiben sollen: Mit Vorbehalt,  Daß die besagten Vorbehalt."Perry Hornets," in ihrer Compagnie- Eigenschaft, diegehörige, durch's Gesetz vorgeschriebene, Anzahl von Ta¬gen, ausrücken sollen.

Abschnitt  9 . Daß von und nach Passirung dieser SewicklyAkte, die" Sewickly Blues," vom Ersten Batallion, West- Blues,West»moreland-Freiwilligen, in dem Cauuty Westmoreland, vommorelandL«.Paradiren oder Ereriren mit irgend einemMiliz-Regi- glissePrt.mente oder Batallion, außer nach Willkuhrsgutbefindender Mitglieder besagter Compagnie, befreit sein sollen. " 'Mit Vorbehalt,  Daß die obbenannte Compagnie, Vorbehalt,inihrer Compagnie-Eigenschaft, die gehörige, durch's Gesetzvorgeschriebene, Anzahl von Tagen, ausrücken soll.
Abschnitt  10 . Daß von und nach Passirung dieserAkte, die"Union Guards," eine Freiwilligen-Compagnie, s^ ^ aunt»in dem Cauuty Lecha, vom Paradiren oder Ererciren mitgrosse Pri-irgend einem Miliz-Regiment oder Batallion, außer nachmlcgicn«er.Willkührsgutbefinden der Mitglieder besagter Compagnie, lieh«» den,befreit sein, in allen sonstigen Rücksichten aber den Milizge¬setzenverfügungen dieser Republik unterworfen bleiben sol¬len: Mit Vorbehalt,  Daß die besagten"UnionVorbehalt.Guards," m ihrer Compagnie-Eigenschaft, die gehörige/durch's Gesetz vorgeschriebene, Anzahl von Tagen, aus¬rücken solle«.
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Washington
Grcens und
Union
Rangers.

Vorbehalt.

Routcnnlage-
Dcrand 'r»ng

Abschnitt  11 . Dass von und nach Pasfirung dieser

Akte , die " Washington Greens, " in dem Caunty Vork,

und die " Union Rangers, " in dem Caunty Bucks , vom

Paradiren oder Ererciren , mit irgend einem Miliz -Regi¬

ment oder Batallion , außer nach Willkuhrsgutbefinden der

Mitglieder besagter Compagnien , befreit sein sollen : Mrt

Vorbehalt,  Daß die obbenannten Compagnien , in

ihren Compagnie - Eigenschaften , die gehörige , durch ' s

Gesetz vorgeschriebene , Anzahl von Tagen , ausrücken sol¬
len.

Win. Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt — Den sieben und zwanzigsten März,

im Jahre des Herrn , achtzehn hundert und neun und

dreißig. David R . Porten

wo . 93.

E i n e A k t e,

Behufs Autorisirung des Präsidenten und der Verwal¬

ter der Huntingdon und Lewistown Turnpeikstraßen-
Compagnie , die Abänderung der durch McDeytown

festgesetzten Routeanlage für besagte Turnpeikstraße
betreffend.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat

mid dasHaus der Repräsentanten der Republik penn-

sylvanien , in General Assembly versammelt , und es

wird durch die Autorität derselben hierdurch zum

Gesetz gemacht , Daß der Präsident und die Verwalter

der Huntingdon und Lewistown Turnpeikstraßen - Com-
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pagnie autorisirt und ermächtigt sein sollen , und es hier¬durch werden , die Routenanlage für jenen Theil besagterStraße , welcher durch McVeytown , in dem Caunty Miff-lin , lauft , zu verändern , und dieselbe in und längs derMarkt - Straße , nach der Lumber - Straße , und von dort,die Lumber - Straße hinauf , nach dem Platze , wo die be- ^,„ §.„ 'sagte Turnpeikstraße besagte , Straße , in besagter Stadt , 'dermalen durchkreuzt , zu erbauen , unterworfen allen , kraftder ursprünglichen , besagte Compagnie incorporirenden,Akte , auferlegten Verbindlichkeiten und verliehenen Privi-legirn.

Wm . Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt — Den sieben und zwanzigsten März,achtzehn hundert und neun und dreißig.
David R . Porter.

No . 94.

Eine Akte,

Der Stroudsburg Akademie , in dem Caunty Monroe , Un¬
terstützung bewilligend , und für andere Zwecke.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den SenatUnd das Haus der Repräsentanten der Repubttkpenn-sylvanien , jn General Asiembly versammelt , und eswird durch die Autorität derselben hierdurch zumGesetz gemacht , Daß dem Schatzmeister dieser Republik ««^Ermächtigung und Weisung ertheilt sein soll, und es hier - williqt. 'durch ist, an den Schatzmeister der Stroudsburg Akade¬mie , in dem Caunty Monroe , aus irgend einigen Schatz-kammergeldern dieser Republik die Summe von ZweiTausend Thalern zu dem Zwecke zu zahlen , um von den
36
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Trusties besagter Akademie behufs Errichtung eines oder

unterschiedlicher , zum Ankaufe einer Bibliothek , mathema¬
tischen , geographischen , und philosophischen Apparates,
für besagter Akademie Gebrauch , je nachdem es dem Gut¬

achten der besagten Trusties schicklich erscheinen mag , an¬

gemessener Gebäude , verwendet zu werden , und daß die

Trustes mö. besagten Trusties Gewalt haben sollen , irgend einen , zu

g-n Geld dem vorbesagten Zwecke nicht unmittelbar erforderlichen,

ausltihcn Theil besagter Summe , zu einem , nicht über Sechs Pro-

Degcn Vcr . zent per Jahr betragenden , Zinsenfuße , gegen Versiche-
stchcrung. rung mittelst Verschreibungen nebst Pfandbriefen auf lie¬

gendes , wenigstens dem Doppelwerthe der darauf ausge-
liehenen Summe gleichkommendes , Eigenthum , unter der

Bedingung auszulcihen , daß die Common Plcas Court
des besagten Caunty solche Verschreibungen und Pfand-

Dcrbehalt. briefe genehmigen wird : Mit Vorbehalt,  Daß , bevor

Schatzmeister besagtes Geld an den Schatzmeister besagter Akademie

Sicherheit zu ausgezahlt wird , der Schatzmeister dieser Republik von den

leisten. Richtern der vorbesagten Common Pleas Court ein Cer-

tificät erhalten habe , welches die Bescheinigung enthält,
daß der Schatzmeister besagter Akademie , für die hierdurch
bewilligte Summe sowohl , als für sonstige Fonds besagter

Dciträae von Anstalt , Sicherheit geleistet hat ; und wodurch weiter be-

Jndividurn . zeugt wird , daß die Summe von Fünf Hundert Thalern,
von Individuen , behufs eines oder mehrerer der vorbesag¬
ten Zwecke, zur Akademie beigetragen worden.

Abschnitt  2 . Daß die Unterschreiber zu den Fonds

Atademie— behufs Errichtung und Unterstützung einer Akademie zu

London New London Cross Roads , in dem Caunty Ehester , hier-

durch in eine , der That und dem Gesetze nach , juristische

^ ' und politistbe Gemeinschaft , unter dem Namen , Styl und

Tyl . Titel : " Die Trusties und Stockhalter an der New Lon¬
don Akademie, " errichtet sind , und unter der nämlichen

Benennung beständige Rechtsfolge haben , und ermächtigt
sein sollen , bei allen Rechtscourten , und anderwärts , zu

belangen und belangt zu werden , und auf gesetzlichem und

cancelleigerichtsartigem Wege befugt und autorisirt sein i

Privilegien , sollen , Ländereien , Grundstücke und andere Rechtsbesitz - >

thümer , Güter und Mobilien , von welcherlei Gattung , '

Natur oder Beschaffenheit , dieselben auch nur immer seien,

gleichviel ob liegende , persönliche , oder vermischte Eigen-
gentbumsrechte , welche besagter Akademie dermalenge « ,

setzmäßig angehören , oder kraft Schenkung , Verleihung,
Handelsabtretung , Ueberschreibung , Zusichcrung , Letztwil¬

lens , Erbübertragung oder Vermächtnisses , oder ander-
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weitig, von irgend einiger, zur Veranstaltung der- oder
desselben befugten, Person oder Personen, »der dieselbe
oder dieselben auch nur immer sei oder seien, anzunehmen
und innezuhaben, und dieselben mittelst Verleihung, Ver¬
handlung, Verkaufes, oder sonstiger Verfügung, zu über¬
tragen: Mit Vorbehalt,  Daß der Jahreswerth be- Vorbehalt,
sagten liegenden und persönlichen Eigenthumes, zu keiner¬
lei Zeit Zwei Tausend Thaler übersteigen soll.

Abschnitt  3 . Daß behufs der Geschäftsangelegen- Eeschaftsan-
heiten- Verwaltung besagter Akademie die nachstehenden selcgcnycitm
Regeln hierdurch festgesetzt sind. Verwaltung.

Artikel I.

Die, behufs der Zwecke besagter Akademie, angekaufte
und eingefriedigte Grundlotte, und das für jene Anstalt
darauf errichtete Gebäude, sowie die sonstigen, in irgend
einer Weise dazu gehörenden, Capitalstockstheile, sollen inAnrhctle.
Antheile von )e Fünf Thalern abgeschieden, und die An¬
zahl der Antheile, sobald die Kosten des Gebäudes ermit¬
telt worden, durch die Trusties festgesetzt werden.

Artikeln.

Eine jährliche Versammlung soll von den Stockhaltern Jährliche
auf den dritten Montag im April eines jeden Jahres ge- Dersamml'g.
halten werden, zu welcher Zeit sie, mittelst Stimmzetteln,
Dreizehn Trusties erwählen sollen, um den Interessen undA"s'cs.
Angelegenheiten des Seminares vorzustehen, und die so '
erwählten Trusties, sollen Einen aus ihrer Mitte wählen,
welcher als ihr Präsident agiren, ingleichen Einen aus Beamten,
ihrer Mitte, welcher die Pflichten eines Secretäres und
Schatzmeisters übernehmen soll, und die nachstehends be¬
nannten Personen, nämlich: RobertP. Du Bois, Alfred Namen der
Hamilton, John N. C. Grier, John M. Dickey, Charles Truftics bis
Wilson, James Kelton, Washington Roff, William D.
Eves, Michael Montgomery, Samuel King, John Carlile, ^'
John Hutchinson, Mark A. Hudgson, und John W. Cun-
ningham, sollen, bis zur nächsten jährlichen Wahl, die
Trusties des Seminares sein, nichtsdestoweniger aber soll
das Trustie's - Amt durch keinerlei andere Ursache, als
durch Tod, Wegzug, oder Austritt, erledigt werden, bis
die Stelle mittelst einer gehörigen Wahl wieder ausgefüllt
worden.
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Artikel III.

Fünf Trusties sollen hinreichend sein, für die Verrich-
Lusrum. tung der laufenden und gewöhnlichen Geschäfte der Anstalt

ein Quorum auszumachen , allen Trusties aber soll die ^
Trusties— Pflicht obliegen , das Seminar zu besuchen, und dessen
Seminar zu Angelegenheiten und Leitung unter ihre Aufsicht und An-
besticht!,. ordnung zu nehmen , und die in demselben zu lehrenden >

Zöglinge , behufs Ermittelung der von denselben in ihren
, Studien gemachten Fortschritte und ihres Wachsthumes

in Kenntnissen , wenigstens Einmal in jeden Sechs Mona¬
ten , und auf ihre eigene Vertagung so oft als sie schick¬
lich erachten mögen , einer Prüfung zu unterwerfen.

Artikel IV.

Die Trusties sollen eine schickliche Person als Principal
. des classischen Departements des Seminares ernennen , dem

tem ^ Nie Pfliast obliegen soll, den Lehrer , und die Unterrichts¬
methode , sowie die ganze Geschäftsordnung in besagtem
DeparteMente , seiner beständigen Aufsicht zu unterwer - l
fen , damit dasselbe auf die Achtung gebietendste und er - ,
sprießlichste Weise möge geführt werden . Die Verwaltung ^
des , die " Vorbereitungs - (Uriinsrv ) oder Englische Schu¬
le, " genannten Departementes , soll unter der Obhut und

Trustics—wo Leitung von Fünf der nächst dazu wohnhaften Trusties
sich zu «er- stehen , und alle in Zukunft statthabenden Versammlun-
fammeln. (^ u der Stockhalter und Trusties sollen in der Akademie ,

gehalten werden.

Artikel V.

Die Trusties und Stockhalter sollen volle Gewalt haben,
Rebengesctze. behufs gehöriger Leitung ihres eigenen Körpers , ingleichen !

für die Lehrer und Schüler in jedweder Schule , irgend
einige Verordnungen und Nebengesetze zu verfügen , äbzu-

Vorbehslt . ändern , oder zu verbessern : Mit Vorbehalt,  Daß /
besagte Verordnungen und Nebengesetze , der Constitution l
und den Gesetzen der Vereinigten Staaten , der Constitu¬
tion und den Gesetzen des Staates Pennsylvanien , und
der Constitution , durch welche die besagte Akademie ange¬
ordnet und geleitet wird , nicht widerstreiten sollen : Und

2  dem ferneren Vorbehalte,  Daß keine der
' ^ besagten Verordnungen und Nebengesetze , auf eine Veräu¬

ßerung der znr Corporation oder Akademie gehörendes
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Ländereien , Grundstücke , oder anderweitigen Capitalstock ' s Grundstücke
oder Eigenthumes , oder auf Auflösung der Corporation vcr-
selbst, außer unter Beistimmung Zweier Drittheile von
deren Mitgliedern , sich erstrecken soll.

Artikel Vt.

Alle besagter Akademie gehörenden Gelder , sowie die Gelder — wie
späterhin zu deren Gunsten etwa zu unterschreibenden oder Z- verwenden,
zu vermachenden , oder in irgend einer Weise derselben
angehörenden Fonds , sollen von den Trusties vorerst be¬
hufs Vollendung des Gebäudes und von dessen Zubehö-
rungen , sowie behufs gehöriger Unterhaltung des - nkd
derselben , und alsdann zur Kostenbestreitung der Verwal¬
tung und Unterstützung des Seminars , verwendet werden«

Artikel  VII.

Certificäte von Antheilen an dem Capitalstock dieser Anthcilcn-
Akademie sollen durch die Trusties an die Stockhalter aus - C-rtificatc.
gegeben werden , und die Antheilenzahl , zu deren Besitz
jedweder Stockhälter berechtigt sein mag , ausweisen , wcl-
che Certificäte durch den Präsidenten und den Secretär der '
Board unterzeichnet sein sollen , und von den Stockhaltern
oder ihren Repräsentanten , an Andere überschrieben wer¬
den mögen , welche Ueberschreibungen in einem zu dem Utberfthrcil--
Ende zu besorgenden Buche geschehen , und im Beisein des bar- Buch zu
Secretärs statthaben solle» , und solche Nssignies sollen zu bei°rgc„ .
allen , ursprünglichen Mitgliedern verliehenen Rechten
und Privilegien , befugt , und allen denselben auferlegten
Pflichten unterworfn sein.

Artikel  VIII.

Kein Stockhalter soll zu mehr als Einer Stimme bercch - Stmmp.
tigt sein.

William Hopkins>
Sprecher des Hauses des Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt — Den sieben und zwanzigsten März , im
Jahre des Herrn , achtzehn hundert und neun und drei -'
flig.

David R . Porter.
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wo . 95.

Eine Akte,

Behufs Jncorporirung des Präsidenren und der Verwalter,

der " Bloody Run Turnpeikstraßen -Compagnie, " und

für sonstige Zwecke.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat

und das 'Zaus der Repräsentanten der Republik Penn --

sylvanien , in General Asiembly versammelt , und es

wird durch die Autorität derselben hierdurch zum

Gesetz gemacht , Daß James Piper , Thomas King,

Lom'siicners. Christian Suider , Samuel H . Smith , Alerander W . Kin¬

ney , David Cowen , und Henry Fluck , von dem Caunty

Bedford , zu Commissioners ernannt sein sollen , und es

hierdurch werden , um die unterschiedlichen nachstehends

hierin erwähnten Dinge zu verrichten und zu vollbringen;

sie sollen nämlich , an oder vor dem ersten Tage im näch¬

sten September , zwei Bücher besorgen , und in jedwedem

Unterschrci- derselben eintragen wie folgt : — Wir , deren Namen hier-

bunzs-Form. zu unterschrieben sind, versprechen , an den Präsidenten

und die Verwalter der " Bloody Run Turnpeikstraßen-

Compagnie, " für jeden unsern bezüglichen Namen ge-

genübergesetzten Stockantheil , die Summe von Arms und

Zwanzig Thalern , nach solcher Art und Weise , m solchen

Verhältnißbeträgen , und zu solchen Zeiten , als der Präsi¬

dent und die Verwalter besagter Compagnie , in Gemäß-

heit einer General - Assembly -Akte dieser Republik , beti¬

telt : " Eine Akte , behufs Jncorporirung des Präsidenten

und der Verwalter der Bloody Run Turnpeikstraßen-

Compagnie , und für sonstige Zwecke, " bestimmen werden,

zu bezahlen . Urkundlich dessen unsere Unterschriften , den
Tag im , Jahr unsers Herrn,

ein tausend acht hundert und dreißig ; und sie sollen

darauf in Zwei oder mehr in dem Caunty Bedford her¬

ausgegebenen öffentlichen Blättern , wenigstens Zwanzig

Nachricht. Tage lang , Nachricht von der Zelt und den Orten er¬

theilen , wann und wo die besagten Bücher zur Annahme

von Untersthreibungen für den Stock der besagten Lom-
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pagnie eröffnet werdensollen , zu welcher Zeit u . an welchen 2v «r unter.
Orten einer der besagten Commissioners aufwarten , und schreib- mag.
allen lusttragenden Personen von gesetzmäßigem Alter er-
erlauben und gestatten soll, in ihren eigenen Namen,
oder in dem oder den Namen irgend einiger andern,
sie hierzu gehörig antorisirenden , Person oder Personen,
für irgend einige Stockantheilenzahl , in besagten Büchern
zu unterschreiben , und die besagten Bücher sollen , wenig¬
stens Sechs Stunden an jedem gerichtlichen Tage , wäh¬
rend des Zeitraumes von Sechs Tagen , oder bis in den Gesammtan.
besagten Büchern Zwölf Hundert Antheile unterschrieben thcilcnzahl.
worden , zu den vorbesagten Zwecken respective offen erhal¬
ten werden ; und falls bei Ablauf der besagten Sechs
Tage , nicht die besagte Anzahl von ZwölfHundert Anthei¬
len in den vorbesagten Büchern sollte unterschrieben sein,
so mögen die Commissioners , respective , von Zeit zu Zeit Lom'sswners
sich vertagen , und die besagten Bücher von Ort zu Ort möge» sich
übertragen , bis die Gesammtzahl der Antheile unterschrie - vertagen,
ben worden , von welcher Vertagung und Uebertragung die
vorbesagten Commissioners solch' öffentliche Nachricht , als
der gelegentliche Fall erheischen mag , ertheilen sollen;
und sobald die Gesammtzahl der unterschriebenen Anthei¬
le Zwölf Hundert betragen wird , sollen dieselben geschlos¬
sen sein : Mit jedesmaligem  Vvrbehalte,Borbehalt.
Daß jede , in ihrem eigenen oder irgend einem andern Na¬
men in besagten Büchern unterschreiben wollende Person,
an den aufwartenden Commissioner oder Commissioners,
für jeden zu unterschreibenden Antheil , zuvor die Summe
von Einem Thaler bezahle , woraus solche beiläufig er¬
wachsenden Auflagen und Ausgaben , als behufs solcher Anen Thal«»
Unterschreibungsannahme nöthig sein mögen , bestricken zu bezahlen,
werden sollen , und der Ueberrest soll an den Schatzmeister
der Corporation , sobald als dieselbe organisirt , und die
Beamten wie nachstehends hierin verfügt , erwählt wor¬
den , übergezählt werden.

Abschnitts  Sobald als Zwanzig oder mehr Per - Wann Frei.
sonen Ein Hundert Antheile des besagten Stock ' s unter- briefausgege-
schrieben haken , so mögen , oder wann die Gesammtzahl bm wcrdm
der vorbesagten Antheile unterschrieben ist, so sollen die mag.
besagten Commissioners respective , die Namen der Unter¬
schreiber , sowie die von jedwedem derselben unterschriebene
Antheilenzahl , unter ihren Unterschriften und Siegeln dem
Gouverneur dieser Republik bezeugen , worauf es für den
Gouverneur gesetzmäßig sein soll und mag , mittelst unter sei¬
ner Unterschrift und dem Staatssiegel ausgestellter Patent-
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briefe , die Unterschreiber , und falls die Unterschreibung
zur Zeit nicht vollzählig sein sollte , alsdann auch Diejeni¬
gen , welche bis zur vorbesagten Anzahl späterhin unter¬
schreiben werden , in eine , der That und dem Gesetze nach,
politische und juristische Gemeinschaft , unter dem Namen,
Styl und Titel : " Der Präsident und die Verwalter der

^ ' Bloody Run Turnpeikstraßen -Compagnie, " zu errichten
und zu erheben , und unter dem besagten Namen sollen die
besagten Unterschreibet beständige Rechtsfolge , und alle ei¬
ner Corporation beiläufig gehörenden Privilegien und Ge¬
setzesbefugnisse haben , und sollen fähig sein , den Capitalstock,
und dessen Zuwachs und Nutzungen , anzunehMN und inne-

Privilegien zuhaben , und denselben mittelst neuer Unterschreibungen,
und Acrt-ind- nach solcher Art und Form , als sie angemessen erachten
Ilchkcitcn. werden , von Zeit zu Zeit zu vermehren , falls solche Vermeh¬

rung zur Erfüllung der dieser Akte zu Grunde liegenden
Absicht nöthig befunden wird , und für sich, ihre Rechtsfol-
ger und Assignies , alle solche Ländereien , Grundstücke und
andere Rechtsbesitzthümer , Erbübertragungsgüter und
sonstige Rechte , und liegendes und persönliches Eigenthum,
als im Verfolg ihrer Werke für sie nöthig sein werden oder
wird , anzukaufen , anzunehmen und innezuhaben , und die¬
selben oder dasselbe als Freieigenthum , oder für irgend
ein geringeres Eigenthum , zu verkaufen , zu übertragen
und zu übermachen , sowie gerichtlich zu belangen und ge¬
richtlich belangt zu werden , ingleichen überhaupt alle und
jede sonstige Angelegenheit und Sache , zu deren Vornah¬
me eine Corporation oder eine politische Gemeinschaft ge¬
setzliche Befugniß haben mag , vorzunehmen.

TomkEi «' Abschnitt  8 . Die vorbesagten Commissioners sollen,
Lrganisirungsobald es nach Besiegelung und Erlangung der besagten

Patentbriefc angemessener Weise geschehen mag , in Zwei
oder mehr in dem Caunty Bedford herausgegebenen Blät¬
tern , Nachricht von einer von ihnen anzuberaumenden
Zeit — nicht weniger als Zwanzig Tage von Bekanntma¬
chung der ersten Nachricht an — und einem Orte ertheilen,
zu welcher Zeit und an welchem Orte die besagten Unter¬
schreiber zur Organisirung der besagten Corporation schrei¬
ten sollen , und sollen durch eine Stimmenmehrheit der
Unterschreiber , mittelst in Person , oder durch gehörig au-
torisirten Bevollmächtigten , abzugebender Stimmzetteln,

Nachricht Einen Präsidenten , Sieben Verwalter , EinenSchatzmeister,
Acamtcu. und solch' andere Beamten erwählen , als nöthig sein werden,

um die Geschäfte besagter Compagnie bis zum ersten Mon¬
tage im nächsten November , und bis solch' andere Beam-
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ten erwählt worden, zu führen, und sollen und mögen sol¬che, mit der Constitution und den Gesetzen der Vereinigten
Staaten, und dieser Republik, nicht unvereinbare, Nebeü-
gesetze, Verordnungen und Regulirungen, als behufs gehöri¬
ger Anordnung der Geschäftsangelegenheiten besagter Com¬
pagnie erforderlich sein werden, verfügen: Äti t 1e- Vorbehalt,desmaligxm Vorh  eha l t e. Daß keine Person, zu
welcher Antheilenzahl sie auch immer berechtigt sein mag, Stmuncn-
bei irgend einer Wahl, oder bei Entscheidung irgend einer Verhältniß,bei solcher Versammlung entstehenden Frage, mehr als
Zwölf Stimmen haben soll, und daß jedwede Person, für
jeden unter jener Anzahl von ihr innegehabten Antheil, zu
Einer Stimme berechtigt sein soll.

Abschnitt  4 . Die besagte Compagnie soll, auf den
ersten Montag im Oktober eines jeden Jahres, an solchem Versamm-Orte, als ihre Nebengesetze bestimmen werden, zu dem langen.
Zwecke sich versammeln, um solch' andere Beamten, wie Beamten zuvorbesagt, für das darauffolgende Jahr , nach vorbesagter erwählen.
Art und Weise, zu erwählen, und zu solch' andern Zeiten,als sie durch die Verwalter, nach solcher Art und Form,
als ihre Nebengesetze vorschreiben mögen, vorgeladen wird,
bei welchen jährlichen oder besondern Versammlungen, sie
volle Gewalt und Autorität haben soll, mittelst Stimmen¬
mehrheit, nach vorbesagter Art und Weise, alle solche, wie
vorbesagt verfügten, Nebengesetze, Regeln, Verordnungen Rcbengefttzc.
und Regulirungen, zu verfügen, abzuändern, oder zu wi¬derrufen, und überhaupt irgend einen sonstigen Corpo-
rations- Act zu verrichten und zu vollbringen.

Abschnitts.  Der Präsident und die Verwalter, Tcrtificate.
welche wie vorbesagt zuerst zu erwählen sind, sollen für
alle Antheile des besagten Stock's der besagten Compag¬
nie, schriftliche oder gedruckte Certificate besorgen, und
sollen Ein solches Certificat, von dem Präsidenten unter¬zeichnet, und von dem Schatzmeister mitunterzeichnet, und
mit dem Gemeinschaftssiegel der besagten Corporation be¬
siegelt, an eine jede Person, für jeden von derselben unter¬
schriebenen und innegehabten Antheil, überliefern, welches zreb-rttagbarCertificat nach deren Belieben, in Person oder durch Be¬
vollmächtigten, im Beisein des Präsidenten oder des
Schatzmeisters, übertragbar, jedoch allen darauf schuldi¬
gen, und schuldig werdenden, Zahlungen unterworfen
sein soll, und der irgend ein Certificat besitzende As-
siguie soll, unter der Bedingung, daß er zuvor die Ue- Zo führendes
berschreibung in einem zu dem Ende zu führenden Buche

37
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der Compagnie eintragen lassen, ein Mitglied besagter
Corporation, und für jedes von ihm innegehabte Cerrifi-
cat zu Einem Antheile des Capital-Stock's, sowie sämmt¬
licher Besitzthümer und Nutzungen der Compagnie, inglei-
chen zum Stimmen, wie vorbesagt, bei deren Versamm¬
lungen, berechtigt sein.

<- ... g . Abschnitt  K. Wenn, nachdem in Zwei der in dem
Fri,!z«hl'gs. Eaunty Bedford herausgegebenen öffentlichen Zeitungen,
Mrabsäu. von der für Entrichtung irgend einer Verhältniß - oder
münz. Fristzahlung des besagten Capital- Stock's, behufs der

Werkbetreibung, anberaumten Zeit und dem Orte, Dreißig
Tage Nachricht ertheilt worden, irgend ein Stockhalter es
verabsäumen sollte, irgend eine solche Verhältniß- oder
Fristzahlung während des Zeitraumes von Dreißig Tagen
nach der so anberaumtenZeit, an dem bezeichneten Orte zu
leisten, so soll jeder solche Stockhalter, oder dessen Assigme,
in Zusatz zu den so eingeforderten Fristzahlungen, nach
Maßgabe von Zwei Prozent per Monat für Verzug solcher
Zahlung entrichten; und wenn dieselbe, und die besagte
Zusatz- Geldbuße, während solchen Zeitraumes, daß die
aufgelaufenen Geldbußen den als Theil und auf Abschlag /
solcher Antheile zuvor gezahlten Summen gleich werden, s.

Anthctt- mS- ungezählt bleibt, so soll dieselbe zu Gunsten besagter Com- i
gen als rer. pagnie verwirkt sein, und mag und soll an irgend einige
wirkt erklärt kauflustige Person , für solchen Preis , als für dieselbe er-
werden. langt werden kann, veräußert werden.

-Verwalter. Abschnitt  7 . Der besagte Präsident und die Der-
Vcrsamm. Walter sollen, zu solchen Zeiten und an solchen Orten , als
lung. ihre Nebengesetze verfügen werden , sich versammeln , und

wenn sie sich versammelt haben, so sollen Fünf Mitglieder
Quorum. ein Quorum bilden, welche, in Abwesenheit des Präsiden¬

ten, einen Vorsitzer erwählen mögen, und sollen ein Pro-
Protocoll. tocoll von allen ibren Geschäftsverrichtungen führen , und

dasselbe in einem Buche genau eintragen, und wenn ein
Quorum gebildet ist, so sollen sie volle Gewalt und Auto-

Dtrmefftr u. rität haben , alle solche Vermesset , Ingenieure , Oberaufse - ,
Ingenieure, her, und andere Künstler und Beamten , als sie zur Be- ,

treibung der von ihnen beabsichtigten Werke nöthig erach- l
ten werden, anzustellen, und ihre Gehalte und Löhnungen
festzusetzen, sowie die Zeiten, wann, die Art und Weise,
wie, und die Verhältnißbeträge, nach welchen die Stock¬
halter die auf ihre bezüglichen Antheile schuldigen Gelder,
behufs der Werkbetreibung, entrichten sollen, zu bestimmen,
ingleichen für, behufs Bezahlung der Gehalte oder Loh-
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Zungen von ihnen angestellter Personen , und im Verfolg Anwesiunzkn
ihres Werkes ausgeführter Arbeit und gelieferter Bau - Sch »t>-
materialien , nöthige Gelder , auf den Schatzmeister An-
Weisungen auszustellen , welche Anweisungen in ihr Pro-
tocollbuch eingetragen , und von dein Präsidenten , oder in unter,
dessen Abwesenheit , von einer Mehrheit der Board , unter - zcichn-t. "
zeichnet , und von ihrem Secretär mitunterzeichnet werden
sollen , und überhaupt alle solche andere Verrichtungen,
Angelegenheiten und Dinge , zu deren Vornahme sie kraft
dieser Akte , und der Nebeugcsetze , Regeln , Verordnungen,
und Regulirsngen der Compagnie , befugt sein werden,
vorzunehmen.

Abschnitt  8 . Es soll für den besagten Präsidenten
und die Verwalter gesetzmäßig sein , eine Vierzig Fuß breite I ^ aden-
Straße auslegen , und wenigstens Sechzebn Fuß davon
zu einer Kunststraße , mit einer Grundsckichte von Holz , Tauuwreri «.
Steinest , Kies , oder ânderer harten gehörig zufammenver-
dichteten Substanz , und von hinlänglicher Tiefe , um der¬
selben ein dauerhaftes Fundament zu sichern , herstellen zu
lassen , und die besagte Straße soll mit Kies , oder zerstoße¬
nen Steinen , oder anderer kleinen barten Substanz , und
zwar nach solcher Art und Weise überdeckt werden , daß
eine feste , und so genau als die Materialien es gestatten
werden , eine ebene , durch eine allmählige Bogenwölbung
nach der Mitte hin sich erhebende , und in ihrem Fortgange
so möglichst gleiche , Oberfläche gesichert werde , daß dieselbe
an kernen » Platze höher steige , oder tiefer sich senke, als Steig ««,
einen viergradigen Winkel mit einer wagerechten Linie
bilden wird , und sie sollen dieselbe für alle Folgezeit , von
der Stadt Bloodp Run an , von dort über die Loysburg,
Woodbury , und Maria Eisenwerke , nach einem Punkte
an oder nahe bei dem Wirthshause von William Leamers,
an der von Hollidaysburg nach Bedford führenden Turn-
peikstraße , in gehörigem und vollkommenem Stande unter-
und erhalten.

Abschnrtt  9 . Es soll zu Gunsten und für den be- Autorität
sagten Präsidenten und die Verwalter gesetzmäßig sei»», Ländern««
durch und mit ihren Oberaufsehern , Ingenieuren , Künst - betreten,
lern , Werkleuten , und sonstigen Arbeitern , mit ihren Werk¬
zeugen und Instrumenten , Karre »», Lastwagen , Wägen , und
andern Fuhrwerken , und Zug - oder Lastthieren , die Län-
dereien , in , über , an , und nahe bei welchen die Route und
Bahn der besagten beabsichtigten Straße laufen wird , un¬
ter der Bedingung zu betreten , daß sie den Eignern der-
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selben , oder deren Repräsentanten , von ihrer Absicht zu¬

vor Nachricht ertheilen , und denselben möglichstwenigen

Schaden zufügen , sowie irgend einige Durchbrüche , welche

sie an den Einfriedigungen derselben machen mögen , wie-

Scharcneriatzher ausbessern , ingleichen für irgend einige , von irgend ei¬

nigen darauf hergerichteten Aübauungen , zu erleidende >

Verluste sowohl , als für den Werth der Materialien , mit - s

telst nach der hierin vorgeschriebenen Weise zu veranstal - s

tender Abschätzungen , oder auf billige Uebereinkunft , falls sie

-Lcschätzuiigs. einig werden können , Ersatz leisten ; wenn sie aber keine

-Dcrfahru'gs- Uebereinkunft treffen können, alsdann auf eine durch Eid

weift. oder feierliche Bekräftigung zu veranstaltende Abschätzung-

durch Drei zu erwählende , unbetheiligte und achtbare

GrundeigeNthümer , deren Zuerkennungsbescheid , oder der

Zuerkennungsbescheid irgend einiger Zwei von welchen,

bindende Kraft haben soll , und falls entweder der besagte

Präsident und die Verwalter - oder die besagten Eigenthü¬

mer , auf gehörige Anzeige , es verabsäumen oder sich wei¬

gern sollten , in der zu treffenden Wahl sich zu vereinigen , so

soll und mag es alsdann für irgend einen , auf keiner der bei- 1

den Seiten betheiligten , Friedensrichter des Caunty , in l

welchem der besagte Schaden erlitten werden mag , gesetzmä - /

ßig sein , die besagten Grundeigenthümer zu ernennen , und 5

Schadenersatzauf Anbietung des so wie vorbesagt beschützten Werthes , I

ÄniMtung. soll und mag es für den besagten Präsidenten und die

Verwalter , oder für irgend einige , kraft oder unter ih¬

ren Anweisungen agirende Person oder Personen , gesetz¬

mäßig sein , irgend einige , behufs Herrichtung oder Aus¬

besserung der besagten Straße alsdann am bequemsten

gelegene , Steine , Kies , Sand , oder Erde , auszugraben,

sn Besitz zu nehmen , und wegzuführen : Mit Vorbe-

V - rbthatt . halt,  Daß kein Theil dieser Akte besagte Compagnie

Coinp. zuerstautorisiren soll , irgend einiges Eigenthum in Besitz zu

Zahlung für nehmen , es sei denn daß dem Inhaber desselben zuvor

Eigenthum Zahlung dafür geleistet , oder für solche Zahlung ange-

zu leisten, messene Bürgschaft gestellt worden.

Wann Gou. Abschnitt 10 . Sobald als der besagte Präsident , >

rerneur Be - die Verwalter und die Compagnie , die besagte Straße von' 5

sichtigerzu Bloody Run nach William Leamers ' Wirthshaufe vollen - '

ernennen, det haben , sollen sie dem Gouverneur dieser Republik

Nachricht davon ertheilen , welcher darauf sosort Drei un¬

betheiligte Personen ernennen und anstellen soll, um die¬

selbe zu besichtigen , und schriftlichen Bericht an ihn zu er¬

statten , ob die besagte Straße so weit auf eine meisterinäßi-

ge und kunstgerechte , der wahren , dieser Akte zu Grunde
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liegenden Absicht und Bedeutung , entsprechende Att nM
Weise ausgeführt »st, und wenn deren Bericht in jedwe¬
dem dieser beiden Falle bejahend lautet , so soll alsdann
der Gouverneur , mittelst unter seiner Unterschrift und de« MvollmL-h-

kleinern Siegel dieser Republik ausgestellten Vollmachts -Pw »' -;, Zoll

briefes , dem besagten Präsidenten - den Verwaltern , nnk^
der Compagnie , erlauben und gestatten , auf und queerüber
die besagte Straße so viele Thore und Schlagbäume zu
errichten und aufzustellen , als nöthig und hinreichend sein
werden , um von allen , mit Pferden , Rindvieh , Karren
und Fuhrwerken , auf derselben passirendeu Personen , die
besagter Compagnie nachstehcnds hierin bewilligten Zolle

und Auslagen einzucollectiren.
Abschnitt  11 . Wann die besagte Compagnie nachJolleinmh-

porbesagter Art und Weise mit einem Vollmachtsbriefe »>" .

versehen ist , so soll und »nag es für sie gesetzmäßig sein,
solche und so viele Zoüeinnehmcr anzustellen , als sie schick¬
lich erachten wird , um von und durch alle und jede , die

besagte Straße gebrauchende , Person und Personen , die
nachstehcnds hierin erwähnten Zölle und Auflagen einzucol¬
lectiren und einzunehmen , und irgend eine Person , welche
irgend einige Pferde , Rindvieh , Schweine , Schafe , Kutsche,
Halbkntsche , Sulkey , Stuhlwagen , Chaise , Phaeton , Kar¬
ren , Lastwagen , Schleife , Personen - oder Lastschlitten , oder

irgend ein sonstiges Last - oder Vergnügungsfuhrwerk , reitet,
führt oder treibt , oder darin fährt , vom Passiren durch die

besagten Schlagbäume abzuhalten , bis sie dieselben respec-
tjve entrichtet hat , das heißt : Für jede Fünf Meilen in der

Länge der besagten , wie vorbesagt vollendeten und mit eine«
Vollmachtsbriefe beliehenen Straße , die folgenden Summen
Geldes , und so im Verhältniß für irgend eine geringere Ent¬

fernung , oder für irgend eine größere oder kleinere Anzahl
Schafe , Schweine , od . Rjndviehs,nämlich : Für jede Zwan - Me.
zig Stück Schweine,Sechs Cents ; für jede Zwanzig Stück

Schafe , Sechs Cents ; für jede Zwanzig Stück Rindviehs,
Zwölf Cents ; für jedes Pferd u . seinen Reiter , oder Hand¬
pferd , Drei Cents ; für jeden Sulkey , Stuhlwagen , oder
Chaise , mitEinem Pferde , und Zwei Rädern , Sechs Cents;
und mit Zwei Pferden , Neun Cents ; für jeden Vergnü¬
gungswagen , Kutsche , Phaeton , oder Dearborn , mit Eine«
Pferde , und Vier Rädern , Neun Cents ; für jede Kutsche,
Vergnügungswagen , Phaeton , oder Chaise , mit Zwei
Pferden , und Vier Rädern , Zwölf Cents ; für jedwedes der
letzterwähnten Fuhrwerke , mit Vier Pferden , Zwanzig
Cents ; für jedes andere Vergnügungsfuhrwerk , unter
was für einem Namen dasselbe auch nur immer gehen
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mag , die gleichen Summen , nach der Anzahl von dessen
Rädern und der demselben vorgespannten Pferde ; für
jeden Postwagen , mit zwei Pferden , Zwölf Cents ; und
für jeden solchen Wagen , mit Vier Pferden,Zwanzig Cents;
für jeden Personenschlitten , für jedwedes demselben vor¬
gespannte Pferd , Drei Cents ; und für jeden Lastschlit¬
ten , für jedwedes demselben vorgespannte Pferd , Zwei
Cents ; für jeden Karren oder Wagen , dessen Räder nicht
über Vier Zoll in der Breite betragen , für jedwedes dem¬
selben vorgespannte Pferd , Sechs und einen Viertel
Cent ; und für jeden Karren oder Wagen , besten Räder
über Vier , und nicht über Sieben Zoll breit sind , für jed¬
wedes demselben vorgespannte Pferd , Vier Cents ; für
jeden Karren oder Wagen , dessen Raderbreite über Sie¬
ben , und nicht über Zehn Zoll beträgt , und wenn Sieben
Zoll betragend , mehr als Zehn Zoll rollt , für jedwedes
demselben vorgespannte Pferd , Drei Cents ; für jeden
Karren oder Wagen , dessen Räder über Zehn , und nicht
über Zwölf Zoll breit sind , oder wenn Zehn Zoll breit,
mehr als Fünfzehn Zoll rollen , für jedwedes demselben
vorgespannte Pferd , Zwei Cents ; für jeden Karren oder
Wagen , dessen Räder über Zwölf Zoll breit sind , für jed¬
wedes demselben vorgespannte Pferd , Zwei Cents . —

Geldbuße für Und wenn irgend einige Person oder Personen,der besagten
Lctrugsrcr - Compagnie , oder irgend einem von deren Beamten , Angabe
suche. macht oder machen , daß sie längs besagter Straße eine

kürzere Strecke passirt ist oder sind , als sie darauf wirklich
passirt ist oder sind , in der Absicht , besagte Compagnie um
ihren Zoll , oder irgend einen Theil desselben , zu betrügen,
so soll solche Person od. sollen solche Personen , für jede sol¬
che Gesetzesübertretung , die Summe von Fünf Thalern zu
der besagten Compagnie Nutzen verwirken und entrich¬
ten . Und wenn irgend ein Zolleinnehmer Zoll für eine

Geldbuße für weitere Entfernung verlangt und abnimmt , als die Person,
Erpressung von welcher solcher Zoll verlangt und abgenommen wor-
!Ä ^ cr den , längs befugter Turnpeikstraße passirt ist, oder von
lind irgend einiger Person oder irgend einigen Personen höhe-
' ' ren Zoll verlangt und abnimmt , als solcher Zolleinnehmer

kraft dieser Akte abzufordern und abzunehmen autorisirt
ist, so soll solcher Zolleinnehmer , für jede solche Gesetzes¬
übertretung , die Summe von Zehn Thalern verwirken

Verwirkung . und an die Wegmeister des Taunschip ' s , in welchem die
Verwirkung zugezogen wird , bezahlen , um behufs Ausbesse-

n" "" rung von Taunschipwegen verwendet zu werden , und
wenden. deren Entrichtung soll die besagte Compagnie verant¬

wortlich sein.
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Abschnitt 12 . Bei allen solchen Fuhrwerken,wie vor - Mit ochsen
besagt , welche mit Ochsen im Ganzen , oder theilweise mit bespannn
Pferden , und theilweise mit Zwei Ochsen , bespannt sind , Fuhrwerke,
sollen , bei Auflegung aller vorbesagten Zölle , Zwei Ochsen
als Einem Pferde gleich gerechnet werden ; und jeder
Maulesel soll gleich Einem Mrde beschützt werden,

Abbschnitt  13 . Falls die besagte Compagnie wäh - Straßcnuu -.
rend des Zeitraumes von Dreißig Tagen es verabsäumen t -rhaltungs.
sollte , die besagte Straße in gehörigem und vollkommenem Mrnachlässi.
Stande zu erhalten , und irgend einem Friedensrichter der §" " b-
Nachbarschaft nrnerhalb des Caunty , in welchem die Aus - Versal,ru 'gs.
besserung statthaben sollte , davon Anzeige gemacht wird,weift gegen
so soll solcher Friedensrichter , einen , an irgend einen Con - Compagnie,
ftabel zu richtenden , Befehl ergehen lassen , wodurch letzte¬
rem Beamten geboten wird , an Drei unbetheiligte Perso¬
nen eine Ladung ergehen zu lassen , zu einer gewissen , in
besagtem Befehle zu erwähnenden , Zeit , an dem Platze
auf besagter Straße,welcher ein Beschwerdegegenstand ge¬
worden , eine Zusammenkunft zu veranstalten ; von wel-
cherZusammenkunft dem Wärter des innerhalb des besagten
Caunty ' s nächst zu dem fraglichen Platze befindlichen Tho¬
res oder Schlagbaumes Nachricht zu ertheilen ist, und der
besagte Friedensrichter soll , zu solcher Zeit und an solchem
Platze , aufder besagtenPersonenEide oder feierliche Bekräf¬
tigungen , eine Untersuchung anstellen,ob die besagteStraße,
oder irgend ein Theil derselben , in solchem gehörigen
Stande und vollkommener Ordnung , wie vorbesagt , sich
befindet , und soll eine , mit seiner eigenen Unterschrift und
den Unterschriften einer Mehrheit der besagten Personen Unters«-,
bekleidete , Untersuchungsurkunde ausfertigen lassen ; und ^ " SSurkM.wenn die besagte Straße durch die besagte Untersuchung
in einem schadhaften und unvollkommenen , der wahren,
dieser Akte zu Grunde liegenden Absicht und Bedeutung
entgegengesetzten , Zustande befunden wird , so soll der be¬
sagte Friedensrichter eine Abschrift der besagten Untersu-
chungsurkunde an jedweden der Wärter der Schlagbäume
oder Thore , zwischen welchen solcher schadhafte Platz sich
befindet , bescheinigen und übersenden , und von der Zeit an
sollen die Zölle , deren Eincollectirung an solchen Schlag¬
bäumen oder Thoren hierdurch autorisirt ist, so lange auf¬
hören , abgefordert , entrichtet , oder eincollectirt zu werden,
bis der besagte schadhafte Theil öder Theile der besagten
Straße m gehörigen Stand und vollkommene Ord¬
nung , wie vorbesagt , wieder hergestellt worden ; und wenn
derselbe oder dieselben nicht vor der nächsten , für das Saun-
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ty , in welchem die Schadhaftigkeit sich erwiesen , zu halten¬

den allgemeinen Vierteljährlichen Sitzuugen -Court , in ge¬

hörigen Stand und vollkommeneOrdnungwiederherge¬
stellt ist, so soll der vorbesagte Friedensrichter eine Abschrift

dervorbesagten Untersuchungsnrkunde den Richtern dek be- ,

sagten Court bescheinigen und zusenden , und die besagten

Richter sollen darauf Proceß ergehen , u . den oder die Körper '

dervon besagter Compagnie mit der Obhut n . Peaüfsichti - ^

gung solches Theiles der besagten Straße , als schadhaft be-

sunden , beauftragten Person öder Personen , einbringen las¬

sen , » . sollen daraufwie in Fällen gesetzwidrig handelnder

Landstraßcuaufscher verfahren ; und wenn die von der be¬

sagten Compagnie wie vorbesagt angestellte Person oder

Personen , der durch die besagte Untersuchung zur Last

gelegten Gesetzesübertretung schuldig besunden wird oder
werden , so soll die besagte Court nach der Natur und dem

Strafbarkeitsgrade der Gesetzesübertretung Urtheil erken¬

nen , wie in dem Falle gesetzwidrig handelnder Landstraßen - .

aufseher nach Recht und Gerechtigkeit angemessen sein '

würde , und die so aufzuerlegendenGeldstrafen und Bußen,
sollen nach der nämlichen Art und Weise , wie Geldstrafen

wegen gesetzwidriger Handlungen bei dem besagten Ge - /

richtshofe üblicher Weise eingetrieben werden , einzutreiben »

sein , und sollen an die Landstraßenaufseher des Taun - I

schip' s , in welchem die Gesetzesübertretung verübt wor¬
den , behufs Verwendung zum Ausbessern der öffentlichen

Wege innerhalb solchen Taunschip ' s , einbezahlt werden.

Absicht,Abschnitt  14 . Wenn irgend einige Person oder

pagnic zu be- Personen , wer sie auch nur immer sein mag oder mögen,

trügen . welche irgend einen Sulkey , Stuhlwagen , oder Chaise,

Phaeton , Karrest , Wagen , Lastwagen , Personen -, oder
Lastschlitten , oder anderes Vergnügungs - oder Lastfuhr¬

werk , eignet oder eignen , darin fährt oder fahren , oder

denselben , die- oder dasselbe treibt oder treiben , oder irgend

einHengstpferd , Maulesel , Mähre oder Wallach , reitet oder

reiten , fuhrt oder führen , treibt oder treiben , oder irgend
einige Schweine , Schafe , oder anderes Vieh , treibt oder >

treiben , damit durch irgend einige Privatthore oder Schlag - 5

bäume , oder längs oder über irgend einige Privatthore '

oder Schlagbäume , oder längs oder über irgend einigen

Privat - Durchgangsweg , oder sonstigen Grund nahe bei,

oder stoßend an , irgend einen bereits ' errichteten , oder in

Gewäßheit dieser Akte noch zu errichtenden , Schlagbauw
oder Thor , in der Absicht passirt oder passiren , um dieCom-

pagnis zu betrügen , und der Zoll - oder Ausiagen -Zahlung
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für das Passiven durch irgend ein solches Thor oder
Schlagbaum , auszuweichen , oder wenn irgend einige Per¬
son oder Personen , in solcher Absicht , irgend ein Hengst¬
pferd , Maulesel , Mähre , oder Wallach , oder anderes
Vieh , von irgend einem Sulkey , Stuhlwagen , Chaise,
Phaeton , Karren , Wagen , Lastwagen , Personen - oder
Lastschlitten , oder anderem Last - oder Vergnügungsfuhr¬
werke , wegnimmt oder wegnehmen , oder wegnehmen läßt
oder lassen , oder irgend eines sonstigen betrügerischen
Mittels oder Anschlages in der Absicht sich bedient oder
bedienen , um die Zahlung irgend eines solchen Zolles oder
Auflage zu umgehen oder zu schmälern , so soll oder sollen Geldbuße,
alle und jede , in aller oder jeder , oder irgend einer der
besagten Weisen oder Arten , gesetzwidrig handelnde Per¬
son oder Personen , für jede solche Gesetzesübertretung
respective , an den Präsidenten , die Verwalter und die
Compagnie der Bloody Run Turnpeikstraße , irgend eine,
nicht über Zehn Thaler betragende Summe , verwirken und
bezahlen , welche , nebst Proccßkosten , vor irgend einem Frie - Wie cintreib.
densrichter , nach gleicher Art und Weise , und unterworfen,
den nämlichen Regeln und Regulationen , wie Schulden von
einem ähnlichen Belaufe auf dem Wege Rechtens einge¬
klagt und eingetrieben werden , einzuklagen und einzutrei¬
ben sein soll : Mi t j cd e s m a l ig em Vorbehalte,  Lorbchakü
Daß , wenn irgend einige Person oder Personen , unter
diesem Abschnitte dieser Akte gerichtlich belangt wird oder
werden , und die besagte Belangung auf Seiten der Kläger
nicht aufrecht erhalten wird , alsdann , in diesem Falle,
die wie vorbesagt gerichtlich belangte Person oder Per¬
sonen , die Summe von Zehn Thalern , als Entschädi¬
gung für , aus Aufhaltung und verdrießlicher Belangung
vor Gericht , entspringende Nachtheile , von der Compagnie
erhalten soll oder sollen , welche Geldbuße wie andere
Strafen unter dieser Akte , eingetrieben werden mag.

Absch nitt 15 . Der Präsident und die Verwalter der GmaÄÄech-
besagten Compagnie sollen über alle , von den besagten nungm zu
Commissioners , und von den Unterschreibern zu dem be- führen,
sagten Unternehmen , auf Rechnung der unterschiedlichen
Unterschreibungen , an sie eingegangenen Gelder , sowie
Über alle Geldbußen für deren Zahlungsverzug , ingleichen
über den Nutzungenbetrag auf die Antheile , welche wie
vorbesagt verwirkt werden mögen , und endlich über alle,
jm Verfolg ihres besagten Werkes von ihnen ausgegebe¬
nen Gelder , richtige und genaue Rechnungen führen,
und sollen , wenigstens Einmal alljährlich , solche Rechnun¬
gen einer allgemeinen Versammlung der Stockbalter vpr-

38
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legen , bis die besagte Straße vollständig ausgeführt ist-
und alle zur Bewerkstellignng dieses Zweckes erwachsen¬
den Kosten , Auflagen , und Ausgaben , liquidirt und aus-
gemittelt worden.

Anfangs- u. Abschnitt  16 . Wenn die besagte Compagnie nicht
Bolle,idungs -binjieir Drei Jahren nach Pafsirung dieser Akte zum Be-
i" t- treiben des besagten Werkes schreitet , oder dasselbe nicht

binnen Sechs Jahren darnach , auf eine , der wahren , die¬
ser Akte zu Grunde liegenden Absicht und Bedeutung , ent¬
sprechende Art und Weise , vollendet , so sollen alsdann,
oder in jedwedem dieser beiden Fälle , und jede hier¬
durch verliehenen Rechte , Befugnisse , Privilegien , und Ge¬
rechtsamen , an die Republik zurückfallen.

Abschnitt  17 . Daß Robert Falkner , und Stephen
Ccm'ssi-ners . Littlefield , von Warren Caunty , und Richard Renshaw,

Alvnzo I . Wilcor , und Eliphalet Coville , von M 'Kean

Warrm Caunty , oder irgend einige Drey derselben , zu Commissio¬
nachd. West- »ers ernannt sein sollen und es bierdurch werden , um die
Crick zu be- Routeanlage für eine Staatsstraße von Warren , in War-
flimmen. ren Caunty , nach der Mündung der West - Criek , in M ' ¬

Kean Caunty , über Williamsville , zu besichtigen und fest¬
zusetzen , und wann sie die für besagte Straße zu bestim¬
mende Route besichtigt und festgesetzt haben , so soll ihnen
die Pflicht obliegen , einen richtigen Abriß oder Plan besag¬
ter Straße anzufertigen , und die Linien derselben genau
darin zu bezeichnen , sowie den besagten Abriß oder Plan

Straßknrlan an den Recorder des Caunty M ' Kean zü überliefern , und
-wo urkund- die besagten Commissioners sollen für jeden , behufs besag-

tlch zu dexo. ter Rontcbestimmung nothwendiger Weise verwendeten
nircn. Tag , zu einem , von den Schatzmeistern der Cannties M '-
Com'sstcnerg Aean u . Warren , auf dieOrder der Commissioners der be-
nn )an . sagwn bezüglichen Cannties , in gleichen Verhältnißbeträ¬

gen , auszuzahlenden Tagesgehalte von Zwei Thalern , be¬
rechtigt sein , und sie sollen Autorität haben , die nöthigen
Gehülfen und Arbeiter anzustellen , und die dadurch er¬
wachsenden Ausgaben sollen von den besagten Cannties
bezahlt werden.

William Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt — Den  sieben und zwanzigsten März¬
achtzehn hundert und neun und dreißig.

David R . Porter.
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IVo. 96

Eine Akte

Pehufs weiterer Verbesserung einer Akte , die Pennsylvania,
und Ohio Canal -Compagnie incorporirend.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat
unddasHaus der Repräsentanten derXepublikpenn-
sgtlvanien , in General Assembly versammelt , und es
tvird durch die Autorität derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß die vollkommene und unbedingte Zustimmung
Zustimmung dieser Republik zu allen und jedweden der , dm Bcr-
in einer , den neun und zwanzigsten Tag im Januar , ein ^ buugm
tausend acht hundert und siebenund dreißig , passirten Ge - St »»tcsLl,io
setzgebungs Akte des Staates Ohio , einer Akte , behufs
weiterer Verbesserung einer Akte, die Pennsylvania und
Ohio Canal - Compagnie incorporirend , erwähnten und
enthaltenen Vorkehrungen , ertheilt sein soll und es
hierdurch ist, und daß die besagte Verbesserungs - Akte,
mit allen und jeden der durch dieselbe getroffenen Vor¬
kehrungen , Bedingungen , und Einschränkungen , hier¬
durch ebenso vollkommen und wirksam , als ob dieselbe Pa¬
ragraph für Paragraph , und Abschnitt für Abschnitt , wie-
Lerverfügt wäre , so weit als dieselbe auf diese Republik
Anwendung leidet , angenommen , ratificirt , und bestätigt,
und zu einem Gesetze dieser Republik gemacht ist.

Beglaubigte
Abschnitt  2 . Eine beglaubigte Copie besagter Ver - Copie, u. s,w.

besserungs -Akte des Staates Ohio soll dieser Akte beige¬
fügt , und nach der nämlichen Art und Weise , wie diese
Akte bekannt gemacht wird , zur öffentlichen Kenntniß ge¬
bracht werden ; und der Gouverneur dieser Republik soll
eine gehörig beurkundete Copie dieser Akte an den Gou¬
verneur von Ohio , für den Gebrauch jenes Staates , über¬
wachen lassen.
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Eine Akte , behufs weiterer Verbesserung einer Akte,
' die Pennsylvania und Ohio Canal -Compagnie incor-

porirend.

Abschnitt  I . Sei es verfügt durch die General-
Assembly des Staates Ohio , Daß die Directoren-
Board der Pennsylvania und Ohio Canal - Compagnie^
aus Neun Mitgliedern bestehen soll, von welchen Vier ein
Quorum für Geschäftsverrichtungen ausmachen sollen.

Abschn itt 2 . Daß es für irgend einen Unterschreibet
oder Stockhalter besagter Compagnie gesetzmäßig sein soll,
in den Büchern der Compagnie , irgend einen m seinem
oder ihrem Namen stehenden Stock , worauf Dreißig Tha¬
ler auf jedweden Antheil eingezahlt worden , nach der durch
die Nebcngesetze vorgeschriebenen Art und Weise , zu über¬
tragen , und daß die , solche Übertragung so annehmende
Person oder Personen , darnach ein Mitglied besagter Com¬
pagnie werden , und für die Leistung irgend einiger als¬
dann « « berichtigt bleibenden , oder späterhin erforderlichen
Fristzahlungen , allen Verbindlichkeiten eines ursprüngli¬
chen Unterschreibcrs unterworfen sein soll oder sollen.

Abschnitt  3 . Daß die Directoren - Board ermäch¬
tigt sein soll, irgend einen Stock , auf welchen Drei oder
mehr Fristzahlungen fällig geworden und « « berichtigt ge¬
blieben , als zu Gunsten der Compagnie verwirkt zu erklä¬
ren , unter der Bedingung , daß sie von ihrer Absicht , so zu
verjähren , wenigstens Dreißig Tage Anzeige mache , ent¬
weder an die Person , in deren Namen solcher Stock in den
Büchern der Compagnie stehen mag , oder durch Bekannt¬
machung solcher Absicht in einer oder mehren in dem
Orte , wo solcher Stockhalter wohnhaft ist , herausgegebe¬
nen oder in allgemeinem Umlaufe befindlichen Zeitungen,
und der so als verwirkt erklärte Stock soll von der Zeit an

Vorbehalt , besagter Compagnie verliehen sein : MitVorbehalt,
Daß solche Verwirkung nicht die Rechte oder Verbindlich¬
keiten irgend eines andern Stockhalters , außer allein des¬
jenigen , dessen Antheile so verwirkt worden , und in diesem
Falle blos zu dem als verwirkt erklärten Stockbctrage,
berühren sott.

William Medill,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Elijah Vance,
Sprecher des Senats.
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Staatssecretär's-Amtsstube,
Columbus, Ohio, Januar 4, 1838.

Ich bescheinige hierdurch, daß die vorstehende Akte und
Beschluß authentische, aus den ursprünglichen in diesem
Departemente dermalen urkundlich aufbewahrten Bills
genommene, Copien sind.

CarterB . Harlan,
Staatssecretär.

Williain Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

CharlesB . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmig  t—Diesen sieben und zwanzigsten März, imJahre des Herrn, achtzehn hundert und neun und dreißig»
David R. Porter»

Nc>. 97.

Eine Akte,

Den Gouverneur zum Unterschreiben für Stock zu den
Compagnien behufs Errichtung von Brücken über den
Susquehanna- Fluß, bei den Städten Danville und
Northumberland, autorisirend»

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat
und das Haus dcrXepräscntanten DerAepublikpenn-sylvanien, in General Assembly versammelt, und es Danvillr-rvird durch die Autorität derselben bierdurch zum Brücke;Gou.
Gesetz gemacht, Daß der Gouverneur dieser Republik
hierdurch antorisirt und angewiesen ist, für Zwei Hundert unt-rschr<i>
Antheile an dem Stock der Compagnie für Errichtung einer tc».
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Brücke über den Susguehanna -Fluß bei der Stadt Dan-

ville , zu dem Zwecke zu unterschreiben , um behufs Anschaf¬

fung der nöthigen Baumaterialien , sowie zur Bewerkstelli-

gung der für besagte Brücke erforderlichen Ausbesserungen,
verwendet zu werden.

Abschnitt  S . Daß der Gouverneur dieser Republik

hierdurch autorisirt und angewiesen ist, zu dem Stock der

land-Brückc, Northümberland Brücken -Compagnie , Zehn Tausend Tha-

-Gouvcrncu'r ler zu dem Zwecke zu unterschreiben , um behufs Anschaf-

ru >,ooo zu fang der zur Wiederäufbaunng der Brücke über den Nord-

untcrschrciben Zweig des Susquehanna -Flusses , bei der Stadt Northum-

berland , in dem Caunty Northümberland , nöthigen Mate¬

rialien , verwendet zu werden.

Austeile Abschnitt  3 , Die Lanal - Commisfloners sind hier-

rungskosten- durch angewiesen , eine Schätzung des Gesammtkostenbe-
Schatzung zuträges für eine dauerhafte und gediegene Ausbesserung

veranstalte», jedweder besagter Brücken veranstalten zu lassen , und der

Gesetzgebung , an oder vor dem fünfzehnten Tage im näch¬

sten Mai , Bericht darüber zu erstatten ; und der Gouver¬

neur ist hierdurch autorisirt,seine Warrant auf den Staats¬

schatzmeister für den Betrag der obigen Unterschreibungen

auszustellen , um aus irgend einigen , nicht anderweitig ver-
willigten , Schatzkammergeldern bezahlt zu werden.

Wm . Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt — Diesen siebenten Mai , im Jahre

des Herrn , achtzehn hundert und neun und dreißig.

David R . Porter.
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IVo. 98.

Eine Akte,
Behufs Erneuerung und Verbesserung einer , den vierzehn¬

ten Tag im April , ein tausend acht hundert und acht und
zwanzig , passirten Akte , betitelt : " Eine Akte , um die
Sandy und Beaver Canal -Compagnie , zum Ausdehnen
eines Canales in das Staatsgebiet von Pennsylvauien
zu autorisiren ."

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat
und das Haus der Repräsentanten LerRepuhlikpenn-
sylvanien , in General Affembly versammelt , und es
wird durch die Autorität derselben hierdurch zum
Gesetz gemacht , Daß sämmtliche Vorkehrungen der , den Gcwaltcn der
vierzehnten Tag im April , ein tausend acht hundert und Sandy und
acht und zwanzig , passirten Akte , betitelt : " Eine Akte , um Denver La-
die Sandy und Beaver Canal -Compagnie zum Ausdehnen nal -Comp. m
eines Canales in das Staatsgebiet von Pennsylvauien zu
autorisiren, " erneuert und in voller Kraft erhalten sein '
sollen , und es hierdurch werden , unterworfen den nach-
stehends hierin aufgeführten Einschränkungen und Ver¬
besserungen.

, Abschnitt  2 . Daß die besagte Canal - Compagnie Auslaß-
hierdurch autorisirt und ermächtigt ist, an dem Endpunkte Schleuß « an
des besagten Canales , und an , oder nahe bei der Mün-
düng der Kleinen Beaver -Criek , im Staate Pennsylvani - BcaverCriet.
en , eine Auslaß -Schleuße , oder Schleusten , in den Ohio-
Fluß herzustellen , und daß Soviel von der besagten , das
Ausdehnen des Sandy und Beaver Canales in das
Staatsgebiet von Pennsylvauien autorisirenden Akte , als Ausdehnung
der besagten Canal - Compagnie vorschreibt , von einem
Punkte , an oder nahe bei der Mündung der Kleinen Bea - ^ „
ver -Criek , das Thal des Ohio -Flusses hinauf , in die Nähe Trick - widcr-
der Mündung der Großen Beaver -Criek , den Canal fort - rufen,
zuführen , widerrufen sein soll und es hierdurch wird .—
MitVorbehalt,  Daß keine in dieser Akte enthaltene Vorbehalt.
Verfügung , dahm ausgelegt werden soll , daß der Staat
Pennsylvanien verhindert würde , von der Mündung der



304 Gesetze von Pennsylvanien

Gewalt,Geld
zu dorgen.

Wasser der
Großen Ma-
vcr-Criek be¬
treffend.

Zeit für Vol¬
lendung aus¬
gedehnt-

Großen Beaver-Criek aus, nach dem Endpunkte des Tan¬
dy und Bcaver Canales, an oder nahe bei der Mündung
der Kleinen Beavcr-Criek, einen Canal zu erbauen, oder
daß die Rechte dieses Staates auf die Wasserkraft an der
Mündung der Großen Beavcr-Criek dadurch berührt, oder
in irgend einer Weise geschmälert würden, und im Fall
der Erbauung des besagten Canales zwischen der Kleinen
Beavcr-Criek und der Großen Beaver-Criek, wie vorbe-
sagt, entweder durch die besagte Compagnie oder den Staat
Pennsylvanien, soll die Verbindung mit dem Staats -Ca-
nale unter Aufsicht eines von den Canal- Commissioners
zu ernennenden Agenten, und auf Kosten besagter Com¬
pagnie, bewerkstelligt werden.

Abschnitt  3 . Die Direkteren oder Verwalter der
besagten Compagnie sollen Gewalt und Autorität haben,
in deren Corporationsnamen, solche Summen Geldes,
als behufs Vollendung und gehöriger Unterhaltung des
besagten Canales nöthig sein mögen, von Individuen oder
juristischen Gemeinschaften zu borgen; und die Stock-An-
thcile in der besagten Compagnie sollen, wie der Stock an¬
derer durch die Gesetze dieser Republik incorpörirter Com¬
pagnien, in der besagten Compagnie Büchern, und durch
solche Agenten, als sie zu dem Ende ernennen mag, über¬
tragbar sein.

Abschnitt  4 . Die besagte Compagnie soll zu keiner
Zeit irgend einen Theil der Wasser der Großen Beaver-
Criek, für den Bedarf des Canales, oder zu sonstigen Zwe¬
cken, verwenden oder verwenden lassen, es sei denn daß
sie die Zustimmung des Staates Pennsylvanien zuvor er¬
langt und ausgewirkt habe.

Abschnitt  5 . Der besagten Compagnie sollen Zwan¬
zig Jähre von Passirung der, die besagte Compganie incor-
porirenden, Akte an, irgend einer in besagter Akte ge¬
troffenen Gegentheilsverfügung ungeachtet, zum Vollen¬
den besagten Canales bewilligt sein.

William Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

CharlesB. Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmigt — Diesen siebenten Mai, im Jahre des
Herrn, achtzehn hundert und neunund dreißig.

DavidR. Porter.
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Uo . 99.

Eine Akte,

Üm die Testamentsvollzieher der verstorbenen Lucy Salter,
zum Verkauf und zur Uebertragung gewissen Grundei¬
genthumes zu autorisiren , und für andere Zwecke.

Abschnitt  i . Sei es verfügt Durch Den Senat
«nv das Haus Der Repräsentanten der Republik
pennsylvanien , in General Assembly versammelt,
und es wird Durch Die Autorität derselben hierdurch
zum Gesetz gemacht , Daß John Salter , Francis Sat¬
ter , von dem Caunty Philadelphia , Thomas L. Warten , x ^ aments.
von der Stadt Philadelphia , Vollzieher des Letztwillens «ollzicher der
und Testaments der verstorbenen Lucy Salter , letzthin von Luc,, Satte ?,
dem CauntyPhiladelphia , oder irgend einigeZweiderselben , zumMrkautt
äutorisirt sein sollen und es hierdurch werden , zü solcher Zeit , ^
und nach solcher Art u . Weise , als die Common PleasCourt
für das Caunty Philaldelphia , vorschreiben wird , unter der
Bedingung , daß sie für die gewissenhafte und gesetzmäßige Bürgschaft
Zueignung der Gelder , welche aus dem nachstehends hierin Z« leisten,
verfügten Verkaufe erwachsen mögen , zuvor in einer , durch
die besagte Courtfestzusetzcnden u . zu genehmigenden Sum¬
me, Bürgschaft leisten , Ein unvertheiltes Viertheil von allem
dem Wohngebäude und der Grundlotte aü der Walnut-
Straße , zwischen der Delaware Fünften und Sechsten
Straße , in der Stadt Philadelphia , begränzt östlich durch
Grund von George Bartram , westlich und südlich durch
Grund vonCharles I . Jngersoll , u . nördlich durch d' " prbe-
sagte Walnut - Straße , Vierzehn Fuß , ü . in der Länge oder
Breite — das nämliche Eigenthum , in dessen Besitze bis
besagte Lucy Salter verstarb — auf öffentlicher Versteigen
rung , oder aus freier Hand , zu verkaufen , und dem An «Einen Sauf.
käufer oder den Ankäufern , ihren Erben und Assignies , brist in Form
einen Kaufbrief oder Kaufbriefe in gehöriger Form Rech - „
tens dafür auszustellen , welcher oder welche rechtskräftig u . ° '
gesetzeswirksam sein soll oder sollen , alles Recht , Titel und
Interesse , welche die besagte Lucy Salter , bei und unmittel¬
bar vor ibrem Ableben , besaß und innehatte , dem Ankäufex
oder den Ankäufern zu »rtheilen.

39
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Erlös—w» Abschnitt  2 . Daß der aps besagtem Verkaufe er-
anzulesen, wachsende Erlös , nach Tilgung sämmtlicher Liens, unter I

Vorschrift der besagten Court, zum Nutzen und Vortheile
solcher Personen, als unter dein, den fünfzehnten Juni, im >
Jahr unsers Herrn, ein tausend acht hundert und fünf ^
und zwanzig, datirten, und in der Rcgistrirer' s-Amtsstube
für die Stadt und das Caunty Philadelphia, gehörig be-
wä hrten, Lctztwillen und Testamente der besagten verstor- '
denen Lucy Salier , auf das besagte Eine Viertheil des
Wohngebäudes und der Grundlotte, wie vorbesagt, gesetz¬
mäßigen Anspruch haben, angelegt und sichergestellt wer¬
den soll.

. . s Abschnitt  3 . Daß GeorgeW. Holme, Verwalter
schaftsvcr- ' ^ boiüs non cum testsmeuto »nnexo des William Maghee,
Walter des letzthin von dem Caunty Philadelphia , autorisirt und cr-

Mlliam mächtigt sein soll und es hierdurch wird , das in Unter
Maghee, zmn Dublin Taunschip, in dem besagten Caunty Philadelphia,
Verkaufe gelegene, Grundeigenthum des Verstorbenen , auf öffentli-

säcnthumes cher Versteigerung , oder aus freier Hand , zu verkaufen,
autorisirt. und als Freieigenthum , oder anderweitig , an den oder die
Vorbehalt. Ankäufer zu übertragen : Mit Vorbe h alt.  Daß , be- I

vor irgend ein Verkauf abgeschlossen wird, der besagte '
Bürgschaft. Hinterlassenschaftsverwalter , für die gewissenhafte Voll - s

ziehung der hierin verliehenen Gewalt, und die gehörige,
der Gesctzcsvorschrift entsprechende, Verwendung des Ver¬
kaufsertrages, durch die Waisen- Court von Philadelphia
zu genehmigende Bürgschaft leisten soll,

Aelttst- der Abschnitt 4. Daß Peter Purfel und Alexander
Prest'pteria. Jordan , Aelteste in der Presbyterianischen Kirchgemein- !
Nische» Kirche dc in Sunbury , Northumberland Caunty , autorisirt und

in Sunbury . ermächtigt sein sollen und es hierdnrch werden , an die
zumVerkaufe Vorsteher- der Deutsch- Reformirten Kirchgemeinde in
?r'aaüna n̂ ner Sunbury , und an ihre Amtsfolger , alles Recht , Besitztitel

rotte autori. und Interesse der besagten Englischen Kirchgemeinde, auf,
firt, » . an , und zu Lotte Nummer Ein Hundert und Sieben und

Siebenzig,in Sunbury,». zu der darauf errichteten Kirche,
in Anverrrauung für besagte Kirchgemeinde, abzutreten
und zu übertragen.

Wie Ueber. Abschnitt  5 . Daß , im Fall des Absterbens oder
tragnngs. der Resignation besagter Peter und Alexander , oder des
«»ufbrief Einen oder des Andern derselben, vor Vollziehung und !

»Kllzege» Ueberantwortung des Kaufbriefes für besagte GrundMcke,
»erde» mag. derselbe durch ihre Amtsfolger , oder irgend Einen dersel- !

ben, vollzogen werden soll nnd mag. !
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Abschnitt 6 . Daß Doctor Samuel Humes , Vor - Sammt
mund über Fidelia R . Van Dyke , ein minderjähriges En - Humes,Dor-
kelkind des verstorbenen William Montgomery , Esquire , " Zf
letzthin von der Stadt Lancaster , autorisirt und ermäch - Van Dyke,
tigt sein soll und es hierdurch wird , alles Recht , Besitztitel zumAerkaüft
und Interesse der besagten Minderjährigen , an einem ge- liegenden
wissen Striche Landes , gelegen in Little Britain Taunschip , Eigenthumes
Lancaster Caunty , enthaltend Drei Hundert und Zwei und «utorihrt.
Dreißig Acker, Drei Viertel , und Zwei und Zwanzig Ru¬
then , ReiNmaaß , stoßend an Ländereien von Jcremiah
Brown , Abraham Hess, Robert Black , und Andern , ent¬
weder auf öffentlicher Versteigerung , oder aus freier Hand Kaus-
zu verkaufen , u . denselben , mittelst Kaufbriefes oder Kauf - dricf zu
briefen , welcher oder welche , in gesetzlicher und cancelleige - vollziehen,
richtsartiger Beziehung , die nämliche Kraft und Wirkung
haben soll oder sollen , als wenn derselbe oder dieselben
durch die besagte Fidelia , nach zurückgelegtem gesetzmäßi¬
gen Alter , abgeschlossen und vollzogen worden wäre oder
wären , dem Ankäufer oder dön Ankäufern desselben zu
überschreiben und zuzusichern : MitVorbehalt,  Daß Vorbehalt,
der besagte Doctor Samuel Humes , bevor er in Gemäß-
heit dieser Akte Verkauf abschließt , bei der Waisen -Court Bürgschaft,
von Lancaster Caunty , für die gewissenhafte Verwendung
des aus besagtem Verkaufe erwachsenden Geldes , Bürg¬
schaft leisten soll.

Abschnitt  7 . Die , durch den vier und zwanzigsten Autorität,
Abschnitt einer , den sechzehnten Tag im April , im Jahre Grundcigen-
des Herrn , achtzehn hundert und acht und dreißig , passir - thun» in
ten Akte, betitelt : " Eine Akte , um die Comnnttee über ErawftrdEo.
Michael For , einen Irren , zum Verkaufe und zur Uebertra-
gung gewissen liegenden Eigenthumes zu autorisiren , und Vormunde
für sonstige Zwecke, " dem besagten Doctor Samuel Humes ertheilt,
ertheilte Gewalt , das Recht , den Besitztitel und das Inte¬
resse der besagten Fidelia R . Van Dyke , an einem gewis¬
sen, in Wayne Taunschip , Crawford Caunty , gelegenen.
Striche Landes , zu verkaufen , soll dahin angesehen und
verstanden sein , daß der besagte Samuel , Vormund wie
vorbesagt , dadurch zum Verkauf und zur Uebertragung
desselben , entweder auf dem Wege öffentlicher Versteige¬
rung , oder aus freier Hand , je nachdem er es schicklich er¬
achten wird , autorisirt und ermächtigt ist.

Abschnitts  Daß Catharine R . Geyer , und George restaments-
S . Geyer , in dem Letztwillen und Testamente des verstor - vollzieher vor
denen AldermaN Andrew Geyer , letzthin von der Stadt Andrew Geh-
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er, zu», Ver . Philadelphia , benannte Erecutoren , autorisirt und ermäch-
raufe liegen, tigt sein sollen u . es hierdurch werden,das Grundeigenthum
^EMnchu- Erblassers,  zu solcher Zeit öder zu solchen Zeiten, u. auf
mesauwrittre solche Baargeld - oder Credit - Bedingungen , als ihnen am

dienlichsten erscheinen mögen, aufdemWege öffentlicherVer-
steigerung, oder aus freier5)and, zu verkaufen, und dasselbe,

«anstrich mittelst rechtskräftiger und hinreichender Ucbertragungs-
Kaufbriefe, an den öder die Ankäufer desselben, als Frerei-

Dorbehalt. genthum , zu übertragen : Mit Vorbehalt,  Daß der
aus solchem Verkaufe öder solchen Verkäufen erwachsende

Eriks. Gesammterlös , in anderemEigenthutne innerhalb derStadt
Anlegung, und des Cäunty Philadelphia , angelegt , und die Anlegun¬

gen, auf die Anvertrauungen und behufs der Verwendun¬
gen, wie sie in dem besagten Letztwillen für und betreffend
die so erblich vermachte Hinterlassenschaft angegeben sind,
von den besagten Testamentsvollziehern innegehabt werden

s. Vorbehalt. sollen: Und mit dem ferneren Vorbehalte,
Käufer gewiss Daß dieselbe von dem Käufer oder den Käufern , in solcher
ser Anvcr-- Weise angenommen und innegehabt werden soll, daß Letz-
rrauuiigen-c. oder Letztere, der in besagtem Letztwillen verfügten
überleben. Anvertrauungen sowohl, als irgend einer Verbindlichkeit

auf seiner oder ihrer, des Käufers oder der Käufer, Seite,
in Rücksicht der Verwendung des Kaufgeldes, überhoben
ist ödet sind: Undmit dem weiterenDorbehal-

A. Vorbehalt, t e,  Daß vor Abschluß irgend eines Verkaufes , die besag¬
ten CatharineR. Geyer, und GeorgeS . Geyer- bei der
Waisen-Court für das Cäunty Philadelphia, eine, für die
gewissenhafte Zueignung des aus besagtem Verkaufe er-

Gicherheit zuwachsenden Erlöses bedingte, Zusicherung, mit solcher Bürg-
leisten. schaff, als besagte Court genehmigen wird , eingehen sollen.

Abschnittst.  Daß die Trusties der Lancaster-
Launr̂-Aba. Callnty- Akademie, autorisirt und ermächtigt sein sollen,
rcmie autori- und es hierdurch sind- alles , der besagten Akademie gehö-
sirt, gewisses rende , liegende, persöüliche und vermischte Eigenthum,
Grundcigc». entweder mittelst öffentlichen oder Privatverkaufes , für
thmn-c. an r . solchen Preis , als durch gegenseitige Uebereinkunft bestimmt

Lollkaium werden mag , an die Trusties des Franklin -Collegiums , in
bcrkauftn. ' der Borough und dem Cäunty Läncaster,zu veräußern , und

an dieselben zu dem Behufe zu Überträgen und zuzusichern,
daß die besagten Trusties dasselbe für solches Eigenthum,
als die besagte Akademie daran hat, besitzen und inneha¬
ben sollen, allein auf die besondere Anvertrauung und Si-
cherstellung, daß das besagte Eigenthum, durch die besag¬
ten Trusties zu Erziehungs- und solchen andern Zwecken,
als in ihren Jncorporations- Freibriefen angeführt und
beabsichtigt sind, gebrauchen und verwenden sollen.
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Abschnitt  10 . Die durch den vorstehenden Abschnitt Kaufbrief—
verliehene Verkaufs - Und Uebertragungs - Gewalt , mag wie, und von
entweder mittelst eines Kaufbriefes oder Kaufbriefen unter A !"
dem Corporationssiegel der Lancaster -Caunch -Akademie, ^ °
oder unter den Unterschriften und Siegeln einer zu dem
Ende ernannten Committee der Trusties -Board , vollzogen
werden.

William Hopkins,
Sprecher des Hauses des Repräsentanten.

Charles Penrose,
Sprecher des Senats.

Genehmig  t—Den fünfzehnten Tag im Mai , achtzehn
hundert und neun und dreißig.

David R . Porter.

/

Wo. 100.

Eine Akte,

Für Unterstützung von Adam Kenar , und Andern , Solbar
ten und Wittwen von Soldaten des Revolutions - und
Indianischen Krieges.

Abschnitt  1 . Sei es verfügt durch den Senat
und das Haus der Repräsentanten Der Republik penn-
sylvamen , in General Asiembly versammelt , und es
wird durch Die Autorität derselben hierdurch zum
Geseft gemacht , Daß der Staatsschatzmeister autorisirt Geschenke u.
und angewiesen sein soll und es hierdurch ist, an Adam wer
Kenar , von Jork Cannty , John Andrews , von Warren A „„ und
Caünty , Jacob Gideon , von Washington Caunty , James Andere, Sol-
Watson , von Allegheny Eaunty , Elizabeth Overturff , von dann, >c.
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Fayette Cauttty , Susann » Kettleman , von Berks Caunty,
Mary Levering , von Philadelphia Caunty , Mary Camp¬
bell , von Ehester Caunty - und Mary Williamson , von
Mcrcer Caunty , Soldaten und Wittwen von Soldaten
des Revolntions - und Indianischen Krieges , oder an ihre
bezüglichen Orders , Vierzig Thaler einem und einer jeden
sogleich , als ein Geschenk , und ein lebenslängliches Jahr¬
geld von Vierzig Thalern jährlich , halbjährlich zahlbar,
vom ersten Tage im Januar , em tausend acht hundert und
neun und dreißig an , auszuzahlen . Die vorbesagten Ge¬
schenke und Jahrgelder sind in Gemäßheit der bestehenden
Gesetze auszuzahlen.

Del , Erben Abschnitt  2 . Der Staatsschatzmeister ist hierdurch
As Lautes autorisirt und angewiesen , an die Erben und gesetzmäßigen
ZwciHundert Repräsentanten des James Campbell , eines Lieutenants
Thaler als in der Pennsylvanischen Linie während des Revolutions¬
Ersatz für krieges , oder an ihre Order oder Assignies , die Summe
Schenkungs - von Zwei Hundert Thalern , als Vollvergütung für einen
land. Strich Schenkungslandes , gelegen in dem zehnten Distrik¬

te , bezeichnet als Nummer Zwei Tausend Ein Hundert
und Neun und Vierzig , verliehen an besagten James
Campbell , durch Patentbrief , ausgestellt unter dem vier
und zwanzigsten August , im Jahr unsers Herrn , ein tau¬
send sieben hundert und sieben und achtzig , und welcher
besagte Strich , wie es bei Vergleichung der in dem Land-
amte urkundlich aufbewahrten Abrisse erhellt , innerhalb
des Staates New - Aork liegt , auszuzahlen.

Abschnitt  3 . Dass Soviel von dem fünften Ab¬
schnitte der Akte vom sieben und zwanzigsten März , acht¬
zehn hundert und sieben und dreißig , betitelt : " Eine Akte,
für Unterstützung von Conrad Hurtz , und Andern , Solda¬
ten und Wittwen von Soldaten des Revolutions - und

Dem Henry Jndiänischett Krieges , als an Henry Gordon , von Mercer
Kordon «er- Caunty , eine Pension verleiht , widerrufen sein soll, und
lichcne Pen - xg hierdurch ist, indem der Name der durch besagte Akte

r Cordon " ' ' beabsichtigten Person , Henry Jordon von dem vorbesagten
übertragen . Caunty ist, und daß die , besagtem Henry Gordon durch

besagte Akte verliehene Pension , an besagten Henry Jor¬
don von dein vorbesagten Caunty , verliehen sein soll,
und es hierdurch ist, und daß die durch den Schatzmei¬
ster von Mercer Caunty , unter der vorbesagten Akte bis¬
her an besagten Henry GordoN geschehenen Pensionszah¬
lungen , nach der nämlichen Art uud Weise , wie andere
Zahlungen der nämlichen Art bewilligt und berichtigt wer¬
den , bewilligt und berichtigt werden sollen.
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Abschnitt  4 . Daß der Staatsschatzmcister hierdurch Pcnsicnen«n
autorisirt und angewiesen ist, an Nicholas Christ, von AcholasWashington Caunty , Peter Baugher , von Alleghcny Caun - """ty, Robert Thompson , und Abraham Frank , von Fayette
Caunty , Isaac Mason , von Clearfield Caunty , PhilipNagle , von Bcrks Caunty , James Houston, von Jndiana
Caunty , Soldaten , und Catharine Snyder , von Franklin
Caunty , Susannah Bomberger , Mary Eisenhauer , und
Margaret Graiff , von Berks Caunty , Catharine Sankey,von Lancaster Caunty , Sarah Scott , von Northumberland
Caunty , Sarah Cosner , und Sarah Bcnnctt , von Bucks
Caunty , Margaret Steel , von Centre Caunty , Wittwenvon Soldaten des Revolutions -- und Indianischen Krie¬
ges , oder an ihre bezüglichen Orders , Vierzig Thaler so¬gleich, als ein Geschenk, und einem und einer jeden ein
lebenslängliches Jahr -geld von Vierzig Thalern , halbjähr¬lich zahlbar , vom ersten Januar , ein tausend acht hundertund neun und dreißig an , auszuzahlen.

Abschnitt  5 . Daß der Staatsschatzmeister hier- Pensionen a»durch autorisirt und angewiesen ist, an Robert McDonald , Rotere M'-von Merccr Caunty , John Bentlcy , von Mercer Caunty , Donald, undJohn Greaory , von Huntingdon Caunty , Frederick Heiney, Andere,von Mifflm Caunty , John Küchen, von Centre Caunty,
Charles Brooke, von Fayettc Caunty , John Mann , von
Northampton Caunty , John Lower, Philadelphia Caun-
ty, Paul Solt , Northampton Caunty , Jacob Krick, Wash¬ington Caunty , Maryland , Henry Rinker , Northampton
Caunty , Robert Fleming , Fayette Caunty , John Wash¬ington , Fayette Caunty , John Ricker, Dauphin Caunty,James M . Watt , Jndiana Caunty , John Willson , Arm¬
strong Caunty , John Nicholas Conrad , Crawford Caunty,
MichaelShall , Armstrong Caunty,Jonathan Black, Grcen
Caunty , Isaac Artis , Fayettc Caunty , James Barley,
Rockbridge Caunty , Virginien , James Moorhead,Venango
Caunty/Joseph Null , Venango Caunty , Robert Hannah,von Venango Caunty , Joseph Truar , Bedford Caunty,
Adam Schaffer , Luzerne Caunty , James Rogers , Fayette
Caunty , Martin Greinder , von Mercer Caunty , Asahcl
Tillotsen , von Tioga Caunty , und George Mathiot , von
Fayette Caunty , Soldaten , und Elizabeth Heydt, vonBerks Caunty , Anna Maria Behney , von Lebanon Caun¬
ty, Nancy Maning , von Beaver Caunty , Elizabeth Ste¬uer , von Northampton Caunty , Elizabeth Ensly , von Bed¬
ford Caunty , Catharine Mead , von Crawford Caunty,Anna Maria Schlatter , von Lancaster Caunty , Susan-
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nah Hummel , von Venango Caunty , Sarah Lebo , von

Lycoming Caunty , Mary Bennett , von Mercer Caunty,

Jane McKinzie , von Beaver Caunty , und Elizäbeth Up-

degraf , von Lancaster Caunty , Wittwen von Soldaten

des Revolutions - und Indianischen Krieges , oder an ihre

bezüglichen Orders , Vierzig Thaler sogleich, als ein Ge¬

schenk, und einem und einer jeden ein lebenslängliches

Jahrgeld von vierzig Thalern , halbjährlich zahlbar , vom

ersten Jaguar , ein tausend ächt hundert und neun und

dreißig an , auszuzahlen.

Geschenk an Abschnitts . , Daß der Staatsschatzmeister autori-

Margaret sirt und angewiesen sein soll, und es hierdurch ist, an

Diimn . Margaret Dimnr , von Lycoming Caunty , oder an ihre

Order , Vierzig Thaler sogleich , als ein Geschenk im Gan¬

zen , für , im Rxvolutionskriege von ihrem Ehegatten ge¬

leistete Dienste , auszuzahlen.

Wm . Hopkins,
Sprecher des Hauses der Repräsentanten.

Charles B . Penrose,
Sprecher des Senats.

, Genehmigt — Diesen zwanzigsten Mai , im Jahre

dos Herrn , achtzehn hundert und neun und dreißig.
David R . Porter,
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